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Abstract 

In der vorliegenden Arbeit wird die kombinierte Thematik von Alter, Armut und Wohnen in den Fokus 

gerückt und ein neues Handlungsfeld der Soziokulturellen Animation erschlossen. Die Zahl der Men-

schen im Pensionsalter steigt in der Schweiz laufend an. Frauen weisen eine längere Lebensdauer als 

Männer auf und sind somit von den Herausforderungen eines langen Lebens stärker betroffen. Zudem 

sind sie eher von Armutsbetroffenheit im Alter tangiert. Man spricht diesbezüglich von einer Feminisie-

rung des Alters und der Armut. Mit der Bevölkerungsstruktur ändern sich auch die Wohnformen, da 

diese eng mit gesellschaftlichen Prozessen verbunden sind. Ältere Menschen wollen länger selbständig 

leben, was wiederum adäquate Wohnformen voraussetzt.  

In der vorliegenden Arbeit wird der demografische Wandel in Bezug auf Menschen im Pensionsalter 

aufgezeigt und dessen Einfluss auf den Bereich des Wohnens dargelegt. Weiter wird erläutert, warum 

Frauen in der dritten Lebensphase häufiger von Armut betroffen sind und wie sich die Auswirkungen 

dessen auf die Bereiche Identität, Gesundheit, Wohnen und soziale Exklusion im Alter zeigen. Zudem 

wird dargelegt, dass gemeinschaftliche Wohnformen ein grosses Potenzial aufweisen, die soziale Teil-

habe von armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase zu fördern. Es wird erklärt, was gemein-

schaftliche Wohnformen sind und warum diese für die Förderung von sozialer Teilhabe von Bedeutung 

sein können. 

Die Soziokulturelle Animation beobachtet gesellschaftliche Entwicklungen und macht so früh wie mög-

lich auf sie aufmerksam. Auf den sozialen Wandel und die daraus resultierenden Bedürfnisse muss ein-

gegangen werden. So müssen die Bedürfnisse von armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebens-

phase zunächst abgeholt und danach auf den entsprechenden Ebenen angebracht werden. Fachperso-

nen der Soziokulturellen Animation haben die Aufgabe, ihnen Gehör zu verschaffen, den Zugang zu ge-

meinschaftlichen Wohnformen zu ermöglichen und damit die Förderung der sozialen Teilhabe anzu-

stossen. 

Bezogen auf das Professions- und Praxiswissen der Soziokulturellen Animation beantworten die Auto-

rinnen, Milena Aregger und Cosima Kehl, inwiefern die Soziokulturelle Animation mithilfe der Interven-

tionspositionen den Zugang zu gemeinschaftlichen Wohnformen für armutsbetroffene Frauen in der 

dritten Lebensphase fördern kann. 
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1 Einleitung 

In diesem Kapitel werden zunächst im Unterkapitel 1.1 die Ausgangslage und die Motivation der Auto-

rinnen aufgeführt und im Unterkapitel 1.2 auf die Fragestellungen und die Zielsetzung der vorliegenden 

Arbeit eingegangen. Ferner wird im Unterkapitel 1.3 ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gemacht 

und im Unterkapitel 1.4 auf die Verwendung einer gendergerechten Sprache hingedeutet. Zum Schluss 

werden im Unterkapitel 1.5 einige Begriffsdefinitionen vorgenommen und es wird im Unterkapitel 1.6 

eine Abgrenzung der Arbeit gemacht.  

1.1 Ausgangslage und Motivation 

Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz ist seit 1990 von 6,8 Millionen auf 8,5 Millionen im Jahr 

2018 gestiegen (Bundesamt für Statistik [BFS], ohne Datum, a). Das Referenzszenario geht von einer 

Bevölkerungsanzahl von 10,4 Millionen im Jahr 2050 aus (ebd.). Dabei wird sich die Zahl der pensionier-

ten Menschen von 2020 bis 2050 verdoppeln und 1,11 Millionen betragen (ebd.). In dieser Bevölke-

rungsgruppe werden jedoch geschlechtsspezifische Unterschiede aufgewiesen. Im Vergleich zu Män-

nern sind Frauen stärker vom demografischen Wandel betroffen. Sie weisen eine längere Lebensdauer 

auf und sind somit stärker von den Herausforderungen des langen Lebens betroffen. Dadurch liegt auch 

die Armutsbetroffenheit im Alter bei den Frauen höher als bei den Männern (Guggisberg & Häni, 2014, 

S. 8–9). Im europäischen Raum spricht man vorwiegend von einer Feminisierung der Armut (Betzelt, 

2018, S. 167–169). Gründe für die längere Lebensdauer und die grössere Armutsbetroffenheit von 

Frauen werden in den Unterkapiteln 2.2 und 3.3 vertieft abgehandelt.  

Armut lässt sich nicht nur anhand monetärer Mitteln messen, sondern auch an den Möglichkeiten der 

sozialen Teilhabe und dem Handlungsspielraum der Alltagsbewältigung (Meuli & Knöpfel, 2021, S. 45). 

Soziale Exklusion, als eine Auswirkung der Altersarmut, kann psychische Folgen nach sich ziehen (Gais-

bauer, 2021, S. 95–99). Menschen ziehen sich zurück und leiden an Vereinsamung und Isolation (Pilgram 

& Seifert, 2009, S. 34–35). Die stärkere Einbindung in soziale Netzwerke kann solche schwierige Um-

stände abfedern und ermöglicht soziale Teilhabe (Gerull, 2011, S. 166).  

Eine der Autorinnen hat eine Zeit lang in der Kalkbreite in Zürich gelebt und dadurch das gemeinschaft-

liche Wohnen kennengelernt. Sie erlebte, wie älteren Menschen durch das gemeinschaftliche Wohnen, 

mittels sozialen Netzwerken und partizipativen Mittel, die soziale Teilhabe ermöglicht wurde. Den Au-

torinnen ist bewusst, dass das Beispiel der Kalkbreite eher privilegierte Menschen anspricht. Auf die 

Gründe dieser Privilegierung wird im Unterkapitel 4.5 noch genauer eingegangen. Diese Berührungs-

punkte haben jedoch dazu geführt, dass das von Simone Gretler Heusser vorgeschlagene Thema 
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«Soziokulturelle Animation (SKA) gegen Armut und Exklusion» mit dem gemeinschaftlichen Wohnen 

verknüpft wurde. Die Autorinnen sehen ein grosses Potenzial in der Förderung der sozialen Teilhabe 

von armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase durch das gemeinschaftliche Wohnen. Diese 

Wohnform ermöglicht eine Einbettung in soziale Beziehungen und bietet die Gelegenheit, Teil einer 

Gemeinschaft zu sein. 

Die SKA muss sich aufgrund ihrer seismographischen Funktion und der Verpflichtung, den Zugang zu 

und die Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen zu schaffen, um die kombinierte Thematik «Alter, 

Armut und Wohnen» kümmern (Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, 2010, S. 6). Die SKA macht sich 

für benachteiligte Gruppen stark und fördert deren soziale Teilhabe (Soziokultur Schweiz, ohne Datum). 

Die Autorinnen sehen eine grosse Chance für die SKA darin, die soziale Teilhabe von armutsbetroffenen 

Frauen in der dritten Lebensphase durch das gemeinschaftliche Wohnen zu fördern. Wie dieser Prozess 

angestossen werden kann und inwieweit das Thema für die Profession und die Praxis der SKA relevant 

ist, wird im Kapitel 5 erläutert.  

1.2 Fragestellung und Zielsetzung 

In der vorliegenden Arbeit beantworten die Autorinnen die unten aufgeführten Fragestellungen. Diese 

Fragestellungen dienen als Grundlage der vier Kapitel.  

Kapitel sozialer Wandel 

Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf die Altersstruktur in der Schweiz und den 

Strukturwandel im Alter? Inwiefern wird der Bereich «Wohnen» durch den demografischen Wandel be-

einflusst? 

Kapitel Armut 

Warum sind Frauen in der dritten Lebensphase häufiger von Armut betroffen und wie zeigen sich die 

Auswirkungen in den Bereichen Identität, Gesundheit, Wohnen und soziale Exklusion im Alter? 

Kapitel gemeinschaftliche Wohnformen 

Inwiefern bieten gemeinschaftliche Wohnformen einen Ansatz zur Förderung von sozialer Teilhabe von 

armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase? 
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Kapitel SKA 

Inwiefern kann die SKA mithilfe der Interventionspositionen den Zugang zu gemeinschaftlichen Wohn-

formen für armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase fördern? 

Die Autorinnen zeigen mit der vorliegenden Arbeit auf, warum die SKA das Potenzial für die Förderung 

sozialer Teilhabe durch gemeinschaftliche Wohnformen für armutsbetroffene Frauen in der dritten Le-

bensphase aufweist. Aufzuzeigen, inwiefern Fachpersonen der SKA mithilfe der Interventionspositionen 

den Prozess anstossen können, ist ein weiteres Ziel. Daraus resultiert die Erschliessung eines neuen 

kombinierten Handlungsfeldes für die SKA: Alter : Armut : Wohnen. Professionelle der SKA sollen auf die 

Wichtigkeit und den Handlungsbedarf sensibilisiert und zum Handeln angeregt und inspiriert werden. 

Den Autorinnen ist es wichtig zu erwähnen, dass mit der vorliegenden Arbeit der Prozess grösserer so-

zialer Teilhabe für armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase durch gemeinschaftliche Wohn-

formen angestossen wird. Den Autorinnen ist bewusst, dass ein langer Prozess vor der SKA liegt, um das 

kombinierte genannte Handlungsfeld erschliessen zu können.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist analog zu den oben aufgeführten Fragestellungen aufgebaut. Das erste Kapitel 

dient dazu, die Arbeit einzuleiten. Im zweiten Kapitel wird der Fokus auf den sozialen und demografi-

schen Wandel gelegt. Weiter folgt ein kurzer historischer Abriss und es wird auf mögliche Zukunftssze-

narien des demografischen Wandels in der Schweiz eingegangen. Um die erste Fragestellung beantwor-

ten zu können, müssen die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Bereich «Wohnen» 

betrachtet werden. Im letzten Teil des zweiten Kapitels werden die Veränderungen des gesellschaftli-

chen Strukturwandels des Alters aufgegriffen und verschiedene Altersbilder vorgestellt. Beim dritten 

Kapitel liegt der Fokus beim Thema «Armut». Einleitend wird auf die konzeptionelle Erfassung von der 

Armut eingegangen. Der Hauptfokus in diesem Kapitel liegt aber auf der Herleitung der Feminisierung 

der Armut, da dies die adressierte Gruppe der vorliegenden Arbeit betrifft. Weiter werden die Auswir-

kungen der Armut in spezifischen Lebensbereichen erläutert, welche sich für armutsbetroffene Men-

schen im Alter zeigen können. Das vierte Kapitel widmet sich dem Thema des gemeinschaftlichen Woh-

nens und der Beleuchtung unterschiedlicher Konzepte. Weiter wird die spezifische Bedürfnislage älterer 

Menschen in Bezug auf das Wohnen beschrieben und die Offenheit gegenüber gemeinschaftlichen 

Wohnformen thematisiert. Um die Fragestellung in diesem Kapitel adäquat beantworten zu können, 

wird dort in einem weiteren Schritt die soziale Teilhabe in Bezug auf das Alter definiert und ein kritischer 

Blick auf die soziale Teilhabe und das gemeinschaftliche Wohnen geworfen. Im fünften Kapitel wird das 
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Professions- und Praxiswissen der SKA in Bezug auf die Thematik der vorliegenden Arbeit erläutert. Zu-

nächst wird auf den Handlungsbedarf der SKA im dreifachen Mandat (Alter, Armut, Wohnen) eingegan-

gen und anschliessend werden die möglichen Interventionsschritte anhand der Interventionspositionen 

der SKA erläutert. Der SKA muss es gelingen, die Bedürfnisse von armutsbetroffenen Frauen in der drit-

ten Lebensphase öffentlich zur Sprache zu bringen. Weiter muss in der Zusammenarbeit mit involvier-

ten Personen und Organisationen der Zugang zu gemeinschaftlichen Wohnformen geschaffen und 

dadurch die Förderung der sozialen Teilhabe angestossen werden (Hug, 2013, S. 214). 

1.4 Sprache 

In der vorliegenden Arbeit bearbeiten die Autorinnen die Lebenssituation von als arm und alt adressier-

ten Frauen in der dritten Lebensphase. Diese Gruppe wird fortlaufend auch als adressierte Gruppe oder 

armutsbetroffene Frauen bezeichnet (angelehnt an Richter, 2019). Die theoretischen und empirischen 

Bezüge weisen keine differenzierte Betrachtung hinsichtlich des biologischen oder sozialen Geschlechts 

auf. Den Autorinnen ist jedoch bewusst, dass in der adressierten Gruppe auch gelesene Frauen mit einer 

differenzierten Geschlechtsidentität 1vertreten sein können, dort wird der Genderstern jeweils am Ende 

des Begriffs verwendet. 

Mit dem Genderstern werden nicht nur die binären Geschlechter erkennbar, sondern auch Menschen 

mit nicht-binären Geschlechteridentitäten sichtbar gemacht (Willener & Friz, 2019, S. 11). Dieser Stern 

repräsentiert den sozialen Wandel, so dass das die sexuelle Identität nichts Festgeschriebenes oder Na-

turgegebenes ist, sondern einer persönlichen und selbstbestimmten Wahl unterliegt und stets neu de-

finiert werden kann (Milchjugend, ohne Datum). 

Die Autorinnen verwenden in dieser Arbeit den Genderstern überall dort, wo von Frauen und Menschen 

gesprochen wird. Dabei sind alle Personen gemeint, die sich im binären oder non-binären System ver-

orten. 

   

 

1 Geschlechtsidentität ist hingegen das subjektive Gefühl eines Menschen, sich als Mann oder Frau (oder dazwi-

schen) zu erleben. Dieses Gefühl findet man zu allen Zeiten und in allen Kulturen (Richter-Appelt, 2016, S. 110). 
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1.5 Begriffsdefinitionen 

Nachfolgend werden die Begriffe «Zielgruppe: Fachpersonen der SKA», «dritte Lebensphase», «adres-

sierte Gruppe: armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase», «Sozialkapital» und «Mikro-, 

Meso- und Makroebene» erklärt.  

Zielgruppe: Fachpersonen der SKA 

Die vorliegende Arbeit richtet sich primär an Fachpersonen der SKA und sekundär an Interessierte aus 

den Fachbereichen Alter, Armut und Wohnen. Diese Arbeit soll einen Beitrag zum Diskurs der SKA und 

zur Erweiterung des Fachwissens beitragen. Im Kapitel 5 wird der Begriff «Zielgruppe» für die Adres-

sat*innen verwendet, da in der Fachliteratur der SKA von «Zielgruppe» gesprochen wird. 

Dritte Lebensphase 

Höpflinger (2019a) benutzt die Definition «drittes Lebensalter» und stuft dort das gesunde Rentenalter 

ein (S. 5). Laslett (1995) spricht vom «Dritten Alter» und äussert, dass dieses nach dem Ruhestand an-

fängt. Mit der zunehmenden Pluralisierung der Lebensstile kann die Grenze nicht statisch oder kalen-

darisch bei 65 Jahren gezogen werden, da sich Menschen zeitlich unterschiedlich in den Ruhestand be-

geben. Die Schwelle zum «Dritten Alter» zeigt sich individuell. Das «Dritte Alter» setzt Gesundheit, Ener-

gie und die Einstellung voraus, die es Menschen erlaubt, weiterzumachen (S. 129–130). Von Felden 

(2021) verwendet den Begriff «dritte Lebensphase» und definiert diesen wie folgt: «Die dritte Lebens-

phase ist historisch durch relativ neue Merkmale wie die Zunahme an materiellen und immateriellen 

Ressourcen, individuellen Freiräumen und selbstständiger Lebensführung bei gleichzeitig guter physi-

scher und psychischer Gesundheit gekennzeichnet» (S. 153). Auch von Felden (2021) äussert, dass der 

Beginn der dritten Lebensphase mit dem Übergang in den Ruhestand zwischen 60 und 67 Jahren statt-

findet. Die dritte Lebensphase endet mit dem Beginn der Hochaltrigkeit (S. 153) (siehe Unterkapitel 2.2). 

Die Autorinnen verwenden in der vorliegenden Arbeit den Begriff «dritte Lebensphase» für die adres-

sierte Gruppe. Im Folgenden wird diese Gruppe definiert. 

Adressierte Gruppe: armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase 

In der vorliegenden Arbeit fokussieren sich die Autorinnen auf armutsbetroffene Frauen in der dritten 

Lebensphase. Diese adressierte Gruppe kristallisierte sich während der Recherche heraus. Frauen sind 

im Vergleich zu den Männern stärker vom demografischen Wandel betroffen. Sie weisen eine längere 

Lebensdauer auf und sind somit stärker von den Herausforderungen des langen Lebens betroffen. Der 
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demografische Wandel bringt mit sich, dass viele der alleinstehenden Frauen ab 65 Jahren von Armut 

betroffen sind. Weitere Ausführungen dazu erfolgen im Kapitel 2 «Sozialer Wandel» und Kapitel 3 «Ar-

mut im Alter».  

Partizipation 

Stade (2019) definiert den Begriff der Partizipation wie folgt: «Die für den Lebensvollzug der Menschen 

notwendigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sowie Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, ver-

pflichtet Miteinbezug und Beteiligung der Klientinnen und Klienten, Adressatinnen und Adressaten» (S. 

50). Der Begriff «Partizipation» kommt in der vorliegenden Arbeit mehrmals vor, deshalb ist den Auto-

rinnen wichtig, die Begriffsdefinition auszuführen. Zudem stellt Partizipation die Voraussetzung dar, um 

soziale Teilhabe zu erfahren. 

Weiter soll anhand des Modells von Maria Lüttringhaus aufgezeigt werden, dass Partizipation mehrere 

Stufen aufweist (siehe Tabelle 1). Das ist vor allem für die vorliegende adressierte Gruppe von Bedeu-

tung, da bereits eine Information und eine niederschwellige Mitwirkung Partizipation bedeutet und we-

nig Ressourcen voraussetzt. 

4. Selbstverwaltung 

3. Mitentscheid 

2. Mitwirkung 

1. Information 

Tabelle 1: Partizipationsstufen-Modell von Maria Lüttringhaus (Quelle: Stade, 2019, S. 55) 

Sozialkapital 

Dieser Begriff wird in Bezug auf die soziale Teilhabe in dieser Arbeit von Relevanz sein und mehrmals in 

späteren Kapiteln erwähnt. Das Sozialkapital definiert das soziale Netzwerk einer Person, respektive die 

gewonnenen Ressourcen durch die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen. Die Aktivitäten können in infor-

mellen oder institutionalisierten Netzwerken stattfinden. Aus den individuellen und sozialen Beziehun-

gen zu anderen Personen schöpfen Menschen wesentliche Ressourcen, die als Grundlage für das 
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Sozialkapital fungieren. Der Kapitalbegriff ist relevant, da diese Ressource über die Zeit hinweg ange-

sammelt respektive erweitert werden kann. Das soziale Kapital ist die zentrale Grundlage für eine gelin-

gende gesellschaftliche Integration, vermittelt Zugehörigkeit und übernimmt informelle Unterstüt-

zungsleistungen, welche die öffentliche Hand entlasten. Es gibt zwei Arten von sozialem Kapital. Einer-

seits existiert das bindende, schliessende Kapital, bei welchem es sich um Kontakte wie Familie und 

Freunde handelt und die identitätsvertiefend wirken. Auf der anderen Seite gibt es das brückenbil-

dende, öffnende Sozialkapital. Dabei handelt es sich um lose Kontakte zur Erweiterung des sozialen 

Netzwerks, welche eine inklusive Wirkung und Identitäts- und Perspektivenerweiterung erzielen können 

(Weiss, 2021, S. 11–15). 

Mikro-, Meso- und Makroebene 

Anhand dieser Ebenen wird im Unterkapitel 5.3 die Handlungsableitung auf die Praxis der SKA erfolgen. 

Auf der Mikroebene wird die Erbringung sozialer Hilfen erbracht. Auf dieser Ebene gestalten die Profes-

sionellen der Sozialen Arbeit den Beziehungs- und Interaktionsraum mit adressierten Menschen oder 

Zielgruppen. Die Mesoebene strukturiert die Organisationsgestaltung und die Kooperation zwischen Or-

ganisationen. Die Makroebene ordnet Institutionen in das Sozial- und Versorgungssystem ein und ori-

entiert sich an sozialpolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen (Zimmermann, 2021, S. 1).  

1.6 Abgrenzung 

Armutsbetroffene Männer in der dritten Lebensphase 

Den Autorinnen ist bewusst, dass auch Männer in der dritten Lebensphase genauso von Armut betrof-

fen sein können wie die Frauen und schlussfolgernd mit sozialer Exklusion zu kämpfen haben. Die Fo-

kussierung auf armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase soll die Situation von armutsbe-

troffenen Männern in der dritten Lebensphase nicht relativieren. Aufgrund der längeren Lebensdauer 

und der grösseren Betroffenheit von Armut, haben sich die Autorinnen für die Gruppe der Frauen ent-

schieden. 

Vierte Lebensphase 

Die Autorinnen grenzen sich in dieser Arbeit von der vierten Lebensphase ab. Diese Phase beginnt mit 

der Hochaltrigkeit, die Menschen ab circa 80 oder 85 Jahren einstuft (siehe Unterkapitel 2.2). Bei der 

vierten Lebensphase beginnt ein zunehmender Verlust an individuellen Ressourcen und Autonomie. 

Zudem geht diese Phase meistens mit gesundheitlichen Einschränkungen, Gebrechlichkeit und Hilfsbe-

dürftigkeit einher (von Felden, 2021, S. 153). Da diese Arbeit nicht darauf abzielt, mit den 
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gemeinschaftlichen Wohnformen eine Alternative zum betreuten Wohnen zu bieten, grenzen sich die 

Autorinnen bewusst von der vierten Lebensphase ab. Das Potenzial der gemeinschaftlichen Wohnfor-

men auf das nächste Lebensalter und der Pflegebedürftigkeit weiterzudenken, hätte den Rahmen dieser 

Arbeit gesprengt. 

Abgrenzung vom betreuten Wohnen und der Pflege 

Den Autorinnen ist bewusst, dass im höheren Alter oder bei schlechter Gesundheit die Pflegebedürftig-

keit mitgedacht werden muss. Diese wird in der vierten Lebensphase zunehmend relevant (siehe vierte 

Lebensphase). Diese Verlagerung ist signifikanter Bestandteil des demografischen Wandels und wird in 

Zukunft noch zunehmen. Die Autorinnen sind sich dessen bewusst, werden auf diese Thematik in dieser 

Arbeit jedoch nicht genauer eingehen. Die Arbeit zielt nicht darauf ab, mit den gemeinschaftlichen 

Wohnformen eine Alternative zum betreuen Wohnen zu bieten. Das Potenzial der gemeinschaftlichen 

Wohnformen auf das vierte Lebensalter und der Pflegebedürftigkeit weiterzudenken, hätte den Rah-

men dieser Arbeit gesprengt. 

Abgrenzung Armut zur sozialen Ungleichheit 

Armut ist nicht gleichbedeutend mit sozialer Ungleichheit. Deshalb wird an dieser Stelle eine Abgren-

zung zur sozialen Ungleichheit vorgenommen: Gemäss Groh-Samberg (2009) differenziert sich Armut 

hinsichtlich zwei wesentlicher Faktoren von der sozialen Ungleichheit. Zum einen müssen Lebensbedin-

gungen eine kausale Beziehung zu den ökonomischen Ressourcen aufweisen und eine Deprivation2 her-

vorrufen, zum anderen ist die Berücksichtigung der Ressourcen normativ einem sozialpolitischen Zweck 

verpflichtet, um sich vom Gesamtgefüge sozialer Ungleichheiten abzuheben. Groh-Samberg spricht je-

doch von einer Einbettung der Armut in die Strukturen der sozialen Ungleichheit. Analytisch können die 

möglichen Ursachen und Folgen von Armut abgegrenzt werden und in einem gesamtgesellschaftlichen 

Bild anhand facettenreicher sozioökonomischer Faktoren wie Klassenlage, Bildung oder Migrationshin-

tergrund interpretiert werden. Soziale Ungleichheiten treten auch unabhängig von Armut auf und kön-

nen in sich und im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Phänomenen und dem sozialen Wandel diffe-

renziert betrachtet werden (S. 114–115). Die Autorinnen werden generelle Ursachen für Armut nicht 

anhand einer soziologischen Theorie aufarbeiten, da die Bandbreite dieser ethischen und 

 

2 Wenn in einem oder mehreren Lebensbereichen eine bestimmte Mindestausstattung unterschritten wird (Zim-
mermann, 2019, S. 13). 
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konzeptionellen Auseinandersetzung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Im Unterkapitel 3.3. 

wird die Feminisierung der Armut anhand unterschiedlicher soziökonomischer Faktoren betrachtet. 

Integrative Wohnformen 

Das integrative Wohnen wird von Institutionen auch im Zusammenhang mit Personen mit psychischer 

oder körperlicher Beeinträchtigung und für die Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund ver-

wendet. In dieser Arbeit wird auf den Aspekt der sozialen Teilhabe in Bezug auf das gemeinschaftliche 

Wohnen fokussiert und nicht vertieft auf den genannten sozialarbeiterischen, integrativen Aspekt ein-

gegangen. Den Autorinnen ist bewusst, dass die adressierte Gruppe der Arbeit einen intersektionalen 

Hintergrund aufweisen kann. Zum Beispiel gesellschaftlich gelesen als weiblich mit Migrationshinter-

grund. Die intersektionale Betrachtungsweise wurde aufgrund des Umfangs dieser Arbeit nicht bearbei-

tet. 

Caring Community  

Mittlerweile hat der Begriff «Caring Community» im Feld der Gemeinwesenarbeit oder der Soziokultur 

an Popularität gewonnen. Dieses Konzept lässt sich gemäss Zängl definieren als eine sorgende Gemein-

schaft in einem Quartier, einer Gemeinde oder einer Region, die Begegnungsräume schafft, sich gegen-

seitig unterstützt und füreinander da ist. Gemeinsam werden soziale Aufgaben übernommen (Caring 

Communities, ohne Datum). 

Das Wohnen spielt dabei eine dezentrale Aufgabe. So kann eine Abgrenzung zur Nachbarschaftshilfe 

oder dem gemeinschaftlichen Wohnen wahrgenommen werden (siehe Abbildung 2). 

In dieser Arbeit wird bewusst nicht die Nachbarschaftshilfe oder das Konzept «Caring Community» aus-

führlich behandelt. Diese zwei Konzepte sind bereits implizit oder explizit in der SKA verankert. Die Au-

torinnen sehen das Potenzial dieser Konzepte darin, sie als Methoden zu verwenden, um ihre adressier-

ten Gruppen zu erreichen. 

Die Autorinnen haben sich jedoch bewusst im Bereich Wohnen den gemeinschaftlichen Wohnformen 

zugewandt und nicht eines der Konzepte gewählt, da sie eine grosse Chance in der neuen Erschliessung 

dieser Thematik im Zusammenhang mit der SKA sehen. Mit dieser Arbeit soll der Horizont der SKA er-

weitert und ein neues Handlungsfeld für sie eröffnet werden. 
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Abbildung 2: Abgrenzung Caring Community, Nachbarschaftshilfe, gemeinschaftliche Wohnformen (Quelle: Eigene Abbildung) 

  



 

 

 
11 

2 Der soziale Wandel 

Giddens (1995) bezeichnet den sozialen Wandel als eine Art «Programmwechsel der Gesellschaft», bei 

dem wesentliche Strukturierungsmerkmale gesellschaftlichen Zusammenlebens verändert und aufge-

brochen werden. Diese Veränderungen beziehen sich auf die Organisation von sozialen Beziehungen 

über Raum und Zeit (zit. in Van Wezemael, 2005, S. 118). Verändert sich die Gesellschaft, verändern 

sich die Lebensläufe deren Mitglieder und deren Leben im Alter. Jede Generation weist ein anderes 

gelebtes Alter auf, da sich die Lebensbedingungen wandeln und in jeder historischen Epoche andere 

Chancen und Hindernisse auftreten (Helfferich, 2008, S. 33). Die Individualisierung der Lebensläufe ist 

mittlerweile nicht mehr nur ein Phänomen der jüngeren Generationen, sondern hat längst einen Ein-

fluss auf die Lebensgestaltung der Menschen in der dritten Lebensphase genommen. Die nachberufli-

che Phase unterliegt einem ausgeprägten gesellschaftlichen Wandel, welcher durch Individualisierung, 

Pluralisierung und Dynamisierung geprägt ist (Höpflinger, 2019a, S. 5). Die Gesellschaft der deutsch-

sprachigen Länder hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv gewandelt. Mit dem einhergehend haben 

sich auch die Lebensphasen der Individuen verändert. Die Lebensphasen widerspiegeln die gesellschaft-

lichen Entwicklungen und wandeln sich mit denen, was wiederum bedeutet, dass der soziale und der 

demografische Wandel nicht unabhängig voneinander betrachtet werden dürfen (Van Wezemael, 2005, 

S. 118). Auch Helfferich (2008) bestätigt, dass der Begriff des demografischen Wandels in den Begriff 

des sozialen Wandels einbezogen werden muss (S. 34). Helfferich (2008) fügt an: «Der soziale Wandel 

ergibt sich daraus, auf welche Gesellschaft der demografische Wandel trifft und wie diese Gesellschaft 

darauf reagiert» (S. 34). Dieser Wandel ist geprägt von der Flexibilisierung der Erwerbsmuster, der weib-

lichen Emanzipation, der Individualisierung und Flexibilisierung der Lebensstile, der wieder verstärkten 

und neuen internationalen Arbeitsteilung, der Technisierung der Arbeitswelt und des Haushaltes, der 

Durchdringung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Tertiärisierung der Be-

schäftigungsstrukturen. Es ist evident, dass die grossen gesellschaftlichen Entwicklungen in Wechselbe-

ziehungen mit den Lebensformen der Gesellschaftsmitglieder stehen. Veränderungen der Ausbildungs-

zeit, des Arbeitsortes, der Rolle der Frau und die daraus resultierende spätere Geburten und Kinderlo-

sigkeit - all solche und weitere Veränderungen haben eine Auswirkung auf die Familien- und Haushalts-

formen und auf die Art des Wohnens. Der gesellschaftliche Wandel geht ein her mit dem Wandel der 

Bedürfnisse im Bereich Wohnen (Van Wezemael, 2005, S. 118–119).  

Im nun folgenden Kapitel gehen die Autorinnen im Unterkapitel 2.1.1 und 2.1.2 auf die Bedeutung und 

die Veränderungen des demografischen Wandels im Zeitvergleich ein. Danach wird im Unterkapitel 

2.1.3 der Fokus auf die Auswirkungen des demografischen Wandels im Bereich Wohnen gesetzt und 

eine kritische Auseinandersetzung mit den demografischen Veränderungen im Unterkapitel 2.1.4 
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angefügt. Zum Schluss wird im Unterkapitel 2.2 und 2.3 der Strukturwandel des Alters und die sich lau-

fend wandelnden Altersbilder beschrieben. 

2.1 Demografischer Wandel 

Gemäss Cascioni et al. (2016) wird der demografische Wandel als Veränderung der Zusammensetzung 

der Bevölkerungsstruktur beschrieben (S. 14). Nach Höpflinger (2021) kennzeichnet sich die Bevölke-

rungsentwicklung durch folgende drei Komponenten: die Fertilität (Geburtenrate), die Mortalität (Ster-

befälle) und die Migration (Aus- und Einwanderung) (S. 6). Diese Komponenten sind im ständigen Wan-

del, was dazu führt, dass sich der demografische Wandel in einem Dauerzustand befindet (Helfferich, 

2008, S. 31). Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz ist seit 1990 von 6,8 Millionen auf 8,5 Millio-

nen im Jahr 2018 gestiegen. Das Referenzszenario geht 2050 von einer Bevölkerungsanzahl von 10,4 

Millionen aus. Dabei wird sich die Zahl der Rentner*innen von 2020 bis 2050 verdoppeln und 1,11 Mil-

lionen betragen (BFS, ohne Datum, a). In dieser Bevölkerungsgruppe werden jedoch geschlechtsspezi-

fische Unterschiede sichtbar. Im Vergleich zu Männern sind Frauen stärker vom demografischen Wan-

del betroffen. Sie weisen eine längere Lebensdauer auf und sind somit stärker von den Herausforderun-

gen des langen Lebens betroffen (Höpflinger, 2021, S. 153). Der demografische Wandel hat zudem zu 

einer neuen Auslegeordnung der Lebensphasen geführt. Die steigende Lebenserwartung und der im-

mer frühere Ausstieg aus dem Berufsleben führen dazu, dass sich die nachberufliche Lebensphase aus-

geweitet hat (Tews, 1993, S. 16). Um ein vollumfängliches Bild des demografischen Wandels in der 

Schweiz zu erhalten, wird im folgenden Unterkapitel 2.1.1 ein kurzer historischer Rückblick vollzogen 

sowie im Unterkapitel 2.1.2 aktuelle Fakten und Zukunftsszenarien vorgestellt. Abschliessend haben die 

Autorinnen im Unterkapitel 2.1.4 einige kritische Stimmen über den demografischen Wandel zusam-

mengefasst.  

2.1.1 Historischer Abriss 

Die vorindustriellen Zeiten waren von hohen Geburten- und Sterberaten geprägt, welche häufige Säug-

lingssterblichkeit und niedrige Lebenserwartung mit sich brachten. Die Schweiz war ebenfalls bis Ende 

des 19. Jahrhunderts von diesem demographischen Regime betroffen. Gründe für die tiefe Lebenser-

wartung sind auf die mangelnde Ernährung, die schlechten Wohn- und Lebensbedingungen sowie auf 

die immer wieder auftretenden Epidemien zurückzuführen. Nur wenige Menschen erreichten früher 

ein hohes Alter. Im 16. Jahrhundert erreichten beispielsweise in der Stadt Genf nur neun von 100 Men-

schen das 60. Lebensjahr. Im 17. Jahrhundert stieg die Zahl auf 15 Personen an. Gegen Ende des 17. 

Jahrhunderts gab es gute Jahre aber auch viele Hungerjahre (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S. 26). 
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Die aufgrund der Lebensumstände geschwächte Bevölkerung wurde Opfer von verschiedenen Epide-

mien. Wiederkehrende demografische Krisen waren die Folge (Höpflinger, 2021, S. 10). Höpflinger und 

Stuckelberger (1999) sprechen von einer sozial ungleichen Verteilung, da das Erreichen des hohen Al-

ters bis ins 19. Jahrhundert ein Privileg darstellte und fast ausschliesslich den wenigen Reichen vorbe-

halten war (S. 28).  

Im Verlaufe des 18. Jahrhunderts veränderte sich die Situation in der Schweiz. Die Pest verschwand aus 

Europa und diverse andere Auswirkungen von Seuchen konnten eingedämmt werden (Höpflinger, 2021, 

S. 10). Dazu verbesserte sich die Nahrungsmittelversorgung sowie die Vorratshaltung, was dazu führte, 

dass Hungersnöte zurückgedrängt wurden. Die Folge war eine Erhöhung der Lebenserwartung in diver-

sen Regionen der Schweiz. Dies führte dazu, dass sich das demografische Gewicht der älteren Menschen 

verstärkte und der Anteil teilweise auf 10 Prozent anstieg (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S. 26). Hier 

kann von einem demografischen Übergang gesprochen werden, welcher sich in der Schweiz circa von 

1850 bis 1940 abspielte. Von demografischen Übergängen wird gesprochen, wenn sich Geburten- und 

Sterbeziffern erheblich verändern. Diese werden als historische Phasen eingestuft. Der zweite demo-

grafische Übergang zeigte sich ab den 1950er Jahren aufgrund der Babyboom-Generation (Bezzola, 

2020, S. 6). In der folgenden Tabelle 2 wird der Anteil der Menschen ab 60 Jahren im Zeitvergleich dar-

gestellt. 

Zeitperiode Anteil der über 60-Jährigen in 

der Schweiz 

1860 8.5% 

1900 9.2% 

1941 12.9% 

1990 19.2% 

2020 26.8% 

2050 30.7% 

Tabelle 2: Anteil ältere Bevölkerung Schweiz im Zeitvergleich (leicht modifiziert nach Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S. 27) 

Im Zeitraum des 18. Jahrhunderts wurde zum ersten Mal über die Verlängerung und die Beeinflussung 

der Lebensdauer gesprochen. Das medizinische Fachpersonal hat Empfehlungen ausgesprochen, wie 

zum Beispiel, auf eine bewusste Lebensführung zu achten, den Fokus auf die Hygiene zu setzen und 

Diäten einzuhalten. Ebenfalls wurde zum ersten Mal die Unterscheidung zwischen dem mittleren und 

hohen Alter gemacht. Aufgrund der Modernisierung der Landwirtschaft, der Verbesserung der 
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Hygienenormen und der Ernährung sowie des Einflusses von zentralstaatlichen Massnahmen (Abwas-

serbeseitigung, bessere Wasserversorgung und so weiter) verbesserten sich im 20. Jahrhundert die Le-

benschancen. Durch diesen erhöhten Wohlstand wurde Langlebigkeit allmählich zur Norm. Dabei ist zu 

beobachten, dass die Frauen bereits Anfang des 20. Jahrhunderts eine höhere Lebenserwartung auf-

zeigten als Männer. 54 Prozent der Frauen erreichten dazumal das 60. Lebensjahr bei den Männern 

waren es hingegen nur 36 Prozent. Zudem sanken Ende des 19. Jahrhunderts die Geburtenraten, was 

wiederum dazu führte, dass sich ein grösseres demografisches Gewicht der älteren Menschen entwi-

ckelte. Dieser Wandel führte in der Schweiz zu einem vorher nicht bekannten Anteil von älteren Men-

schen in der Gesamtbevölkerung. Dies macht deutlich, dass die Chancen für ein längeres und gesünde-

res Leben gestiegen waren (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S. 26–28).  

Spree (1998) fügt hinzu:  

Die enorme Zunahme krankheits- und schmerzfreier Lebensjahre, die Verlagerung der Todesbe-

drohung in ein hohes Lebensalter bedeuten eine generelle Zunahme von Lebenschancen. Immer 

mehr Menschen ist es für immer längere Zeit ihres Lebens möglich, ihr körperliches, geistiges und 

seelisches Potenzial zu entwickeln und auszuleben und somit in einem modernen Sinne glücklich 

zu sein. (S. 7) 

Gemäss Höpflinger und Stuckelberger (1999) kann diese immer grösser werdende Zahl der alten Men-

schen als positive Entwicklung einer Gesellschaft angesehen werden (S. 28).  

2.1.2 Aktuelle und zukünftige Situation Schweiz 

Gemäss Cascioni et al. (2016) ist der demografische Wandel in der Schweiz in vielen verschiedenen 

Lebensbereichen spürbar. Die anhaltend steigende Lebenserwartung, die tiefen Geburtenraten sowie 

die steigende nationale und internationale Mobilität verursachen, dass sich die Schweiz weiterhin de-

mografisch wandelt (S. 9). Aktuell zählt die Lebenserwartung in der Schweiz zu einer der höchsten der 

Welt. Mittlerweile kann in der Schweiz ab dem 65. Lebensjahr mit einer weiteren Lebensdauer von 28 

bis 30 Jahren gerechnet werden (BFS, ohne Datum, b). Die auffallend längere Lebenserwartung der 

Frauen im Vergleich zu den Männern ist ein Phänomen, welches im 20. Jahrhundert erstmals aufgetre-

ten und seitdem fortbestehend ist (Höpflinger, 2019b, S. 1). Gründe dafür werden im Kapitel 2.2 unter 

«Feminisierung des Alters» genannt. Dieses Phänomen bestätigt auch die untenstehende Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Lebenserwartung Frauen und Männer im Vergleich (Quelle: BFS, ohne Datum, b) 

Das BFS (2020a) hat drei Grundszenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz für die Jahre 2020 

bis 2050 entwickelt: Das Referenzszenario baut auf den Entwicklungen der letzten Jahre auf, das «hohe» 

Szenario beruht auf einer Kombination von Hypothesen, welche das Bevölkerungswachstum begünsti-

gen und das «tiefe» Szenario zeigt Hypothesen auf, welche weniger förderlich sind für das Bevölkerungs-

wachstum. Da sich die Altersstruktur in der Schweiz langsam und stetig verändert, können relativ gute 

Prognosen aufgestellt werden (S. 8–14). Im nächsten Schritt werden die Autorinnen näher auf die drei 

Szenarien eingehen.  

Referenzszenario A-00-2020 

Gemäss diesem Szenario steigt die Wohnbevölkerung der Schweiz von 8,69 Millionen Menschen im Jahr 

2020 auf 10,4 Millionen im Jahr 2050 an. Bei der Altersstruktur zeigt sich Folgendes: Die Zahl der Men-

schen ab 65 Jahren wächst von 18,9 Prozent auf 25,6 Prozent an (BFS, 2020a, S. 9–23). Die Schweiz wird 

im Jahre 2050 2,7 Millionen Menschen ab 65 Jahren aufweisen (BFS, 2020b). 2019 waren es noch 1,6 

Millionen Menschen (ebd.). In den folgenden zwei Abbildungen ist gut ersichtlich, dass sich die Alters-

pyramide in den nächsten 30 Jahren stark ausdehnen wird, während die Basis stagniert (BFS, 2020a, S. 

12) (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5). 
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Abbildung 4: Alterspyramide 2020, Referenzszenario A-00-2020 (Quelle: BFS, 2020a, S. 12) 

 

Abbildung 5: Alterspyramide 2050, Referenzszenario A-00-2020 (Quelle: BFS, 2020a, S. 12) 

Das «hohe» Szenario B-00-2020 

Beim «hohen» Szenario wächst die Schweizer Bevölkerung von 8,37 Millionen im Jahr 2020 auf 11,39 

Millionen im Jahr 2050 an (+31 Prozent). Die Struktur breitet sich in allen Altersklassen deutlich aus, 

jedoch weist sie bei den älteren Menschen die grösste Veränderung auf. Die Zahl der Menschen im 

Rentenalter steigt von 1,65 auf 2,83 Millionen an. Zeitgleich steigt die Zahl der Menschen zwischen 20 

und 64 Jahren von 5,33 auf 6,21 Millionen an. 35 Prozent wird bei der Anzahl Kinder und Jugendlichen 

bis 2050 verzeichnet (BFS, 2020a, S. 9–12) (siehe Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Alterspyramide 2050, «hohes» Szenario B-00-2020 (Quelle: BFS, 2020a, 12) 

Das «tiefe» Szenario C-00-2020 

Bei diesem Szenario wird ein Wachstum von 10 Prozent vorausgesagt, was eine Bevölkerungszunahme 

von 8,66 Millionen im Jahr 2020 auf 9,19 Millionen im Jahr 2050 bedeutet. Die Zahl der Menschen ab 

65 Jahren steigt von 1,64 auf 2,52 Millionen an. Gemäss dem «tiefen» Szenario soll die Anzahl Personen 

zwischen 20 und 64 Jahren stabil bleiben. Bei den Kindern und Jugendlichen ist ein leichter An- und 

Abstieg zu vermerken. Von 2020 bis 2032 steigt die Zahl von 1,73 auf 1,82 Millionen an, sinkt dann aber 

wieder bis 2050 auf 1,70 Millionen (BFS, 2020a, S. 9–13) (siehe Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: Alterspyramide 2050, «tiefes» Szenario C-00-2020 (Quelle: BFS, 2020a, S. 13) 
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Entwicklungen der Todesfälle 

Alle drei Grundszenarien gehen davon aus, dass die Zahl der Todesfälle ansteigen wird. Hier kann klar 

Bezug auf die aktuelle Altersstruktur genommen werden. Die Zahl der Personen zwischen 50 und 79 

Jahren war im Vergleich noch nie so hoch wie heute. Dementsprechend werden diese Menschen in den 

nächsten 30 Jahren ein hohes Alter erreichen. Das Referenzszenario zeigt auf, dass die Anzahl Todesfälle 

von 67 000 im Jahr 2020 auf 95 000 im Jahr 2050 ansteigen wird. Beim «hohen» Szenario werden es 91 

000 und beim «tiefen» Szenario 99 000 Todesfälle sein (BFS, 2020a, S. 10). In der folgenden Abbildung 

8 wird das Ganze graphisch dargestellt).  

 

Abbildung 8: Entwicklungen der Todesfälle gemäss Grundszenarien Schweiz (Quelle: BFS, 2020a, S. 10) 

2.1.3 Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Bereich «Wohnen» 

Aufgrund der Veränderungen des demografischen Wandels wird das Thema Leben und Wohnen im Al-

ter unübersehbar (Hildebrandt, 2012, S. 195). Die Erhöhung der Lebenserwartung hat zur Folge, dass 

ältere Menschen länger selbstbestimmt leben können und dementsprechend geeignete Wohnformen 

für sich suchen. Daraus resultiert eine höhere Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum. Dies erfor-

dert eine Anpassung der Wohnangebote. Ein wichtiges Augenmerk ist dabei auf benachteiligte Gruppen 

zu setzen, welche einen erschwerten Zugang zum Wohnungsraum haben. Namentlich erwähnt werden 

Menschen mit niedrigem Bildungsstatus, tiefen Einkommen, ältere Menschen oder Menschen mit einer 

Kombination dieser Merkmale (Cascioni et al., 2016, S. 44–45). 
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In der Schweiz hat sich die Privathaushaltgrösse von 1930 bis 2020 gemäss untenstehender Abbildung 

9 verändert): 

 

Abbildung 9: Privathaushaltgrösse von 1930-2020 (Quelle: BFS, 2021a) 

Die Statistik zeigt auf, dass die Zahl der Ein- sowie Zweipersonenhaushalte stark zugenommen hat. Die 

grösseren Haushaltsformen werden seltener, vor allem die ab vier Personen. Das folgende Diagramm 

zeigt, dass im Jahr 2020 die häufigste Haushaltsform der Einpersonenhaushalt war (siehe Abbildung 10).  

 

Abbildung 10: Privathaushalte nach Haushaltstyp im Jahr 2020 (Quelle: BFS, 2021a) 

Zudem wird gemäss dem BFS die Zahl der Privathaushalte im Jahr 2020 von 3,8 Millionen auf 4,7 Milli-

onen im Jahr 2050 ansteigen. Dies stellt einen Zuwachs von 23 Prozent dar. Dieses Zukunftsszenario 

basiert auf den aktuellen demografischen Trends sowie den Veränderungen im Familienleben (BFS, 

2021b). 
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In der Schweiz hat sich das Wohnen in den letzten Jahren stark verteuert. Im Zeitraum von 2003 und 

2007 sind die durchschnittlichen Mietkosten um 7.5 Prozent gestiegen. Zusätzlich sind die Preise für die 

Heiz- und Nebenkosten gestiegen. Für armutsbetroffene Menschen im Alter stellt dies eine Herausfor-

derung dar, da sich der Maximalbetrag für das Wohnen aus der Ergänzungsleistung seit 2001 nicht ver-

ändert hat. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Ergänzungsleistungs-Bezüger*innen Mühe haben, sich 

eine altersgerechte Wohnung leisten zu können (Pilgram & Seifert, 2009, S. 66).  

2.1.4 Kritische Betrachtungsweise auf die demographischen Veränderungen 

Im Diskurs über die demografischen Veränderungen werden auch kritische Stimmen laut. Im Folgenden 

werden die Autorinnen auf einige eingehen. 

Gemäss Höpflinger und Stuckelberger (1999) werden im öffentlichen Diskurs rund um die demografi-

sche Alterung viele Fehlschlüsse, Missverständnisse und problematische Zukunftsversionen gemacht. 

Zum Beispiel wird die demografische Alterung oft als gesellschaftliche Überalterung beschrieben (S. 25). 

Dies ist ein klassischer demografischer Fehlschluss, da von den Prozessen der demografischen Alterung 

nicht direkt auf eine gesellschaftliche Überalterung rückgeschlossen werden kann (Höpflinger, 2009a, 

S. 56). Laut Höpflinger und Stuckelberger (1999) werden hier die Aspekte des individuellen Alterns auf 

die Gesamtgesellschaft übertragen, was nicht korrekt ist. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen 

sozialen, wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen gehen oft vergessen, was genau zu sol-

chen demografischen Fehlschlüssen führt. Ein weiteres Beispiel dafür ist, wenn aufgrund der hohen Zahl 

an Hochbetagten direkt ein Rückschluss auf steigende Gesundheitskosten gezogen wird. Solche Fehl-

schlüsse projizieren ein negativ gefärbtes Bild. Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die 

Gesellschaft müssen differenziert betrachtet werden. Auf eine von vornherein pessimistische Interpre-

tation gegenüber der demographischen Alterung soll verzichtet werden. Die demographische Alterung 

ist nicht das Hauptproblem, sondern die Lösung des Problems des ständigen Bevölkerungswachstums. 

Ein hoher Anteil an älteren Menschen in einer Bevölkerung kann als zivilisatorischer Fortschritt bezeich-

net werden (S. 25). Ältere Menschen können durch freiwilliges Engagement einen Beitrag zur Gesell-

schaft leisten und so zum Wohl der Allgemeinheit beitragen. Dies setzt jedoch Vitalität, Aktivität und 

Ressourcen voraus. Diese Attribute bedienen sich an den Altersbilder der «jungen Alten». Für benach-

teiligte ältere Menschen, namentlich armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase, stellen sich 

hier Schwierigkeiten. Im Unterkapitel 2.3 wird näher darauf eingegangen. 

Olsen (2002) äussert, dass trotz des immer höher werdenden Anteils an älteren Menschen eine Gesell-

schaft jugendlicher werden kann. Im Bereich der Freizeit, im Sexualverhalten, auf partizipativer politi-

scher Ebene und / oder im Konsumverhalten (S. 18). Höpflinger (2022a) fügt an, dass soziologisch 
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betrachtet die demografische Alterung mithilfe soziokulturell verjüngter älterer Menschen Kompensa-

tion findet (S. 81).  

Ein weiterer kritischer Punkt lässt sich bei den Messindikatoren anbringen. Die demografische Alterung 

wird anhand des chronologischen Alters gemessen, welches sich unter gerontologischer Betrachtungs-

weise als eine valide Messgrösse darstellt (Höpflinger, 2022a, S. 166). Dies ist auf die traditionelle euro-

päische Rentenregelung zurückzuführen, welche das Rentenalter bei Männern auf 65 Jahre festgelegt 

hat (Höpflinger, 2018a, S. 6). Die Frage stellt sich, warum das demografische Alter bei 65 Jahren beginnt, 

obwohl sich in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Lebenslagen und des Verhaltens ein Wandel 

vollzogen hat (Höpflinger, 2022a, S. 166). Dies hat zur Folge, dass die Veränderungen der Lebensweise 

von älteren Frauen und Männern ignoriert und die Ausweitung der vitaleren Lebenserwartung vernach-

lässigt werden (Höpflinger, 2018a, S. 6). Deshalb schlug Norman Ryder bereits in den 1970er Jahren den 

dynamischen Indikator der demografischen Alterung vor. Dabei ist die Idee, nicht die Grenze statisch 

bei 65 Jahren zu ziehen, sondern dort wo die restliche Lebenserwartung weniger als zehn Jahre beträgt. 

Dies entspricht den moderneren sozialgerontologischen Vorstellungen, welche den Fokus auf das indi-

viduelle Altern legen (Höpflinger, 2022a, S. 166). Die untenstehende Abbildung 11 zeigt auf, dass sich je 

nach Messgrösse eine unterschiedliche Ausgangslage zeigt. Gemäss der Sichtweise des demografischen 

Alters (65 Jahre und älter), stieg der Anteil der älteren Menschen in der Schweiz von sechs Prozent im 

Jahr 1900 auf 19 Prozent im Jahr 2020. Anhand des dynamischen Indikators, welcher sich auf das Kon-

zept des prospektiven Alters konzentriert, zeigt sich ein Verlauf von fünf auf 10 Prozent. Dies belegt, 

dass chronologische Altersgrenzen, welche den Wandel der Lebenserwartung ausser Acht lassen, zu 

einer eindeutigen Überschätzung der demografischen Veränderungen führen und dadurch sozialpoliti-

sche Diskurse noch mehr anheizen (Höpflinger, 2018a, S. 7). 

 

Abbildung 11: Vergleich fixe versus dynamische Altersgrenzen (Quelle: Höpflinger, 2018a, S. 7) 
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2.2 Strukturwandel des Alters 

In diesem Abschnitt wird der gesellschaftlich veränderte Strukturwandel des Alters beschrieben. Ge-

mäss Tews (1993) besteht kein Zweifel daran, dass sich das Alter verändert hat. Er spricht vom Wandel 

und vom neuen Alter. Anzeichen dafür sind die Verjüngung, die Hochaltrigkeit, die Entberuflichung, die 

Singularisierung und die Feminisierung des Alters (S. 15–42). Die Begriffe werden im Verlauf dieses Ka-

pitels erklärt. 

Höpflinger (2009a) spricht von der Ausdifferenzierung unterschiedlicher Lebensphasen und der ver-

stärkten Individualisierung (S. 57). Die verstärkte Wahrnehmung und im grösseren Ausmass gelebte In-

dividualisierung werden ebenfalls von Olsen aufgegriffen (Olsen, 2002, S. 20). Das Alter wird zunehmend 

differenzierter betrachtet, da sich die Lebensphase aufgrund erhöhter durchschnittlicher Lebenserwar-

tung und früherer Entberuflichung3 sowie früherer Beendigung der Kindererziehung ausgeweitet hat. 

Somit kann nicht mehr nur noch von «den Alten» gesprochen werden, sondern es muss mindestens von 

den 60 bis 100-Jährigen gesprochen werden. Tews fügt an, dass die Menschen dies aber trotzdem im-

mer tun werden, da zwischen Jung und Alt in unserer Gesellschaft unterschieden wird. Trotz der Relati-

vierung des chronologischen Alters werden Altersgrenzen festgemacht, welche sich verschoben haben 

und zukünftig noch mehr verschieben werden. Wie sich diese verschoben haben, kann gemäss Tews im 

Einzelnen nicht gesagt werden. Zudem ist die Notwendigkeit individueller Differenzierung, namentlich 

in Bezug auf die Selbsteinschätzung, gewachsen und wird wahrscheinlich weiterhin wachsen. So zum 

Beispiel wird der Begriff «alt» noch drastischer mit Abhängigkeit verknüpft werden, wenn die enorme 

Wichtigkeit von Unabhängig- und Selbständigkeit für die Menschen weiterhin zunimmt. Das Ziel, mög-

lichst lange rüstig und unabhängig zu sein verursacht, dass die Identifizierung mit dem Begriff «alt» im-

mer später erfolgen wird. Die Ausweitung der Lebensphase Alter hat zur Folge, dass mehr Alterszeit auf 

individueller und gesamtgesellschaftlicher Ebene vorliegt. Diese wird durch den wachsenden Anteil der 

alten Menschen und der immer höheren Lebenserwartungen bestimmt. Im Folgenden wird aufgezeigt, 

wie sich dieses Mehr an Zeit individuell und kollektiv auf die Struktur des Alters auswirkt (Tews, 1993, 

S. 16–23). 

 

 

 

3 Die Beendigung der Erwerbsarbeit weit vor dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenzen (Behrend, 2010, S. 

347). 



 

 

 
23 

Verjüngung des Alters  

Im gerontologischen Fachgebiet wird von einem fortlaufenden Trend der Verjüngung des Alters gespro-

chen (Olsen, 2002, S. 21). Naegele und Schmidt (1993) definieren den Begriff «Verjüngung des Alters» 

wie folgt: 

die wachsende Betroffenheit immer jüngerer Altersgruppen von eigentlich für das Alter typischen 

Situationen und Problemen, die in eine Lebensphase hinein vorverlagert werden, in der sich die 

Betroffenen keineswegs als «Ältere» und schon gar nicht als «alt» einstufen, in der sie auch nach 

gängigen Zuordnungskriterien nicht zur Gruppe der chronologisch «Alten» gerechnet werden. 

(zit. in Olsen, 2002, S. 21) 

Tews (1993) zählt hierzu eine Reihe von Phänomenen auf, wobei zwischen positiven, negativen und 

neutralen Verjüngungseffekten unterschieden werden muss. Das chronologische Alter allein ist nicht 

aussagekräftig genug für die Selbsteinschätzung der Bezeichnung «alt». Die individuelle Selbsteinschät-

zung hängt stark vom Gesundheitszustand eines Menschen ab. Die subjektive Wahrnehmung spielt da-

bei eine grosse Rolle. Traditionell gesehen, wird ein Mensch von der Gesellschaft nach der Berufsauf-

gabe als alt angesehen, aber deshalb muss dieser sich noch lange nicht alt fühlen. 1979 schätzte sich 

die Mehrheit der über 70-Jährigen als alt ein, 1989 waren es nur noch 26 Prozent. Es kann darauf zurück 

geschlossen werden, dass sich die heutigen Alten nach ihrer Selbsteinschätzung jünger fühlen. Hier 

spricht Tews von einem positiven Effekt, da die Selbsteinschätzung der älteren Menschen jünger ge-

worden ist. Weiter zeigt sich ein negatives Phänomen, nämlich, dass Menschen immer früher als ältere 

Arbeitnehmer*innen eingestuft werden und somit die Konfrontation mit den Altersproblemen vorver-

lagert werden. Familienspezifische Entwicklungen, welche vor allem bei den Frauen zur früheren Been-

digung der Erziehungsphase der Kinder und zur früheren Konfrontation mit der verlängerten verblei-

benden Lebenszeit führen, können als neutral bewertende Verjüngungseffekte eingestuft werden (S. 

22–24).  

Entberuflichung des Alters 

Gemäss Tews (1993) wird «die Entberuflichung des Alters» als Alterszeit ohne Berufstätigkeit definiert 

(S. 26). Er nimmt die frühzeitige Entberuflichung grundsätzlich als strukturelles Problem wahr (S. 26–

27). Die Möglichkeiten, frühzeitig aus dem Berufsleben auszusteigen, sind gestiegen und werden zahl-

reich genutzt (Olsen, 2002, S. 21). Dieser Trend der frühzeitigen Entberuflichung wird in Zukunft weiter 

steigen (Tews, 1993, S. 27). Die Menschen würden heute lieber auf Geld verzichten, als zu lange zu 

arbeiten (Olsen, 2002, S. 21–22). Laut Tews (1993) würde die Erhöhung der Berufsaufgabegrenzen dazu 



 

 

 
24 

führen, dass die Entberuflichung noch stärker gelebt werde (S. 27). Zudem hat der Anteil der älteren 

Arbeitnehmer*innen auf dem Arbeitsmarkt abgenommen, was zur Folge hat, dass immer weniger Jün-

gere die Chance haben, von den Erfahrungen der Älteren zu profieren und umgekehrt (ebd.). Zudem 

zeigt sich eine weitere Schwierigkeit für ältere Arbeitslose. Einer immer grösseren Anzahl älterer Ar-

beitsloser stellt sich die Herausforderung, eine neue Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Da das ge-

sellschaftliche Denkmuster weiterhin die nachberufliche Phase mit dem Prozess des Alterns gleichsetzt, 

werden immer mehr Menschen früher unter dem Blickwinkel des Alterns wahrgenommen. Hier kann 

von einer doppelten Stigmatisierung 4gesprochen werden, da Ältere als alt und arbeitslos gewertet wer-

den (Olsen, 2002, S. 22).  

Singularisierung des Alters 

Aufgrund der erhöhten Lebenserwartung nimmt die Zahl alleinstehender Menschen im Alter zu (Tews, 

1993, S. 30). Weitere Gründe dafür sind, die tiefe Geburtenrate, die erhöhte Scheidungsquote, die Ver-

kleinerung der Familiengrössen, die Veränderung des Wohnverhaltens und der Bedürfnisse und so wei-

ter (Olsen, 2002, S. 22). Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte ist deutlich gestiegen (Tews, 1993, S. 22). 

Dies bestätigt auch Höpflinger (2022b), indem er anfügt, dass die Zahl der alleinlebenden Menschen 

von 1960 bis 2020 von vier auf 16 Prozent angestiegen ist (S. 29). Gemäss Tews (1993) kann in Zukunft 

von einer weiteren Polarisierung dieses Trends ausgegangen werden (S. 30). Weiter wird zwischen er-

zwungener Singularisierung und Singularisierung als gewählten Lebensstil unterschieden (ebd.). Die frei-

willige Singularisierung ist die Institutionalisierung des Alleinlebens, wohingegen die erzwungene unter-

anderem durch Faktoren wie Verwitwung und erhöhte Scheidungsquote beeinflusst wird (ebd.). Auch 

Höpflinger (2022a) äussert, dass das Alleinleben im höheren Alter primär durch den Partner*innenver-

lust ausgelöst wird und Frauen mehr davon betroffen sind (S. 69). Wichtig anzumerken ist, dass das 

Alleinleben nicht gleichbedeutend ist mit Isolation und Vereinsamung, da auch Alleinlebende genügend 

soziale Beziehungen besitzen können (Tews, 1993, S. 31). Bisherigen Untersuchungen ist aber zu ent-

nehmen, dass Vereinsamung, Isolation und erhöhter Bedarf an Kontaktmöglichkeiten häufiger bei 

 

4 Als Stigma wird ein Personenmerkmal bezeichnet, das zur Diskreditierung einer Person verleitet (Gof-

fmann, 1967; zit. in Stadelmann, 2020, S. 11). Stigmas führen dazu, dass jegliche Interaktionen mit der 

stigmatisierten Person umgangen oder, verunmöglicht werden oder ihr Unerwünschtheit signalisiert 

wird (Goffmann, 2010, S. 13).  
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alleinlebenden Menschen anzutreffen war (ebd.). Diese Erkenntnis muss bei der Planung von zukünfti-

gen Wohnformen miteinbezogen werden. 

Hochaltrigkeit des Alters 

Wie bereits erwähnt, steigt die Lebenserwartung weiterhin an (Olsen, 2002, S. 24). Immer mehr Men-

schen ist es möglich, das achte und das neunte Lebensjahrzehnt zu erreichen (ebd.). Früher zählten die 

über 75-Jährigen zu den alten Menschen, heute sind es die über 80-Jährigen, welche unter Hochaltrig-

keit eingestuft werden (Tews, 1993, S. 32). Statistisch gesehen, bringt das hohe Alter vermehrt negative 

Folgen mit sich (ebd.). Ein paar Beispiele können hier genannt werden: Isolierung, Vereinsamung, zu-

nehmende Krankheiten, psychische und mentale Verschlechterungen, Hilfe- und Pflegeabhängigkeit 

und so weiter (ebd.). Ob und inwiefern diese Folgen eintreten, zeigt sich bei jedem Menschen individuell 

(ebd.). 

Feminisierung des Alters 

Gemäss Höpflinger (2021) weist die Schweiz geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Frauen weisen, 

im Vergleich zu Männern, eine längere Lebensdauer auf. Er beschreibt dies auch als «Feminisierung des 

Alters» (S. 154). Tews (1993) hält fest, dass das Geschlechterverhältnis im Alter nicht ausgeglichen ist 

und der Anteil der Frauen zugenommen hat (S. 28). Dem war nicht immer so, sondern dies stellt eine 

Entwicklung des 20. Jahrhunderts dar. Früher waren Frauen von den Risiken einer Geburt stark betrof-

fen. Das industrielle Zeitalter, mit der Entlastung von körperlicher Arbeit und verbesserten hygienischen 

und medizinischen Umständen, läutete eine Ära der geschlechtsspezifischen Diskrepanz der Lebenser-

wartung ein. Der erhöhte Frauenanteil im hohen Lebensalter ist ein Phänomen moderner Gesellschaf-

ten (Höpflinger, 2022a, S. 67). 

Untenstehend sind die unterschiedlichen Gründe für eine längere Lebensdauer der Frauen gegenüber 

den Männern erkennbar (siehe Abbildung 12). Diese werden im nächsten Abschnitt genauer erläutert.  
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Abbildung 12: Potenziell verlorene Lebensjahre nach Geschlecht (Quelle: Höpflinger, 2019b, S. 3) 

Gründe für die längere Lebenserwartung sind teils genetisch-biologischen Faktoren zuzuschreiben. 

Nachweisbar ist, dass Frauen im Vergleich zu Männern immunbiologische Vorteile gegenüber kardiovas-

kulären Erkrankungen aufweisen (Höpflinger, 2019b, S. 2). 

Noch wesentlicher erscheinen jedoch die Faktoren, welche auf Verhaltens- und Umweltfaktoren zu-

rückzuführen sind. Gemäss Höpflinger (2019b) sind folgende Punkte Gründe für die längere Lebens-

dauer: Männer weisen ein dreifach höheres Risikoverhalten in Berufs- und Freizeitarten auf und laufen 

eher Gefahr, frühzeitig zu verunglücken. Zudem zeigt sich der Ausdruck von psychischen Problemen bei 

Männern häufig in selbstaggressiven Strategien wie Sucht oder Suizid. Frauen gehen ihre Beschwerden 

und Krankheiten frühzeitiger an als Männer. Dies ist gemäss Höpflinger auf die Sozialisation der Frau 

zurückzuführen, da ihr in der Erziehung und in den normativen Rollenbildern vorwiegend emotionale 

und pflegerische Pflichten zugesprochen wurden. Bei psychischen Problemen reagiert die Frau gegen-

über dem Mann überwiegend mit depressiver Symptomatik (S. 2–5). Zusammengefasst kann die höhere 

Lebenserwartung von Frauen auf die soziokulturellen Verhaltensunterschiede und die geschlechtsspe-

zifischen Rollenverteilungen zurückgeführt werden. In der Kumulation kann dies zu einem erheblichen 

Unterschied in der Lebenserwartung führen (Höpflinger, 2022a, S. 69). 

Männer gehen gemäss Höpflinger (2019b) nach einer Verwitwung oder Scheidung schneller eine neue 

Ehe oder Partnerschaft ein als Frauen (S. 6). In der Folge gibt es mehr alleinstehende und alleinlebende 

Frauen als Männer. Somit sind Frauen von den mehrdimensionalen Herausforderungen des langen Le-

bens stärker betroffen (ebd.). Backes (2010) führt weiter aus, dass sich die Lebenslage von Frauen und 

Männern im Alter aufgrund des Geschlechts, aber auch aufgrund sozialstruktureller Differenzierung un-

terscheidet. Backes streicht jedoch den Aspekt heraus, dass eine Reproduktion von Mustern der struk-

turellen «weiblichen» und «männlichen» Biografien und Vergesellschaftungsweisen im Alter stattfindet. 

Die angelegten Rollen oder Zuschreibungen können einen Mangel an ökonomischen Ressourcen und 
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damit einhergehend eine Prekarität in unterschiedlichen Lebenslagen im Alter zur Folge haben. Trotz 

dieser genderspezifischen Sicht sei es auffallend, dass eine besondere Pluralität von Lebensstilen und 

dem Umgang mit dem Alter bei Frauen vorherrsche. Zudem weisst Backes auf die Veränderung und 

Neuaushandlung der Geschlechterrollen bezüglich Familien- und Erwerbsbiografien hin, was einen Ein-

fluss auf Altersrisiken- und Chancen von Frauen haben wird (S. 456–457). 

2.3 Altersbilder 

Die europäische Kulturgeschichte prägte die Wahrnehmung des Alters nachhaltig. Noch heute wird das 

Alter doppeldeutig wahrgenommen. Auf der einen Seite wird das Alter mit Gebrechlichkeit, dem Pro-

zess des Todes und mit geistigem und körperlichem Zerfall in Verbindung gebracht und andererseits 

werden dem Alter positive Attribute wie Gelassenheit und Weisheit zugeschrieben (Höpflinger, 2022b, 

S. 8). Gemäss Olsen (2002) sind defizitorientiere Verknüpfungen mit dem Alter typisch für die westliche 

Gesellschaft, da sie den Fokus auf die Jugendlichkeit setzt. Das Alter muss jedoch zwingend mehrdimen-

sional betrachtet werden. Da der Mensch ein bio-psycho-soziales Wesen ist und sich diese drei Wesens-

merkmale bei jedem Menschen anders zeigen und beeinflussen, darf das Alter nicht einseitig betrachtet 

werden (S. 33).  

Ein Konsens zur Definition des Begriffs des Alters kann bis heute noch nicht gefunden werden, da sich 

das biologische, ökologische, soziale und psychische Geschehen zwischen Geburt und Tod als sehr kom-

plex darstellt (ebd.). Haefker und Tielking (2017) wagen einen Versuch und lassen das Lebensalter aus 

drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten, welche in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinanderste-

hen. Es gibt das kalendarische Alter, welches aufgrund des Geburtsjahrs definiert wird und nicht beein-

flussbar ist. Dagegen ist das funktionale Alter vom Menschen ein Leben lang beeinflussbar, da es über 

die bio-psycho-sozialen Faktoren (Ressourcen und Beeinträchtigungen) bestimmt wird. Zu guter Letzt 

kann das Lebensalter aus soziologischer Sicht betrachtet werden. Diese Eingrenzungsform stellt sich als 

komplexer heraus. Das soziale Alter wird mit positiven und negativen Eigenschaften über Altersbilder 

geformt. Diese beeinflussen wie das kalendarische und das funktionale Alter gesellschaftlich betrachtet 

werden. Altersbilder sind gemäss Haefker und Tielking von Selbst- und/oder Fremdbilder geprägt (S. 

48–50). Genauer gesagt äussert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(2010) folgendes: «bildhafte vereinfachte Vorstellungen, Informationen und Meinungen über alte Men-

schen, die sich in einer Kultur zu einer bestimmten Zeit vorfinden und die sich meist auf alle Lebensbe-

reiche beziehen» (zit. in Haefker & Tielking, 2017, S. 50). Haefer und Tielking (2017) fügen an, dass 

Altersbilder einem ständigen Wandlungsprozess unterstehen und dass dies mittlerweile dazu geführt 

hat, dass die Lebensphase «Alter» dreiteilig einzustufen ist. Nämlich in das chancenreiche dritte, das 

eingeschränkte vierte und das abhängige fünfte Lebensalter (S. 49).  
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Im Folgenden wird nur auf das chancenreiche dritte Lebensalter eingegangen. Die entsprechenden Al-

tersbilder für diese Lebensphase werden mit sozialgerontologischen 5Konzepten ergänzt.   

Leitbilder des «jungen Alters» 

Die Leitbilder des «jungen Alters» sind der dritten Lebensphase zuzuordnen (Pichler, 2019, S. 416). Hier 

wird aber auch oft die Beschreibung der «neuen Alten» verwendet (Haefker & Tielking, 2017, S. 49). 

Durch diese Bezeichnungen entstehen aufgeladene, mit Erwartungen bestückte Altersbilder. Menschen 

dieses Alters steht die Möglichkeit offen, erfolgreich und autonom das Leben im Alter zu gestalten. 

Diese Altersgruppe wird häufig als konsumfreudig und reiselustig dargestellt. Zudem werden sie häufig 

als Potenzial für die Gesellschaft angesehen, da Menschen dieser Gruppe mit ihrem ehrenamtlichen 

Engagement ihren Beitrag für die Gemeinschaft leisten können und sollen (Pichler, 2019, S. 415–419). 

Untenstehend wird auf die folgenden Leitbilder des «jungen Alters» eingegangen: aktives, erfolgreiches, 

produktives und autonomes Alter(n) sowie das zu gestaltende Alter. 

«Aktives Alter(n)» ist ein Leitbild, welches auf die Aktivitätstheorie zurückzuführen ist (Pichler, 2019, S. 

417). In dieser These wird davon ausgegangen, dass eine aktivitätsbasierte Lebensweise bis ins hohe 

Lebensalter wünschenswert ist (ebd.). Der physische und psychische Abbau ist nicht die Ursache, son-

dern die Folge des gesellschaftlichen Rückzugs aufgrund einer Ausgliederung (Störkle, 2021, S. 24). Ge-

mäss Pichler (2019) hat dieses Leitbild in der sozialen Altersarbeit die soziale Teilhabe am Leben zum 

Ziel (S. 417).  

Das «erfolgreiche Alter(n)» beinhaltet die These, dass durch das Alter ausgelöste Veränderungsprozesse 

und Verluste aktiv gestaltet werden müssen und jeder einzelne betroffene Mensch in diesen Prozess 

eingreifen kann und soll (Pichler, 2019, S. 418). Baltes und Baltes (1989) beschreiben dies so, dass jeder 

Mensch sich über das Alter nicht nur Gedanken machen soll, sondern aktiv an diesem zu gestaltenden 

 

5 Gemäss Pohlmann (2011) bedeutet Sozialgerontologie eine wissenschaftliche Fundierung der Alters-

hilfe. Die Sozialgerontologie bildet die theoretische Grundlage für professionelles Handeln im sozialen 

Kontext. Sie trägt dazu bei, dass Problemlagen älterer Menschen und deren Angehörigen vermieden 

oder bewältigt werden (S. 21). Höpflinger (2018c) definiert die Sozialgerontologie als Altersforschung. 

In der Schweiz verlief diese schleppend gegenüber anderen europäischen Staaten. Die kann vor allem 

damit erklärt werden, dass schon früh das praktische Feld der Altersarbeit ohne wissenschaftlichen Be-

zug umfassend bespielt wurde (S. 2–4). 
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Prozess teilnehmen und diesen nicht einfach als natürliches Phänomen passiv hinnehmen soll. Baltes 

und Baltes stellen ein Modell vor, welches von einem allgemeinen adaptiven Vorgang ausgeht, bei dem 

die Elemente «Optimierung», «Selektion» und «Kompensation» in Wechselwirkung miteinander ste-

hen. Bei der Optimierung geht es darum, die Lebensweise in Qualität und die Lebenslänge in Quantität 

zu verbessern. Selektion bedeutet, sich auf die wichtigen Bereiche zu konzentrieren, welche mit den 

noch vorhandenen Ressourcen umsetzbar sind. Die Kompensation soll erfolgen, wenn im adaptiven 

Prozess Hindernisse aufkommen, welche mit geeigneter Unterstützung kompensiert werden können (S. 

86–96). 

Beim «produktiven Alter(n)» geht es vor allem um die gesellschaftliche (Wieder-)Verpflichtung im Alter. 

Das freiwillige ehrenamtliche Engagement steht im Fokus (Pichler, 2019, S. 418).  

Das «autonome Alter(n)» setzt auf Eigenverantwortung. Dies löst den Zwang aber auch eine Chance 

aus, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen (Pichler, 2019, S. 419). 

Das «zu gestaltende Alter» passt sich den aktuellen Veränderungen der jeweiligen Altersphasen an. Es 

geht davon aus, dass sich das Altersbild pluralisiert hat und sich durch die Loslösung von traditionellen 

Lebensmuster neue Chancen und Risiken entwickelt haben. Dadurch sind die älteren Menschen aufge-

fordert, ihre eigene Biografie zu gestalten und sich im Prozess der Individualität zu finden (Pichler, 2019, 

S. 419). 

Kritischer Blick 

Diese verschiedenen Altersbilder in der Kategorie der dritten Lebensphase werfen zurecht die Frage 

auf, wo sich Menschen wiederfinden, welche sich nicht diesen dynamischen Bildern unterordnen kön-

nen. Diese Leitbilder verdrängen die Tatsache, dass kritische Lebensereignisse und Alterserscheinungen 

dazu gehören und verlagern diese somit aus dem Blickfeld. Attribute wie Produktivität, Aktivität und 

Erfolg stehen im Fokus und lösen einen Leistungsdruck aus (Pichler, 2019, S. 419). Laut Höpflinger 

(2009a) wird lebenslanges Lernen, kontinuierliche Vitalität und möglichst lange aktiv am gesellschaftli-

chen Leben teilzuhaben zur gesellschaftlichen Norm. Dadurch werden neue soziale Zwänge geschaffen, 

welche wiederum Druck auf das Individuum auslösen. Der Druck, sich möglichst lange «jung» zu halten 

wird durch die Anti-Aging-Bewegung verstärkt (S. 67). Pichler (2019) macht deutlich, dass die Bewälti-

gung der Anforderung, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen, vorrangig privilegierten Men-

schengruppen möglich ist. Strukturelle Begebenheiten wie Geschlecht oder ethnische und soziale Her-

kunft werden ausgeblendet und das Individuum wird selbst verantwortlich gemacht für das Gelingen 

des eigenen Lebens (S. 419). Helfferich (2008) macht dazu folgende Aussage: «Das Alter ist immer auch 
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die Endphase des gelebten Lebens und beeinträchtigte Lebensläufe führen zu beeinträchtigen Teilha-

bechancen im Alter» (S. 33). Laut Höpflinger (2009a) ist die zweite Lebenshälfte stark von Heterogenität 

geprägt. Aus gerontologischer Sicht werden Menschen mit zunehmendem Alter immer ungleicher. Der 

Trend der Verjüngung des Alters verstärkt diese Unterschiede im Alter. Dies hat damit zu tun, dass sich 

in einer dynamischen Gesellschaft biologische, psychische und soziale Altersprozesse unterschiedlich 

auf das Individuum auswirken. Für viele ist das Alter immer noch ein unausweichliches Schicksal, andere 

hingegen haben die Ressourcen, ihr Alter aktiv zu gestalten und zu planen (S. 67–68).  

2.4 Beantwortung der Fragestellung 

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen, kann in diesem Abschnitt die folgende Fragestellung 

beantwortet werden: Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf die Altersstruktur in der 

Schweiz und den Strukturwandel im Alter? Inwiefern wird der Bereich «Wohnen» durch den demografi-

schen Wandel beeinflusst? 

Der demografische Wandel in der Schweiz verursacht, dass sich die Alterspyramide immer mehr nach 

oben ausdehnt, während die Basis stagniert. Ursache dafür ist die tiefe Geburtenrate sowie die Erhö-

hung der Lebenserwartung. Die Lebenserwartung in der Schweiz zählt zu einer der höchsten der Welt. 

Das BFS hat drei Zukunftsszenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz für die Jahre 2020 bis 

2050 entwickelt. Alle drei zeigen ein weiter ansteigendes hohes Wachstum der älteren Bevölkerung auf. 

Der demografische Wandel hat zudem einen grossen Einfluss auf den Bereich Wohnen, da dieser Be-

reich eng mit den gesellschaftlichen Prozessen verbunden ist. Aufgrund der Pluralisierung und Individu-

alisierung der Lebensstile älterer Menschen wird in Zukunft mit grösseren Veränderungen im Wohnbe-

reich gerechnet. Die steigende Lebenserwartung hat zur Folge, dass ältere Menschen länger selbststän-

dig leben wollen, was wiederum adäquate Wohnformen voraussetzt. Das BFS zeigt auf, dass die Zahl 

der Ein- und Zweipersonenhaushalte stark gestiegen ist und in Zukunft weiter ansteigen wird. 

Beeinflusst vom demografischen Wandel verändert sich der Strukturwandel des Alters. Dieser ist ge-

prägt von der Verjüngung, der Hochaltrigkeit, der früheren Entberuflichung, der Singularisierung und 

der Feminisierung des Alters. Hier zeigt sich das Phänomen des erhöhten Frauenanteils im höheren 

Lebensalter moderner Gesellschaften. Zudem haben sich die Lebensphasen im Alter ausdifferenziert 

und die Individualisierung verstärkt. Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf die gesellschaftliche 

Betrachtungsweise des Alters, namentlich die Altersbilder. Es wird von den «jungen Alten» gesprochen, 

von welchen erwartet wird, dass sie das Alter erfolgreich und autonom meistern. Sie werden als Poten-

zial für die Gesellschaft angesehen, da sie aufgrund ihrer Vitalität fähig sind, im ehrenamtlichen Bereich 

einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Solche mit Erwartungen bestückten Altersbilder stellen 
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neue soziale Zwänge dar und üben Druck auf das Individuum aus. Dies gilt vor allem für Menschen, 

welche sich nicht dieser Kategorie unterordnen können, wie die adressierte Gruppe der vorliegenden 

Arbeit, die armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase.  

Was Armut im Alter bedeutet, wie sie gemessen wird und wie sich die Auswirkungen von Armut im Alter 

zeigen, wird nachfolgend erläutert. 
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3 Armut im Alter 

Armut stellt einen zentralen Begriff dieser Arbeit dar. Für das Verständnis der zentralen Aspekte dieser 

Arbeit und deren Fragestellungen muss der Begriff Armut in seiner Komplexität verstanden werden. Zu 

Beginn dieses Kapitels wird aus diesem Grund eine konzeptionelle Erfassung des Armutsbegriffes vor-

genommen. Die relevanten Ansätze und Konzepte werden in ihrer Messbarkeit und Ausprägung erläu-

tert. Dies ist wesentlich, um genauer zu definieren, inwiefern die adressierte Gruppe der vorliegenden 

Arbeit von Armut betroffen ist und weil dieser Begriff weit über den ökonomischen Aspekt hinaus ge-

fasst werden muss. In einem weiteren Schritt wird im Unterkapitel 3.4 spezifisch Bezug auf die adres-

sierte Gruppe dieser Arbeit genommen. Dafür wird anhand des Phänomens «Feminisierung des Alters» 

im Unterkapitel 3.5 die relevanten Auswirkungen der Armut auf die adressierte Gruppe reflektiert. 

3.1 Konzeptionelle Erfassung von Armut 

Armutsstandards und Armutskonzepte beruhen auf subjektiven Wertvorstellungen davon, was eine 

gute Lebensqualität beinhaltet. Dies erklärt auch, warum noch heute die Wissenschaft hadert, den ei-

nen, allgemeingültigen Armutsbegriff zu definieren und eine klare Abgrenzung von anderen sozialen 

Problemen vorzunehmen. Die neuere Armutsforschung konnte sich mittlerweile auf einheitliche Grund-

ansichten einigen und hat diese in Armutskonzepte eingeordnet (Pilgram & Seifert, 2009, S. 18–23). 

Die Konzepte haben differenzierte Ansprüche und müssen situationsadäquat angewendet werden. 

Wird die Analyse eines Konzeptes vorgenommen, muss die subjektive und gesellschaftliche Betrachtung 

und Wahrnehmung von Armut miteinbezogen werden (Dittmann & Goebel, 2018, S. 31). Zudem fordern 

Pilgram und Seifert, dass es nicht bei einer Auseinandersetzung mit den Konzepten bleibt, sondern ver-

langen von Sozialarbeiter*innen, der Politik und der Sozialwissenschaft eine Auseinandersetzung und 

Positionierung mit dem eigenen Armutsverständnis (Pilgram & Seifert, 2009, S. 18–23). Die folgenden 

Konzepte haben zum Ziel, Armut besser zu verstehen und zu erklären. 

3.1.1 Relative und absolute Armutsgrenze 

«Arm ist, wer in einem Haushalt lebt, dessen Einkommen unter der Armutsgrenze liegt» (Zimmermann, 

2019, S. 17). Hier wird auf die finanziellen Armutskonzepte hingedeutet. In der Schweiz findet das rela-

tive Armutskonzept (auch relative Armutsgrenze oder Armutsgefährdungsquote genannt) mehr Beach-

tung. Es misst im Gegensatz zum absoluten Konzept die Armut in Relation zu den durchschnittlichen 

Lebensbedingungen einer Gesellschaft (Schuwey & Knöpfel, 2014, S. 31). Pilgram und Seifert (2009) 

führen aus: «Vielmehr sind all jene arm, die im Vergleich zu den Mitmenschen im eigenen Land ein 
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eingeschränktes Leben führen müssen» (S. 20). In einem Wohlfahrtsstaat 6 wie der Schweiz ist der Le-

bensstandard allgemein betrachtet sehr hoch (ebd.). Dennoch darf die menschenwürdige Existenz nicht 

auf die reine materielle Versorgung wie Nahrung, Kleidung und Obdach reduziert werden (ebd.). Von 

relativer Armut betroffen ist ein Mensch, wenn die Ressourcen oder die Versorgung im Verhältnis zum 

gesellschaftlichen Durchschnittseinkommen (Medianwert) unter dem von der Politik oder Forschung 

definierten Wert (zwischen 40 und 60 Prozent des Medianwertes) liegt (Dittmann & Goebel, 2018, S. 

22). Falls das Einkommen unter diese Grenze fällt, wird von einer Armutsgefährdung gesprochen (ebd.). 

Dieses Konzept der relativen Armut findet weltweit Verwendung (ebd.). Es unterliegt jedoch schluss-

endlich einem gesellschaftlichen Diskurs, wie viel unter diesem Schwellenwert eine Person eingestuft 

werden muss, damit sie als arm klassifiziert werden kann (Pilgram & Seifert, 2009, S. 20). Schuwey und 

Knöpfel (2014) stellen die Verhältnismässigkeit dieses Ansatzes in Frage, da bei einem hohen Einkom-

mensniveau und in einem Wohlfahrtsstaat wie der Schweiz immer ein Teil als arm gilt (S. 31). Die relative 

Armutsgrenze liegt häufig um ein Vielfaches über der absoluten Armutsgrenze (ebd.). 

Da sich der Armutsbegriff vielschichtig zeigt, muss eine mehrdimensionale Betrachtungsweise geschaf-

fen werden (Doslic & Vicini, 2021, S. 8). Die Autorinnen teilen diese Sicht aus der soziokulturellen Per-

spektive, weshalb folgende hinsichtlich der Fragestellung relevante Ansätze näher erläutert werden: 

Der Lebenslage-, Capability-, Soziokulturelle- und Exklusionsansatz. 

3.1.2 Lebenslagenansatz 

Der Lebenslageansatz zeigt auf, dass eine mehrschichtige Betrachtung zur Erfassung, Erklärung und Be-

kämpfung von Armut notwendig ist. Lebensbereiche wie Arbeit, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Aufent-

haltsstatus oder gesellschaftliche, kulturelle und politische Partizipation sind in Wechselwirkung zuei-

nander miteinzubeziehen. Der Lebenslageansatz wird unter anderem bei statistischen Erhebungen her-

angezogen, um die individuelle (materielle und nichtmaterielle) Versorgungslage und damit die soziale 

Realität von einzelnen Personen oder Personengruppen umfassend beschreiben zu können. Es wird von 

Deprivation gesprochen, um einen Mangel in einem dieser Bereiche zu deklarieren (Schuwey & Knöpfel, 

2014, S. 24). Eine Deprivation muss in ein Verhältnis gestellt werden, kann aber Aufschluss darüber 

geben, inwiefern eine Person in die Gesellschaft integriert ist und ob eine Armutsgefährdung besteht.  

 

 

6 6 Ein Staat, der sich bemüht durch Zielsetzungen die soziale Sicherheit und Verringerung sozialer Ungleichheit 
durch politische Bereiche und ein institutionelles Setting für die Bevölkerung zu erreichen (Ullrich, 2018, 521). 
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Konzept der Prekarität 

Das Konzept der Prekarität ist ein weiterer Ansatz, um über den Aspekt der Wirtschaftlichkeit die Kor-

relation der Ressourcen aufzuzeigen. Dieses Konzept ist bildlich im Gitternetzmodell abgebildet (siehe 

Abbildung 13), welches angelehnt an das Zonenmodell nach Castel um weitere zentrale Dimensionen 

der Armutsforschung ergänzt wurde. In der Abbildung kann die Komplexität, Mehrschichtigkeit und Sub-

jektivität einer prekären Lebenssituation erfasst werden (Walser & Knöpfel, 2007, S. 21–23).  

 

Abbildung 13: Gitternetzmodell (Quelle: Walser und Knöpfel, 2007, S. 21) 

3.1.3 Capability-Ansatz (Verwirklichungsansatz) 

Gemäss dem Capability-Ansatz bedeutet Armut, dass es einer Person an Verwirklichungschancen man-

gelt (Sen, 2000, S. 29). Verwirklichungschancen sind gemäss Sen (2000): «Möglichkeiten oder umfas-

sende Fähigkeiten (Capabilities) von Menschen, ein Leben führen zu können, für das sie sich erstens frei 

und mit guten Gründen entscheiden konnten und welches zweitens die Grundlagen der Selbstachtung 

nicht in Frage stellt» (S. 29). 

Der Faktor Armut wird als Hinderung von Verwirklichungschancen angesehen (Doslic & Vicini, 2021, S. 

7). Das individuelle Potenzial und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen definieren die Verwirkli-

chungschancen (ebd.). Inwiefern diese genutzt werden können, ist gemäss Dittmann und Goebel (2018) 

von vielen Faktoren abhängig (S. 29). Dies können beispielsweise Gesundheit und Bildung sein, aber 

auch besonders die materiellen Komponenten des Einkommens (ebd.). Aufgrund der Ausführlichkeit 

von individuellen sowie gesellschaftlichen Voraussetzungen kann dieser Ansatz als der umfassendste 
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anerkannt werden (ebd.). Als Beispiel wird von Dittmann und Goebel herangezogen, dass die limitierte 

Wahl der Wohnungsumgebung armutsbetroffenen Rentner*innen den Handlungsspielraum für soziale 

Kontakte einschränkt und die betroffenen Menschen dadurch sozialen Ausschluss erfahren können 

(ebd.). 

3.1.4 Soziokultureller Ansatz 

Von soziokultureller Armutsgrenze wird gesprochen, wenn neben dem physischen Überleben auch die 

gesellschaftliche Teilhabe als Kriterium miteinbezogen wird. Die Situation stellt sich dann wie folgt dar: 

Eine Person verfügt über so geringe finanzielle Mittel, dass nicht einmal auf bescheidenem Niveau an 

gesellschaftlichen Aktivitäten teilgenommen werden kann (Zimmermann, 2019, S. 16). 

Pilgram und Seifert (2009) halten fest, dass die Erfüllung gewisser soziokultureller und kultureller Grund-

bedürfnisse nötig für ein menschenwürdiges Dasein sind (S. 20). Dies fordert jedoch eine ethische Min-

destvoraussetzung der Gesellschaft und einen Diskurs, welcher stetig neu verhandelt werden muss 

(ebd.). Bei diesem Ansatz wird auch berücksichtigt, inwiefern die betroffene Person Zugang zu Ressour-

cen hat und inwiefern diese selbstbestimmt eingesetzt werden können (S. 23). Als Beispiel nennen hier 

Pilgram und Seifert (2009) den Zugang zu einem günstigen Grossverteiler oder den Anspruch auf Trans-

fer- oder Hilfeleistungen vom Staat (S. 23). 

Ein geltender Richtwert dafür stellt das soziale Existenzminimum in der Schweiz dar. Dafür wird neben 

der materiellen Existenzsicherung auch das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Teilhabe berücksichtigt. Es 

setzt sich zusammen aus «Grundbedarf aus dem Lebensunterhalt, den Wohnkosten, der medizinischen 

Grundversorgung und den situationsbedingten Leistungen» (SKOS, 2020, S. 2–3). 

3.1.5 Exklusionsansatz 

Dieser Ansatz untersucht die Korrelation zwischen Armut und sozialer Teilhabe. Er befasst sich nicht nur 

mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft, sondern auch damit, welche Ursachen dafür mitverantwort-

lich sein können. Ein spannender Aspekt eröffnet sich in der sozialräumlichen Perspektive, in welcher 

die Beziehung der Nicht-Armen zu Armutsbetroffenen ebenfalls in den Blick genommen wird. Der Fokus 

liegt hierbei nicht auf der materiellen Versorgung, sondern auf der Frage der Zugehörigkeit in der Ge-

sellschaft und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt (Dittmann & Goebel, 2018, S. 29–30). Aus Sicht 

der Autorinnen vertritt dieser Ansatz die soziokulturelle Perspektive, indem er über die Konzeptionali-

sierung der Armut hinausgeht und versucht, die Ursachen der sozialen Exklusion in Bezug auf Armut zu 

erfassen. 
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Schuwey und Knöpfel (2014) kommen zum Schluss, dass kein Modell alle Aspekte von Armut erfassen 

kann. Es lässt sich aus ihrer Arbeit schliessen, dass die individuelle Armut aus unterschiedlichen theore-

tischen Perspektiven hinterfragt werden muss, damit die Komplexität der Zusammenhänge erfasst und 

verstanden werden kann (S. 46). 

3.2 Aspekte von Armut im Alter 

Armutsbetroffene Menschen im Alter in der Schweiz können nicht als eine homogene Masse betrachtet 

werden. Sie sind mehrdimensional und oft in unterschiedlichen Lebensbereichen unterversorgt (Pil-

gram & Seifert, 2009, S. 18–23). Gemäss Pilger und Seifert (2009) muss Armut im Alter in der Schweiz 

aus Sicht eines relativen Armutsverständnisses untersucht werden (S. 20). Dabei stellt sich die zentrale 

Frage, welche soziale Teilhabe alten Menschen aufgrund ihrer Lebenslage und fehlender ökonomischer 

Ressourcen verwehrt wird (ebd.). «Gefühlt arm» weist eine subjektive Komponente auf und widerspie-

gelt den gefühlten soziokulturellen Spielraum für eine selbstbestimmte Lebensführung. In Zukunft rech-

nen Pilgram und Seifert damit, dass viele armutsbetroffene Menschen im Alter keinen biografischen 

Bezug zur Armut aufweisen, sie also nicht schon immer arm waren. Früher wurde Armut gewissen Grup-

pen zugesprochen und diese befanden sich dadurch am Rande der Gesellschaft. Seit den achtziger Jah-

ren ist eine Entgrenzung dieses Phänomens zu verzeichnen. In der «neuen Armut» schützt eine gute 

Ausbildung nicht vor dem Risiko eines sozialen Abstiegs. Die gefühlte Fallhöhe des Abstiegs und der 

grössere Bruch mit Gewohnheiten könnte in Zukunft einen grösseren Leidensdruck der Armutsbetroffe-

nen zur Folge haben (Pilgram & Seifert, 2009, S. 73–75). Gemäss Abbildung 14 konnte im Jahr 2016 ein 

Fünftel der pensionierten Menschen in der dritten Lebensphase als armutsgefährdet eingestuft werden. 

Diese relative Armut hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Von dieser Armut betroffen sind 

besonders Frauen und alleinlebende Menschen in der Schweiz (Höpflinger, 2019c, S. 11–12). Genauer 

wird dieses Phänomen in den nächsten zwei Kapitel erläutert. 

 

Abbildung 14: Finanzielle Situation bei zuhause lebenden Menschen im AHV-Alter (Quelle: Höpflinger, 2019c, S. 11–12) 
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3.3 Feminisierung der Armut 

Gemäss Betzelt (2018) wird von einer Feminisierung der Armut gesprochen, wenn Armut ausschliesslich 

Frauen betrifft. Dies ist vorwiegend im europäischen Raum der Fall. Dies ist auf verschiedene implizite 

und explizite Faktoren zurückzuführen, gemäss Betzelt vor allem auf implizite und explizite strukturelle 

Mechanismen. Nach ihrer These konkludiert die materielle Benachteiligung im Wesentlichen auf eine 

ungleichmässige Verteilung der Erwerbstätigkeit und der sozialen Sicherung. Betzelt fügt einen weiteren 

wichtigen Aspekt hinzu: Die Armutsrisiken für Frauen werden strukturell von Institutionen wie Familie, 

Arbeitsmarkt und Wohlfahrtsstaat beeinflusst und sind an kritischen Statusübergängen im Lebenslauf 

erhöht. Sie spricht zudem Ungleichheitsstrukturen im Erwerbssystem und in der familialen Care-Arbeit 

an. Die Ungleichverteilung der Care-Arbeit hat mehrdimensionale Ursachen. Zunächst soll kurz auf die 

strukturelle eingegangen werden. Gemäss gendersensibler Berufs- und Lebenslaufforschung sei der Be-

rufswahlprozess keine freie individuelle Wahl, sondern strukturell durch diskriminierende Einstellungs-

prozesse vorbelastet. Die Segregation in Berufen und Arbeitsmärkten führt zu Ungleichheitsstrukturen 

im Erwerbssystem (S. 167–169). Gemäss dem Schlussbericht der Analyse der Lohnunterschiede zwi-

schen Frauen und Männern anhand der schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) von 2018 erhalten 

Frauen weniger Lohn, weil sie einerseits in anforderungsreicheren Positionen weniger ausgeprägt ver-

treten sind und andererseits durchschnittlich über ein etwas tieferes Bildungsniveau verfügen sowie 

häufiger in Tieflohnbranchen tätig sind (Kaiser & Möhr, 2021, S. 57). Jedoch können 44 Prozent der 

Lohndifferenz nicht mit den aufgezählten objektiven Faktoren erklärt werden (ebd.). Aufgrund des nicht 

erklärbaren Unterschiedes besteht eine Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts (ebd.). In der 

Schweiz büssten Frauen im Jahr 2010, gemäss einer Schätzung des BFS, insgesamt 7,7 Milliarden Fran-

ken an Lohn ein (ebd.). 

In Deutschland kann die zentrale Ursache für ein erhöhtes Armutsrisiko zudem auf das Erwerbsarbeits-

volumen zurückgeführt werden (Betzelt, 2018, S. 169). Die Teilzeitanstellung verringert die Karrierech-

ancen (ebd.). Goll (2010) formuliert es treffend: 

Frauen geraten schneller und häufiger in Armutsfallen: Sie haben trotz formal gleicher Bildungschan-

cen geringere oder schlechtere berufliche Qualifikationen. Ihre Löhne gehören zu den tiefsten Ein-

kommensklassen, sie sind in ungeschützten (Teilzeit-)Arbeitsverhältnissen tätig oder leisten Gratis-

arbeit in der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen und sind dadurch bei den Sozialversi-

cherungen ungenügend abgesichert. (S. 32) 

Die Ausganglage im Alter ist gemäss Helfferich (2008) somit durch eine komplexe Zusammensetzung 

und Wechselwirkung einer historischen Epoche mit ihren Chancen und Hindernissen geprägt und wird 
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gleichzeitig aufgrund der individuellen biografischen Weichenstellungen beeinflusst (S. 34). Dies fasst 

Helfferich (2008) in folgender Aussage zusammen: «Beeinträchtigte Lebensläufe führen auch zu beein-

trächtigten Teilhabechancen im Alter» (S. 34). 

3.4 Feminisierung der Armut in der dritten Lebensphase in der Schweiz 

Pilgram und Seifert (2009) weisen auf eine mangelhafte Untersuchung zu Altersarmutsforschung in der 

Schweiz hin (S. 8). Es wurde zu wenig über die Ursachen und Lebenswelten der betroffenen Menschen 

erforscht (ebd.). In der Schweizer Literatur haben sich besonders Pilgram und Seifert, im Namen von 

Pro Senectute, sowie Meuli und Knöpfel wesentlich mit dem Zusammenspiel von Alter und Armut be-

fasst. Einen zusammengetragenen Wissenstand zur Situation von armutsbetroffenen Frauen in der drit-

ten Lebensphase lässt sich allgemein in der Literatur kaum finden. In Bezug auf Altersvorsorge und in 

den Statistiken werden sie zwar immer wieder erwähnt, jedoch wird auf die spezifische Lebenslage un-

ter der Armut und deren Auswirkungen nicht auf die adressierte Gruppe eingegangen.  

Im Folgenden wird der Stand des Wissens zum Thema feminisierter Armut im Alter in der dritten Le-

bensphase in der Schweiz zusammengetragen. Es wird auf die erste und die zweite Säule sowie die 

Ergänzungsleistung eingegangen. Kantonale und kommunale Sozialtransfers können aufgrund der 

Reichweite und der Komplexität in dieser Arbeit nicht vertieft werden. 

Das Netz der sozialen Sicherung ist in der Schweiz historisch gewachsen und föderalistisch aufgestellt 

(Pilgram & Seifert, 2009, S. 26). Obwohl die Schweiz mit der Einführung der AHV 1948 einen wesentli-

chen Beitrag zur materiellen Sicherung im Alter beigetragen hat, ist laut BFS (2020c) die Armutsquote 

bei den Menschen ab 65 Jahren mit 13.6 Prozent deutlich höher als bei der restlichen Bevölkerungs-

gruppe im Erwerbsalter mit 5.8 Prozent (S. 3). Diese Armutsquote basiert auf dem absoluten Konzept 

und misst das verfügbare Einkommen nach Transferzahlungen, wie beispielsweise die Alters- und Hin-

terlassenenversicherung (AHV), die Invalidenrente (IV) und die Sozialhilfe zum Erwerb von Gütern und 

Dienstleitungen, die für ein gesellschaftliches integriertes Leben notwendig sind (ebd.). Die Schweizeri-

sche Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) legt die Richtlinie fest, die neben der Existenzsicherung auch die 

Teilhabe am Sozial- und Berufsleben beinhaltet (SKOS, ohne Datum). Gleichzeitig ist die Ungleichheits-

schere von Einkommen und Vermögen nirgends so gross wie in der Altersgruppe der über 60-Jährigen 

(BFS, 2020c, S. 6). So besitzen die Reichsten zwei bis vier Prozent dieser Altersgruppe die Hälfte des 

gesamten Vermögens dieser Altersgruppe (Meuli & Knöpfel, 2021, S. 37). Diese Vermögenskonzentra-

tion sticht im internationalen Vergleich heraus und nimmt weiter zu (ebd.). Menschen im Alter zwischen 

45 und 60 Jahren wird häufig noch ein Erbe zugesprochen, in Form von monetären Mitteln oder Haus-

eigentum (ebd.). So ist jeder zweite Vermögensfranken ein geerbter Franken (ebd.). Im Alter kann eine 
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erhöhte Kausalität zwischen Einkommen und Vermögen nachgewiesen werden (ebd.). So verstärken 

sich hohe Einkommen und Vermögen gegenseitig (ebd.). Meuli und Knöpfel (2021) erläutern dies wie 

folgt:  

Vermögen entsteht durch Einkommen (und durch Erbschaften und Schenkungen) und gleichzeitig ge-

neriert Vermögen Einkommen. Und während jene mit hohem Einkommen im Alter weiter sparen und 

damit ihr Vermögen vergrössern, verbrauchen jene mit tiefen Einkommen ihr Vermögen, falls sie denn 

über Vermögen verfügen. (S. 44) 

Die AHV erfuhr in den Jahren zwischen 1951 und 1978 neun Revisionen. Werden alle Konsequenzen 

dieser Entwicklung bedenkt, stellt Höpflinger (2021) fest, dass der primäre Auftrag der Sicherung des 

Existenzbedarfs durch Renten nicht erreicht wurde. Genderspezifische Fragen, wie beispielsweise un-

terschiedliches Rentenalter oder die Differenzierung zwischen ledigen und geschiedenen Frauen, führte 

fortlaufend zu familien- und ehepolitischen Diskussionen. Der Anspruch an eine eigenständige Rente 

einer verheirateten Frau konnte erst durch die Reformierung mit dem Splitting-Modell 1995 erreicht 

werden. Dabei handelt es sich um eine weitreichende und folgenreiche Entwicklung (S. 13). 

Trotz Reformen weisen die Altersrenten der Frauen ab 65 Jahren in der Schweiz deutliche Unterschiede 

zu deren der Männer auf (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2016). Der sogenannte Gender Pension 

Gap (GPG) kann bei den einzelnen Sozialwerken anschaulich in der Abbildung 15 aufgezeigt werden. 

Das Rentengefälle liegt bei der AHV bei drei Prozent (ebd.). In der 2. Säule, der beruflichen Vorsorge, 

hingegen bei über 60 Prozent (ebd.). Zusammengefasst wird ein deutlicher Geschlechterunterschied 

beim Zugang zum System der Alterssicherung erkannt (Guggisberg & Häni, 2014, S. 8–9). Zu Recht kriti-

sieren Seifert und Pilgram (2009), dass Frauen eigentlich bereits vom Ausbau dieser Säule profitieren 

hätten sollen (S. 37). 

 

Abbildung 15: Bezugsquoten drei Säulen Alterssicherungssystem (Quelle: Guggisberg & Häni, 2014, S. 10) 
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Es gilt ein erhöhtes Armutsrisiko ab der dritten Lebensphase besonders für die Frauen (Meuli & Knöpfel, 

2021, S. 17). Das BFS (2020c) belegt dies im Bericht Armut im Alter anhand der Armutsquote. Diese 

Quote weist aus, dass Menschen nicht fähig sind, mit ihrem Einkommen ihre existenziellen Bedürfnisse 

zu decken und dass sie damit eine eingeschränkte soziale Teilhabe erfahren (S. 3). 

Die Aussage von Meuli und Knöpfel (2021), dass es aufgrund des sozioökonomischen Faktors die 70 

Prozent alleinstehenden respektive alleinlebenden Rentnerinnen* häufiger betrifft als Rentnerpaare, 

wird in der Abbildung 16 untermauert (S. 49). Eine mögliche Begründung liefert Höpflinger (2019b), so 

sind von der Verwitwung hauptsächlich Frauen betroffen, da Männer grundsätzlich jüngere Frauen hei-

raten. Die Folge daraus ist, dass Männer früher als ihre Frauen sterben. Frauen, im Vergleich zu Män-

nern, weisen ein mehr als dreifach so hohes Risiko der Verwitwung auf. Ein weiteres Beispiel zeigt, dass 

Frauen sich nach einer Verwitwung oder Scheidung weniger auf einen neuen Partner einlassen und 

somit im Alter häufiger alleinstehend sind (S. 5–6). 

 

Abbildung 16: Armutsquote Wohnbevölkerung ab 65 Jahren (Quelle: BFS, 2020c, S. 3)  

Pilgram und Seifert (2009) führen weiter aus, dass geschlechtsspezifische ungleiche Chancen auf Aus-

bildungsmöglichkeiten ihren Beitrag zur Feminisierung der Armut im Alter beitragen (S. 35). Dies wird 

in der Ungleichheitsforschung breiter diskutiert (ebd.). Aufgrund der Tiefe und der Komplexität der The-

matik, kann in dieser Arbeit nicht weiter darauf eingegangen werden. In der Abbildung 16 lässt sich 

erkennen, dass Unterschiede der Erwerbsbiografie durchaus einen Einfluss auf die Armutsquote haben 

(BFS, 2020c, S. 3). 
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Um ein klares Bild zu erhalten, inwiefern Rentnerinnen* von Armut betroffen sind, muss eine differen-

zierte Betrachtung über ihr Einkommen, ihren Konsum und ihr Vermögen vorgenommen werden. 

Frauen über 65 Jahre leben mit 41 Prozent gegenüber Männern mit 24 Prozent häufiger allein (BFS, 

2020c, S. 3). Der grösste Teil der Konsumausgaben wird für Wohnen und Energie aufgewendet (Guggis-

berg & Häni, 2014, S. 26–28). Die Abbildung 17 zeigt auf, dass alleinstehende Rentner*innen 33 Prozent 

des Budgets für Wohnkosten aufwenden müssen, während es bei Paarhaushalten nur 19 Prozent sind 

(Meuli & Knöpfel, 2021, S. 59). Pilgram und Seifert (2009) führen weiter aus, dass diese Ausgaben immer 

grössere Löcher in das Budget der Rentnerinnen* reissen (S. 47). Gemäss der Studie «Über das frei 

verfügbare Einkommen älterer Menschen in der Schweiz» werden bei den ärmsten, alleinstehenden 

Rentnerinnen* 40 Prozent oder jeder fünfte Franken dafür aufgewendet (Meuli & Knöpfel, 2021, S. 54). 

Dies weist problematische Züge auf, da die vom Bundesamt für Wohnungswesen festgelegte Belas-

tungsgrenze von 25 Prozent des Bruttoeinkommens somit überschritten ist (ebd., S. 60). Diese Mehr-

kosten müssen an einem anderen Ort eingespart werden, was sich häufig in der sozialen Teilhabe nie-

derschlägt (ebd., S. 60). Es liegt nahe, dass dies ein treibender Faktor für die Feminisierung von Armut 

im Alter ist. 

 

Abbildung 17: Die Budgets der alleinstehenden Rentner*innen und der Rentnerpaare in der Schweiz nach Einkommensquintilen 

(Quelle: Meuli & Knöpfel, 2021, S. 59) 

Die Ergänzungsleistung zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) wurde Mitte der 

1960er Jahre gesetzlich in der Schweiz verankert und sollte so jeder Person ein existenzsicherndes Ein-

kommen im Alter ermöglichen (Meuli & Knöpfel, 2021, S. 23). Diese staatliche Transferleistung hat zwei 

Zwecke: Einerseits soll es Rentner*innen mit zu tiefem Einkommen unterstützen und andererseits jene 

mit zu hohen Ausgaben (ebd.). Die Abbildung 18 von Guggisberg und Häni zeigt, dass Frauen prozentual 

mehr Ergänzungsleistungen beziehen, was wiederum die Armutsbetroffenheit der Frauen aufzeigt. Die 
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vorherrschende Problematik, dass die Bedürftigsten ihr Recht nur zum Teil oder gar nicht einfordern, 

ist bekannt (Pilgram & Seifert, 2009, S. 18–25). Die Scham sich zu exponieren ist oft zu gross (ebd.). Ein 

weiterer Grund stellt oft auch die bürokratische Hürde dar (ebd.). 

 

Abbildung 18: Quote Ergänzungsleistungen nach Altersgruppe (Quelle: Guggisberg & Häni, S. 11) 

Gemäss Abbildung 19 zeigen Untersuchungen von der Fachhochschule Bern, dass der Zivilstand ledig 

oder verwitwet und die Herkunft der AHV-Neurentner*innen mit Ergänzungsleistungen eine Korrelation 

zu einem höheren Armutsgefährdungsrisiko aufweisen. 

 

Abbildung 19: EL-Quote 2012 (Quelle: Von Gunten et. Al, 2015, S. 37)  

Eine Statistik von Meuli und Knöpfel (2021) zeigt auf, dass den einkommensschwächsten Rentner*innen 

monatlich nur rund 500 Franken für die Ausgaben des täglichen Bedarfs bleiben, während es bei den 

einkommensstärksten zehnmal so viel sind (S. 68). Es zeigt auf, dass der soziale Transfer, wie die Ergän-

zungsleistung oder die progressive Besteuerung, nicht ungleichheitsmindernd wirkt (ebd.). Des 
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Weiteren weisen Pilgram und Seifert (2009) darauf hin, dass das ELG nicht mit den tatsächlichen Aus-

gaben der Bezüger*innen rechnet, respektive mit den marktüblichen Mietpreisen, und die Bezüger*in-

nen die erhöhten Kosten für Miete und Energie woanders einsparen müssen (S. 47). 

Forschende kommen zum Schluss, dass eine kumulierte Anzahl Faktoren in der Erwerbsbiografie unter 

anderem die geringe Schulbildung, Erwerbsunterbrüche, Teilzeitarbeit und tiefe Löhne für die geringere 

soziale Sicherung und somit Armutsbetroffenheit im Alter mitverantwortlich sein können. Die höhere 

Lebenserwartung, Verwitwung und das Alleinleben (Aufzählung nicht abschliessend) tragen zur Ver-

schärfung bei (Pilgram & Seifert, 2009, S. 35). 

Zusammengefasst führt die fehlende Altersvorsorge in der 2. Säule, Ereignisse mit materiellen Folgen 

und Einkommenseinbussen aufgrund hoher Steuerabgaben sowie Gesundheits- und Wohnausgaben zu 

Altersarmut. Diese Ungleichheiten können eine Korrelation zur (Erwerbs)-Biografie aufweisen (Guggis-

berg & Häni, 2014, S. 5–10). 

3.5 Armut und deren Auswirkungen 

Gemäss Literaturrecherche wird der Diskurs über die Auswirkungen von Armut explizit auf das Alter in 

der Schweiz bis anhin vorwiegend in Publikationen und Studien von Pro Senectute behandelt und er-

forscht. Dem Bezug zwischen Armut und sozialer Exklusion wird in der Sozialforschung viel Gewicht ge-

geben. Wie die unterschiedlichen Konzepte bereits aufgezeigt haben, misst sich Armut nicht nur an den 

materiellen respektive monetären Mitteln, sondern häufig an Möglichkeiten der sozialen Teilhabe und 

dem Handlungsspielraum zur Alltagsbewältigung (Meuli & Knöpfel, 2021, S. 45). Im Folgenden erläutern 

die Autorinnen die Auswirkungen von Armut in unterschiedlichen Bereichen. Einleitend wird im Unter-

kapitel 3.5.1 auf die psychische Gesundheit eingegangen. Die physische Gesundheit wird im Unterkapi-

tel 3.5.2 erläutert. Weiterführend und abschliessend werden die Autorinnen im Unterkapitel 3.5.3 und 

3.5.4 die Auswirkungen von sozialer Exklusion und prekärer Wohnsituation erläutern. 

3.5.1 Identitätsverunsicherung 

Gemäss Sedmak (2013) hängt Identität davon ab, inwiefern ein Mensch einen Zugang zu oder Mangel 

an Ressourcen zum Aufbau von Integrität hat. Einige Ressourcen, welche ihm wichtig erscheinen, sollen 

hier genannt werden: Anerkennung, Handlungsmacht, Zugehörigkeit und sorgende Bindung. Diese Res-

sourcen haben eine selbstwirksame und sinnstiftende Wirkung auf den Menschen (S. 60–61). Eine an-

erkannte Zugehörigkeit trägt zur Identität bei und hat einen direkten Einfluss auf den Selbstwert (Gais-

bauer, 2021, S. 102). 
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Pilgram und Seifert (2009) führen aus, dass aufgrund finanzieller Einschränkung gesellschaftliche Erwar-

tungen nicht erfüllt werden können. Das Selbstwertgefühl wird durch die Erfahrung des Nichtgenügens 

geschädigt, wodurch eine Verunsicherung der Identität entsteht (S. 33). 

Die heutigen modernen Werte richten sich immer mehr nach individueller Autonomie. Durch die Ab-

hängigkeit von Ergänzungsleistungen können armutsbetroffene Menschen solchen Werten nicht ge-

recht werden. Dies kann ein Gefühl der Minderwertigkeit und Würdelosigkeit auslösen (Pilgram & Sei-

fert, 2009, S. 35). 

Böhnke und Esche (2018) schenken dem subjektiven Wohlbefinden im Zusammenhang mit Armut Be-

achtung. Die Wertung dieser subjektiven Zufriedenheit hängt neben der aktuellen Lebenslage von viel-

seitigen Faktoren ab wie der Sozialisierung, Vergleichsmassstäben in der Gesellschaft und Zielvorstel-

lungen der eigenen Person. Neben Faktoren wie Gesundheit und Einkommen wurde das soziale Kapital 

als wesentlicher Einflussfaktor für eine höhere Lebenszufriedenheit eingestuft. Grundsätzlich ist den-

noch wenig bekannt, wie Menschen ihre eigene Lebenssituation in Armut bewerten. Dies liegt an der 

Komplexität des Konstruktes vom «subjektivem Wohlbefinden». In zahlreichen Studien im deutschen 

Raum konnte bereits belegt werden, dass eine materielle Armut einen kausalen Zusammenhang mit der 

subjektiven Lebenszufriedenheit aufweist. Eine primäre Einflusskomponente stellt dafür zudem die so-

ziale Einbindung dar, welche einen Einfluss auf die gesundheitliche Verfassung haben kann (S. 235–237). 

Diese Thematiken werden in den folgenden zwei Unterkapiteln genauer ausgeführt. 

3.5.2 Gesundheitliche Benachteiligungen 

Die Ergebnisse einer Studie zeigen, dass bei der älteren Bevölkerung finanzielle Schwierigkeiten mit ei-

nem erhöhten Risiko von schlechter Gesundheit einhergehen (Franzese, 2020, S. 139). Zudem führt 

Gerull (2011) aus, dass Zusammenhänge zwischen physischer Gesundheit und Armut umfassend belegt 

sind. Häufig entstehen auch psychosoziale Folgen von Armut und Ausgrenzung in Form eines Gefühls 

von Machtlosigkeit und Resignation. Dies kann dazu führen, dass die Person keine präventiven Gesund-

heitsmassnahmen durchführt und weniger ärztliche Versorgung in Anspruch nimmt (S. 103–107). Fran-

zese (2020) stellt die These auf, dass sich Menschen mit tieferem Bildungsstatus im Alter an die Stres-

soren gewöhnen und somit eine Art Resilienz entstehen könnte (S. 33). 

Dies scheint jedoch fraglich, denn Höpflinger (2017) führt aus, dass Menschen, welche einen bildungs-

fernen Status haben in der dritten Lebensphase häufiger beziehungsweise früher an gesundheitlichen 

Problemen leiden. Die Abbildung 20 zeigt auf, dass gesundheitliche Beschwerden je nach Bildungsstand 

häufiger auftreten können. Dies kann im Alter auch zu einem vorzeitigen Übertritt ins Altersheim führen. 
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Wie im Unterkapitel 2.2 ausgeführt ist, sind davon verwitwete Frauen stärker betroffen, da sie im Alter 

häufiger alleinstehend bleiben. Der schlechtere physische Zustand hat einen direkten Einfluss auf das 

psychische Wohlbefinden. So sind bildungsferne Menschen in der dritten Lebensphase häufiger von 

Depressionen oder Gefühlszuständen wie Hoffnungslosigkeit und Angst geplagt. Depressivität kann di-

rekt oder indirekt auf den Sozialstatus zurückgeführt werden. Ausserdem werden geschlechterspezifi-

sche Unterschiede festgestellt, Frauen sind häufiger betroffen (S. 5–11). 

 

Abbildung 20: Angeführte Beschwerden nach Bildungsstand 2014 (Quelle: Höpflinger, 2017, S. 7) 

Richter (2019) weist auf die kumulativen Benachteiligungen hin. So bestärkt zum Beispiel eine nicht 

barrierefreie Wohnung den Aspekt einer sich verschlechternden Gesundheit und kann zu verstärkter 

Isolation und Vereinsamung führen. Richter postuliert eine Korrelation zwischen niedrigem sozialem 

Kapital und gesundheitlichen Benachteiligungen. Das soziale Kapital und das intermediäre Unterstüt-

zungsnetzwerk können die Einschränkungen in den einzelnen Aspekten nicht auflösen, jedoch Abhilfe 

leisten (S. 302). Die Autorinnen sehen das Potenzial des sozialen Kapitals in gemeinschaftlichen Wohn-

formen. Im Kapitel 4 wird näher darauf eingegangen. 

3.5.3 Soziale Exklusion 

Die Nischenthematik soziale Exklusion und Alter wird bis jetzt im öffentlichen Diskurs noch vernachläs-

sigt, während die Thematik des Alters in ihren Facetten und Armut bezogen auf Partizipation häufiger 

behandelt wird (Böhnke, 2006, S. 144). In diesem Unterkapitel wird ein grober Abriss hinsichtlich der 

relevantesten Auswirkungen von Armut auf die soziale Exklusion vorgenommen. In einem weiteren 

Schritt wird aufgezeigt, wie sich die soziale Exklusion auf armutsbetroffene Rentnerinnen* auswirken 

kann.  
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Kronauer (2021) zeigt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Armut und sozialer Ausgrenzung auf. 

Kritisch hat er betrachtet, wie es um die Qualität sozialer Beziehungen von Individuen steht und wie 

diese zur Gesellschaft stehen. Wie das Lebenslagenkonzept erläutert, ist die soziale Exklusion oder Teil-

habe von mehrdimensionalen Faktoren abhängig. Die relative Armutsquote versucht diese umfassen-

den materiellen, aber auch immateriellen Ressourcen wie Bildung, Gesundheit oder Freizeit, im Verhält-

nis zum angemessenen Lebensstandard der Gesamtbevölkerung zu messen und einen Mindeststandard 

zu setzen (S. 57–62). 

Gaisbauer (2021) stellt die These auf, dass Armut häufig mit einem Mangel an sozialem Kapital einher-

geht. Hier kann die Dynamik der «immateriellen Verschuldung» auftreten. Eine einseitige Hilfeleistung 

durch das soziale Netzwerk kann die betroffene Person mit Scham erfüllen und zu einem erhöhten Ri-

siko für körperliche oder psychische Probleme bis hin zur Isolation vom sozialen Umfeld führen. Zum 

Beispiel hilft eine Person aus der Nachbarschaft einer armutsbetroffenen Rentnerin* mit dem Einkauf. 

Die Hilfeempfängerin* ist monetär und physisch eingeschränkt und kann keinen Tausch für die Hilfe-

leistung anbieten. Diese Exklusionsdynamik als «Disempowerment» kann emotionale Folgen mit sich 

ziehen (S. 95–99). Gaisbauer (2021) fasst passend zusammen: «Armut ist nicht nur materielle Not, son-

dern eben auch mangelnder Zugang zu sozialem Kapital» (S. 95–99). Zugehörigkeit zu formellen Ge-

meinschaften wie Vereinen oder zu informellen Konstrukten wie Familie geht einher mit gesellschaftli-

cher Anerkennung, federt soziale Exklusion ab und kann als symbolisches Kapital verstanden werden 

(ebd.). Dieses steht unvermeidlich mit ökonomischem und schlussendlich mit sozialem Kapital im Zu-

sammenhang (ebd.). 

Gerull (2011) schreibt dem sozialen Netzwerk als soziales Kapital eine besondere Funktion zu. So können 

durch eine stärkere Einbindung in ein soziales Netzwerk schwierige Lebensbedingungen und Umstände 

abgefedert werden (S. 166). Im Kapitel 4.4.1 gehen die Autorinnen im Detail auf die Chancen sozialer 

Teilhabe durch das soziale Netzwerk ein. 

Eine Forschung aus Deutschland zeigt einen eindeutigen Rücklauf von sozialer Einbindung im Zusam-

menhang mit Armut auf. Die gesellschaftliche Teilhabe wird als lebenswichtiges Gut angesehen (sozio-

kulturelles Bedürfnis) und ist deshalb unumgänglich bei der Armutsbekämpfung. Des Weiteren führen 

Böhnke und Link aus, dass eine norwegische Studie herausgefunden hat, dass armutsbetroffene Men-

schen sich eher primären anstelle von sekundären Netzwerken widmen. Bei dem primären Netzwerk 

handelt es sich um selbstgewählte Netzwerke, zum Beispiel Familie, Nachbarschaft oder Verwandt-

schaft. Sekundäre Netzwerke haben einen institutionellen Charakter und können zum Beispiel Vereine 

oder Selbsthilfegruppen repräsentieren (Böhnke & Link, 2018, S. 250–251). 
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Nach Böhnke (2006) befinden sich ältere Menschen in einer privilegierten materiellen Lage gegenüber 

anderen Altersgruppen. Böhnke führt jedoch als Kehrseite auf, dass mit zunehmendem Alter die Teilha-

bechancen am gesellschaftlichen Leben als unzureichend eingestuft werden. Dies bestätigt sich beson-

ders in der Gruppe der Frauen von 65 bis 74 Jahren. Der Grund dafür liege häufig an der Pflege von 

Familienangehörigen oder am Verlust eines nahestehenden Menschen. Die eigene gesundheitliche Si-

tuation sei oft auch ein wesentlicher Grund für die individuelle Betroffenheit (S. 144).Gemäss Pilgram 

und Seifert (2009) leidet ein Grossteil der armutsbetroffenen Menschen im Alter an sozialer Exklusion. 

Diese Exklusionserfahrung wird unter anderem durch das Geben-und-Nehmen-Prinzip in einer sozialen 

Beziehung ausgelöst. Ein gutes Beispiel dafür ist: Eine armutsbetroffene ältere Person wird bei Freunden 

zum Essen eingeladen. Die Einladung kann nicht angenommen werden, da bereits kleine Mitbringsel 

Geld kosten und für viele armutsbetroffene Ältere nicht bezahlbar sind. Zudem fehlen die Mittel und 

eine adäquate Wohnung, um eine Gegeneinladung machen zu können. Der Mechanismus des Geben-

und-Nehmen-Prinzips kann für ältere Menschen in finanziellen Notlagen mit Druck verbunden sein, 

Scham auslösen und zum Rückzug führen. Eine Beziehung lässt sich nicht kaufen, erhält sich aber auch 

nicht von selbst. Pilgram und Seifert (2009) führen aus: «Die begrenzten Partizipationsmöglichkeiten 

bei der Beziehungspflege belasten viele Betroffene mehr als die Unterversorgung von materiellen Din-

gen. Ausschlusserfahrungen und die Angst vor sozialer Isolation tragen ganz wesentlich dazu bei, dass 

finanziell benachteiligte ältere Menschen sich selbst arm fühlen» (S. 34–35).  

Eine genannte Strategie, um die soziale Teilhabe und Integration zu fördern, neben Weiteren, ist die 

Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse älterer Menschen und die aktive Förderung eines intergenera-

tionellen Dialogs. Die Armut zeigt sich als potenzielles Hindernis für die soziale Teilhabe. Eine mögliche 

Auswirkung kann sein, dass Betroffenen eine Beteiligung an und Mitsprache bei sozialen, politischen 

und wirtschaftlichen Fragen einer Gesellschaft verwehrt bleiben. Als weiterer Risikofaktor wird der Ver-

lust eines Partners oder einer Partnerin genannt, was psychische Folgen wie Depressionen und damit 

einen Rückzug aus der Gemeinschaft zur Folge haben kann (United Nations Economic Comission for 

Europe [UNECE], 2010, S. 1–3). 

Gerull (2011) kristallisiert einen weiteren wesentlichen Aspekt heraus. Von den unterschiedlichen Le-

bensbereichen, welche von den Auswirkungen von Armut betroffen sind, kann die Soziale Arbeit im 

Bereich der sozialen Exklusion respektive Teilhabe am meisten ihre Stärken ausspielen und steht aber 

gleichzeitig auch in der Verpflichtung (S. 167). Die Autorinnen erachten diesbezüglich die befähigenden 

Interventionsmöglichkeiten der SKA als vielversprechend. Die SKA hat den Auftrag, das Miteinander zu 

fördern, indem entsprechende Partizipationsmöglichkeiten geschaffen werden (Soziokultur Schweiz, 

ohne Datum). 
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3.5.4 Prekäre Wohnsituation 

Gerull (2011) führt aus, dass die gesundheitlichen und erwerbsbezogenen Dimensionen zu den existen-

ziellsten Bereichen eines Menschen gehören (S. 113). Der Staat hat die Fürsorgepflicht für diejenigen, 

die diese existenziellen Bedürfnisse nicht ausreichend decken können (ebd.). Für den Bereich des Woh-

nens ist die objektive Festlegung der Armutsgrenze herausfordernd, da dort oftmals subjektive Wert-

vorstellungen vorherrschen (ebd.) Wohnungsarmut wird von Breckner (1995) wie folgt definiert: «Der 

Begriff Wohnungsarmut bezeichnet Lebenslagen, in denen Lebenschancen und die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Wohlstand durch Wohnbedingungen und gesellschaftliche Strukturen der Wohnungsver-

sorgung eingeschränkt sind» (zit. in Gerull, 2011, S. 116). In der Tabelle 3 definiert Gerull (2011) Aspekte, 

welche prekär in Bezug auf das Wohnen hinsichtlich räumlicher, sozialer und ökonomischer Dimensio-

nen sein können (S. 115).  

Zugang zu Wohnraum Einschränkung durch individuelle Merkmale, gruppenspezifische Stigma-
tisierung, zum Beispiel Migrant(inn)en, Wohnungslose 

Art der Wohnung Altbau/Neubau, Baujahr, Eigentum/Mietwohnung/Untermietwohnung, 
gesichertes/ungesichertes Mietverhältnis 

Zustand und Grösse der Wohnung Zimmerzahl, Wohnfläche, sanitäre Ausstattung, Heizmöglichkeiten, sa-
niert/unsaniert, bauliche Mängel 

Ausstattung und Einrichtung Möbel, Waschmaschine, Gefrierschrank, Internet- und Kabelanschluss, 
Wohnung selbst eingerichtet 

Kosten der Wohnung Miethöhe, Höhe der Nebenkosten, steuerliche Abschreibungsmöglich-
keiten 

Wohnqualität Subjektive Wohnzufriedenheit, Lage der Wohnung 

Sozialräumliche Aspekte Leben in einem sozialen Brennpunkt 

Infrastruktur Entfernung zur Grundversorgungsangeboten (Einkaufsmöglichkeiten, 
Gesundheitssystem und so weiter.), Verkehrsanbindung 

Umweltbedingungen Lärmpegel, Luftverschmutzung 

Erholung und Freizeit Zugang zu Erholungs- und Freizeiteinrichtungen 

Nachbarschaftliche Beziehungen Nachbarschaftshilfe, eskalierte Konflikte 

Drohender Wohnungsverlust Aufgrund von Mietschulden 

Tabelle 3: Prekäre Aspekte in Bezug aufs Wohnen (Quelle: leicht modifiziert nach Gerull, 2011, S. 115) 

Meuli und Knöpfel (2021) sehen die Prekarität in zu kleinem Wohnraum, welcher nicht gut zugänglich 

und nicht altersgerecht gestaltet ist (S. 45). Richter (2019) stellt zudem fest, dass die Wohnsituationen 

armutsbetroffener Menschen in Deutschland eine mehrdimensionale Kausalität aufweisen. Richter 

führt aus, dass er einen grossen Einfluss in der Lebensbiografie des betroffenen Menschen sieht. Ein 

Umzug aus der prekären Wohnsituation stellt für die Person aufgrund des Alters und des Bezugs zur 

Wohnung keine präferierte Wahl dar. Weiter vertritt Richter die These, dass dem sozialen Netzwerk 

auch eine entscheidende Rolle in der intermediären Hilfestellung zukommt, zum Beispiel bei Reparatur-

arbeiten. Im Beispiel wird deutlich, dass die Auswirkungen von Armut in einer Wechselbeziehung zuei-

nanderstehen und sich eine Lebenslage aufgrund einer Deprivation in einem anderen Bereich begüns-

tigen und verstärken kann (S. 291–292). 
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Der Sozialraum ist gemäss Gerull (2011) der Ort, wo eine Person ihren sozialen Kontakt pflegt, lebt und 

interagiert (S. 124). In der Schweiz ist eine deutliche sozialräumliche Segregation vorhanden (Pilgram & 

Seifert, 2009, S. 74). Pilgram und Seifert (2009) äussern: «Sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen 

konzentrieren sich in Wohnquartieren, in welchen das Wohnumfeld eher schwierig und die Bausubstanz 

sanierungsbedürftig ist» (S. 74). Solche Wohnverhältnisse werden als Ort der Diskriminierung angese-

hen. Die Folge davon ist eine Verstärkung der Isolation (ebd.). 

3.6 Kritische Betrachtung 

Kritisch möchten die Autorinnen anfügen, dass die Auseinandersetzung mit der Thematik aus der Sicht-

weise des gesellschaftlichen Wandels betrachtet werden sollte. Wie im Kapitel 2 beschrieben, hat eine 

Pluralisierung der Lebensstile stattgefunden. Diese werden sich auf die familiären Rollenbilder und Er-

werbsrollenbilder auswirken. Problematiken, wie zu niedrige Pensa der Frau und dadurch geringere Al-

tersvorsorge, könnten sich in Zukunft durch den sozialen Wandel verändern. Eine egalitäre Arbeitsver-

teilung würde sich positiv auf den Verdienst der Frauen auswirken, sodass Rentnerinnen* über eine 

ausreichende Sozialversicherung im Alter verfügen würden. Auch politisch können hier noch Verände-

rungen folgen. Denkbar ist beispielsweise die Senkung der Eintrittsschwelle für die Einzahlung in die 

zweite Säule über die Erwerbsjahre und damit eine Erhöhung der Attraktivität derselben auch für gerin-

ger Verdiendende. Entscheidend ist, dass Frauen informiert und sensibilisiert sind, damit sie sozialpoli-

tische Regulierungen beeinflussen können. Es braucht eine präventive Intervention, die an eine Gleich-

stellung von Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten sowie selbstbestimmte Familienmodelle hinarbeitet, 

so dass der Korrelation zwischen der armutsbetroffenen Lebenslage im Alter zur früheren Erwerbsbio-

grafie entgegengewirkt wird (Helfferich, 2008, S. 33). Eine SRF-Dokumentation erläutert anschaulich 

anhand von Beispielen, wie sich jüngere Frauen aktiv und selbstbestimmt zu Themen wie Geldfragen 

und Altersvorsorge von einer Finanzberaterin sensibilisieren und aufklären lassen. Die Gleichstellungs-

beauftragte der Stadt Zürich informiert und klärt über diese Themen in Hochschulen auf. Es kann sich 

Vieles verbessern, wenn Frauen ihre Selbstverantwortung in dieser Frage ernsthaft wahrnehmen kön-

nen (Sauvain, 2022, 10. März).  

3.7 Beantwortung der Fragestellung 

Aufgrund der vorherigen Ausführungen kann nachfolgend die untenstehende Fragestellung beantwor-

tet werden: 

Warum sind Frauen in der dritten Lebensphase häufiger von Armut betroffen und wie zeigen sich die 

Auswirkungen in den Bereichen Identität, Gesundheit, Wohnen und soziale Exklusion im Alter? 
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Die hohe Armut bei Frauen respektive die in dieser Arbeit beschriebene Feminisierung der Armut ist 

keine individuelle Problematik eines betroffenen Menschen, sondern weist einen strukturellen und ge-

sellschaftlichen Hintergrund auf. Das Sozialversicherungssystem in der Schweiz hat in den letzten Jahr-

zenten Revisionen erfahren, jedoch bleibt die Problematik bestehen, dass Frauen im Niedriglohnsektor 

oder in Teilzeitanstellungen nicht genügend über die zweite Säule versichert sind. Die Spuren der Er-

werbsbiografie können im Alter nicht weggewischt oder überschrieben werden. Zudem ist es ein zu-

sätzlicher Risikofaktor, wenn die Frau im Alter alleinstehend oder verwitwet ist, wie dies im Kapitel 2.2 

detaillierter ausgeführt wurde. Ausschlaggebend für die Armut von Rentnerinnen* ist die Feminisierung 

des Alters. Die Langlebigkeit trägt ebenfalls dazu bei, dass Frauen im Vergleich zu Männern im Alter 

einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind. 

Die Auswirkungen von Armut sind vielschichtig und haben auf essenzielle Bereiche des Lebens einen 

einschneidenden Effekt. Besonders hervorgehoben hat sich in der Recherche, dass soziale Teilhabe von 

einem Geben und Nehmen bestimmt wird. Im Falle der Armutsbetroffenheit kann es zu Scham und 

Abwendung kommen, da die Person im sozialen Tauschgeschäft eingeschränkt ist. Dies kann zu einem 

Rückzug in die eigenen vier Wände führen und zu einer Abwendung vom eigenen sozialen Netzwerk. 

Der Wohnort ist Rückzugsraum und oft ein Ort, wo soziale Kontakte gepflegt werden. Wohnräume in 

der Schweiz zeigen räumliche Segregation auf, indem die Infrastruktur, das Wohnumfeld und der Zu-

stand der Wohneinheit wesentliche Unterschiede aufweisen können. 

Im letzten Unterkapitel 3.5.4 wurde ausgeführt, dass die adressierte Gruppe der vorliegenden Arbeit 

ein grösseres Risiko trägt, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Wie ein Mensch wohnt, kann 

wesentlich dazu beitragen, inwiefern soziale Teilhabe erlebt wird. Auf die soziale Teilhabe im Detail und 

auf gemeinschaftliche Wohnformen wird im nächsten Kapitel eingegangen. 

4 Soziale Teilhabe und gemeinschaftliche Wohnformen 

Zu Beginn dieses Kapitels werden die zentralen Begriffe und Konzepte für die Beantwortung der Frage-

stellung im Unterkapitel 4.6 definiert. Einerseits umfasst es die soziale Teilhabe in Bezug auf das Alter 

4.1 und andererseits das Konzept der gemeinschaftlichen Wohnformen 4.2. Die Autorinnen fanden in 

der Literaturrecherche viele unterschiedliche Begrifflichkeiten zu gemeinschaftlichem Wohnen, welche 

keine klaren Abgrenzungen aufweisen. Die Autorinnen werden die Definition gemeinschaftliche Wohn-

formen als Übertitel nutzen und im Konkreten eine Auswahl an Formen genauer beleuchten. Es handelt 

sich dabei um keine abschliessende Auswahl der Vielfalt der gemeinschaftlichen Wohnformen. Damit 

der Begriff gemeinschaftliche Wohnformen geschärft wird, erläutern die Autorinnen unterschiedliche 

und renommierte Beispiele dieser Wohnform im Unterkapitel 4.3. Weiterführend wird die spezifische 
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Bedürfnislage älterer Menschen in Bezug auf das Wohnen im Unterkapitel 4.4 betrachtet, damit eine 

kritische Betrachtung erfolgen kann, inwiefern diese Wohnform einen Ansatz zur Förderung von sozialer 

Teilhabe für die adressierte Gruppe bietet (Kapitel 4.5). 

4.1 Definition Soziale Teilhabe in Bezug auf das Alter  

Die Autorinnen verwenden in der vorliegenden Arbeit den Begriff «soziale Teilhabe» und verstehen da-

mit auch gesellschaftliche Teilhabe. In der Literatur konnte keine eindeutige und scharfe Abgrenzung 

zwischen den Begriffen kultureller und politischer Teilhabe entnommen werden. Nachfolgend wird der 

Begriff der sozialen Teilhabe eingegrenzt. Auf eine Eingrenzung der kulturellen und politischen Teilhabe 

im engeren Sinne wird in dieser Arbeit verzichtet. 

Die United Nations Economic Comission for Europe (UNECE) hat in ihrem Kurzdossier die soziale Teil-

habe als einen wesentlichen Faktor für die Integration und Teilhabe älterer Menschen in der Gesell-

schaft genannt. Dieser Vereinigung gehören 56 Staaten aus Europa (inklusive der Schweiz), Nordame-

rika und Asien an. Sie verstehen unter sozialer Teilhabe, inwiefern ein Mensch in sozialen Netzwerken, 

in einer Gemeinschaft und damit in der Gesellschaft als grosses Ganzes eingebettet ist. Ältere Menschen 

sind unterschiedlich in der Gesellschaft integriert. Dies kann sich durch die Teilhabe in Netzwerken äus-

sern, die unterschiedliche Formen und Strukturen aufweisen können (2010, S. 1–3). Im Unterkapitel 4.6, 

«Beantwortung der Fragestellung» wird spezifischer auf dieses Thema eingegangen. 

Gemäss Kruse (2002) umrahmt der Begriff der sozialen Teilhabe die nachfolgend vorgestellten Kompo-

nenten. Ein Mensch ist fähig, eigene Interessen zu artikulieren. Es findet eine partizipative Auseinander-

setzung mit gesellschaftlichen Prozessen und Entscheidungen statt. Weiter kann sich der Mensch mit 

Inhalten der sozialen und kulturellen Umwelt befassen, darauf Einfluss nehmen und diese aktiv mitge-

stalten. In sozialen Beziehungen können eigene Erfahrungen und Erkenntnisse eingebracht werden und 

es besteht eine Bereitschaft zur Hilfestellung für andere Menschen (S. 18). Scheu und Autrata (2013) 

erläutern eine Abhandlung des Begriffs anhand bisheriger Darlegungen: «Teilhabe ist ein [Prozess], bei 

dem einzelne oder mehrere Menschen einen Teil von einem Ganzen in Besitz nehmen» (zit. in Haefker 

& Tielking, 2017, S. 82). In diesem Prozess findet eine wechselseitige Beeinflussung zwischen Mensch 

und Gesellschaft statt und es besteht eine Offenheit von beiden Seiten zur Teilhabe und Mitgestaltung 

(Haefker & Tielking, 2017, S. 82–83). 

Soziale Teilhabe ist abhängig von den individuellen Ressourcen. Diese können einerseits als Kompeten-

zen und andererseits als Motive verstanden werden. Entscheidend sind die räumlichen, sozialen und 

infrastrukturellen Umweltfaktoren. Und natürlich darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass 
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politische Entscheidungen die vorhin genannte Ausganglage beeinflussen können. Der Grad der sozialen 

Teilhabe wird unter anderem am Beitrag an die Gesellschaft gemessen (Kruse, 2002, S. 18–19). 

Gemäss UNECE (2010) haben Menschen, unabhängig des Alters, das Potenzial, einen wichtigen Beitrag 

für die Gesellschaft zu leisten (S. 2). Wichtig ist Ausgrenzungen, Marginalisierung und Diskriminierungen 

zu vermeiden (ebd.). Durch die aktive Beteiligung und selbstbestimmte Fähigkeit der Menschen, werden 

Begegnungen von Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten ermöglicht (Soziokultur Schweiz, 

ohne Datum). Dies trägt zur Kohäsion bei und ist unermesslich für eine funktionierende Gesellschaft 

(ebd.). 

4.2 Definition gemeinschaftlichen Wohnformen 

Unter gemeinschaftlichen Wohnformen wird das Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen 

verstanden, die auf vielfältige und unterschiedliche Arten Wohn- und/oder Gemeinschaftsräume teilen. 

Die Bewohnenden befinden sich in unterschiedlichen Lebenslagen. Der informelle Austausch und eine 

intermediäre Unterstützungshilfe zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen können die individu-

ellen Fähigkeiten fördern und den Verbleib im eigenen zuhause unterstützen. Der Vorteil dieser Wohn-

form ist, dass die unterschiedlichen Personengruppen einen Wohnraum nach ihren Bedürfnissen bele-

ben können. Dem Bedarf nach barrierefreien Wohnungen wird besonderes Augenmerk geschenkt. Ei-

nen zentralen Kern können die Gemeinschaftsräume bilden, die ein soziales Netzwerk bewusst fördern 

sollen (Saup & Reichert, 1999, S. 274). 

In der Recherche stiessen die Autorinnen auf vielfältige innovative Projekte im Raum Deutschland. 

Grossstädte in Holland und Dänemark waren die Vorreiter solcher Projekte. Modellhafte Projekte beka-

men in Deutschland in den neunziger Jahren einen Aufschwung und wurden auf Bundesebene unter-

stützt. So wurde das Bundesmodellprogramm «Selbstbestimmt Wohnen im Alter» über drei Jahre bis 

2001 initiiert und förderte einen Diskurs des Themas in der Öffentlichkeit und in der Literatur (Saup & 

Reichert, 1999, S. 274). 

In der Schweiz wurde das Thema erst in den späten neunziger Jahren sichtbarer. Die Schweizer Geron-

tologin, Simone Gatti, hatte sich dem Thema verschrieben und rief ein Koordinations- und Beratungs-

netzwerk ins Leben. In den letzten Jahren haben gemeinschaftliche Wohnformen für ältere Menschen 

in der Schweiz einen Aufschwung erlebt. So wird nicht nur in den Medien häufiger darüber berichtet, 

sondern die Thematik wird ebenfalls bei der Planung und beim Bau von Wohnungen vermehrt berück-

sichtigt. Gemäss Höpflinger (2009b) wird unter einer gemeinschaftlichen Wohnform das Zusammenle-

ben mehrerer Parteien verstanden, die nicht miteinander verwandt sind. Die gemeinsame Wohneinheit 
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kann eine Wohnung, ein Haus oder eine Wohnsiedlung sein, sprich Wohnräume müssen nicht zwingend 

mit anderen Menschen geteilt werden. In der Literatur wird das gemeinschaftliche Wohnen hinsichtlich 

der Partizipation unterschiedlich behandelt, sodass sich die Bandbreite an Informationen von hierar-

chisch aufgebauten Strukturen bis hin zur Selbstorganisation unterscheiden kann. Dies trifft auch auf 

die genannten Beispiele an gemeinschaftlichen Wohnformen im Kapitel 4.3 zu. Heutzutage können sich 

gemeinschaftliche Wohnformen vom Konzept der Idee der Wohngemeinschaft von den sechziger und 

siebziger Jahren unterscheiden. Dazumal stand das kollektive Zusammenleben im Vordergrund. Heute 

soll der persönliche Lebensstil ergänzt werden mit gemeinschaftlichen Kontakten beim Wohnen und so 

der Problematik der unverbindlichen Nachbarschaftskontakte, wie im Kapitel 2.2 erläutert, entgegen-

gewirkt werden (Höpflinger, 2009b, S. 152–156). Neue Wohnformen für Menschen im Rentenalter wei-

sen zudem gegenüber herkömmlichen Wohnformen 30 Prozent geringere Kosten für Pflege- und Be-

treuungskosten auf (Wonneberger, 2011, S. 26). Trotz Verkleinerung der Wohnung wird das Mehr an 

gemeinschaftlich nutzbarem Wohnraum oft als Gewinn eingestuft (S. 40). 

Viele gemeinschaftliche Wohnformen sind noch in einer Experimentierphase und passen sich in der 

Ausgestaltung den Bedürfnissen und Erwartungen derjenigen an, welche sich mit dieser Form des Woh-

nens identifizieren können. Es kann bei dieser Wohnform nicht von einem Massenphänomen ausgegan-

gen werden, trotzdem widerspiegeln Experimente in der Gesellschaft und der Bevölkerung ein Bedürf-

nis, welches als gesellschaftliche Veränderung oder Trend verortet werden kann. Diese Wohnform ver-

dient Aufmerksamkeit, da der demografische Wandel und die Herausforderung nach passenden Wohn-

räumen und -formen für ältere Menschen eine gesellschaftliche Frage ist und weiterhin sein wird. Pro-

jekte in diesem Bereich können die Akzeptanz und Toleranz verschiedener Generationen und Kulturen 

fördern und somit einen Beitrag zur Kohäsion leisten (Pock et al., 2021, S. 12–15). Dies entspricht der 

Vision der SKA, welche zum Ziel hat, eine Gesellschaft zu leben, in welcher alle soziale Teilhabe erfahren 

dürfen und Mitgestaltung eine Selbstverständlichkeit ist. Das Ziel einer gerechten, demokratischen Aus-

handlung des Miteinanders und Zusammenlebens kommt dieser Wohnform entgegen. So kann aus ei-

nem Gegeneinander ein Miteinander und Füreinander entstehen und dadurch das gegenseitige Ver-

trauen gestärkt werden. Die SKA hat den Auftrag, Begegnungen zwischen Menschen mit unterschiedli-

chen Lebensrealitäten zu ermöglichen und zu fördern, dies wird in der gemeinschaftlichen Wohnform 

angestrebt (Soziokultur Schweiz, ohne Datum). 

Im Unterkapitel 4.2.1 und 4.2.2 stellen die Autorinnen zwei Konzepte von gemeinschaftlichem Wohnen 

für ältere Menschen vor: die Alterswohngemeinschaft und die Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft. 

Die Auswahl und Differenzierung bestehen im ersten Konzept in der Homogenität der Altersgruppe und 

im zweiten Konzept in der Heterogenität der Bewohnenden. In einem weiteren Schritt wird im 
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Unterkapitel 4.3 zu Alterswohngemeinschaften zwei konkrete Projekte und zu Mehrgenerationen-

Wohngemeinschaften ein konkretes Projekt vorgestellt. Aufgrund des Umfangs der Arbeit kann nicht 

detaillierter auf die Organisationsform oder die Nachteile respektive Schwierigkeiten der Beispiele ein-

gegangen werden. 

4.2.1 Definition Alterswohngemeinschaften 

Die Autorinnen haben unterschiedliche Wohnmodelle unter dem Dachbegriff «Alterswohngemein-

schaften» gefunden. Diese existieren zudem in betreuter Form und werden als betreute Alterswohnge-

meinschaften betitelt. Heute gibt es grosse Unterschiede in der Grösse und Aufteilung der geteilten 

sowie privaten Räumlichkeiten. Darunter finden sich auch neue Mischformen wie beispielsweise Haus-

gemeinschaft mit unabhängigen Wohnungen im gleichen Haus, aber vielfältigen gemeinschaftlichen 

Räumlichkeiten, die das Zusammenleben bereichern sollen. Eine geteilte Einheit in der gleichen Woh-

nung wird im Alter seltener bevorzugt, da das Bedürfnis nach Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre 

zunehmend an Relevanz gewinnt. Aus diesem Grund ist in der Schweiz häufiger die Form der Hausge-

meinschaft vertreten. Dieser Zusammenschluss ist freiwillig und räumlich-sozial strukturiert, indem eine 

gewisse Verbindlichkeit zusammen definiert wird. So werden gemeinsame Ziele und Aktivitäten organi-

siert und das gegenseitige Unterstützungssystem wird aktiv gelebt. Durch diese Form kann eine sor-

gende und tragende Gemeinschaft und Nachbarschaft entstehen. Zudem kann die grosse Auswahl an 

verschiedenen Haus- und Wohngemeinschaften im Alter den pluralisierten Lebensstilen jenseits von 

Ehe, Partnerschaft oder Single-Sein Rechnung tragen (Höpflinger, 2009b, S. 152–156). Trotzdem muss 

an dieser Stelle genannt werden, dass aktuell diese Wohnform noch überwiegend aktivere und gesunde 

Menschen im Rentenalter anspricht (Sidler, 2018, S. 6). Diese Form wurde von Genossenschaften auf-

gegriffen, unter anderem um mehrere Individualwohnungen über gemeinschaftliche Infrastruktur or-

ganisatorisch zu verknüpfen (ebd.). 

Wohngemeinschaft für Menschen im Rentenalter ohne Betreuung 

Eine traditionellere Form ist die Wohngemeinschaft für Menschen im Rentenalter. In dieser Wohnform 

liegt der Fokus auf einer partizipativen, gemeinschaftlichen Bewältigung des Alltags im eigenen zuhause. 

Die Bewohnenden verfügen über privaten Raum, damit genügend Rückzugsmöglichkeiten bestehen. 

Jedoch werden zentrale Lebensräume wie Bad, Küche, Wohn- und Esszimmer geteilt. In dieser Form 

wird auf eine aktive Beteiligung der Bewohnenden gesetzt, sodass sie das Gemeinschaftsleben mitbe-

stimmen. Der grosse Unterschied zu Studierenden-Wohngemeinschaften besteht darin, dass das Zu-

sammenleben in einer Wohngemeinschaft für Menschen im Rentenalter auf einen längeren Zeitraum 

ausgerichtet ist. Bei dieser Wohnform wird kritisiert, dass sich nur gewisse Generationen, wie zum 
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Beispiel die Babyboomer, von dieser Art des Zusammenlebens im Alter angesprochen fühlen (Steiner, 

2018, S. 18). Es zeigte sich in einer Studie, dass 2016 nur 1,3 Prozent aller zuhause lebenden Rentner*in-

nen in einer solchen Wohnform lebten (Sidler, 2018, S. 6–7). 

Betreute Alterswohngemeinschaft 

Als weitere Wohnform wird nun die betreute Alterswohngemeinschaft vorgestellt. In dieser Wohnform 

befinden sich ältere Menschen, welche bereits hauswirtschaftliche oder soziale Unterstützung benöti-

gen, aber noch keinen pflegerischen Bedarf aufweisen. Diese Form wird im intermediären Raum, vor 

dem Heimeintritt, verortet (Sidler, 2018, S. 6–7). Dieses Konzept lehnt sich an die Funktion der Nach-

barschaftshilfe an. Die Rechtsform ist häufiger der Verein anstelle einer eingetragenen Genossenschaft. 

Der wesentliche Unterschied zur Nachbarschaftshilfe liegt im höheren Verbindlichkeitsgrad und der 

Wechselseitigkeit der Unterstützungshilfe. Das Prinzip beruht darauf, dass Bewohnende Unterstützung 

im Alltag, wie zum Beispiel beim Einkauf oder bei der Begleitung zum Arzt, bieten. Für diese Hilfe gibt 

es eine Gutschrift, welche selbst erneut eingesetzt werden kann, wenn die hilfeleistende Person auf 

Hilfe angewiesen ist. Bei dieser Wohnoption werden Prinzipien wie Selbsthilfe, Solidarität und Mitbe-

stimmung gelebt und gefördert. In Deutschland wurden innovative Wohnformen wie diese im Rahmen 

des Bundesmodellprogramms «gemeinschaftlich Wohnen, selbstbestimmt leben» erprobt und ausge-

wertet. Da zukünftig von einer Abnahme der informellen, familiären Pflege ausgegangen wird, zeigt sich 

ein grosses Potenzial für dieses alternative Unterstützungssystem. Des Weiteren wird der Bedarf an 

innovativen altersgerechten Wohnungen aufgrund des demografischen Wandels und der Pluralisierung 

der Lebensstile steigen. Eine Kombination von Wohnen und ehrenamtlichen Engagement kann in Zu-

kunft dazu beitragen, dass ältere Menschen selbstbestimmt im Alter leben können. Hier wird der Appell 

an die Sozialwirtschaft ausgesprochen, sodass sich ein neues Betätigungsfeld öffnet, welches mit Inno-

vationskraft weiterentwickelt werden soll (Fraass & Beyer, 2017, S. 55–58).  

4.2.2 Definition Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften 

Die Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft ist eine Form des gemeinschaftlichen Wohnens. Die Wohn-

form beschränkt sich nicht auf eine gemeinsame Wohnung, sondern kann ebenfalls in einer Haus- oder 

Wohnanlage stattfinden (Sidler, 2020, S. 2–5). Höpflinger (2009b) differenziert diese in drei Grundty-

pen: intergenerative Wohn- und Haushaltsgemeinschaften, intergenerative Hausgemeinschaften (das 

im vorherigen Kapitel 4.2.1 vorgestellten Konzept) und intergenerative Siedlungen und Wohngenossen-

schaften. Die erste Form bedeutet das Zusammenleben in einer gemeinsamen Wohneinheit und ist bei 

Familien wie auch bei nicht verwandten Menschen rar, da den meisten jüngeren wie älteren Menschen 

ein solches intimes Zusammenleben nicht entspricht. In familiären Kontexten und ausserhalb familiärer 
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Beziehungen gewinnt die intergenerative Hausgemeinschaft an Popularität. Detaillierter auf das Bedürf-

nis und die Offenheit gegenüber dem Mehrgenerationen-Wohnen wird im Kapitel 4.4 eingegangen. Das 

intergenerative Wohnen auf eine Siedlung zu erweitern, ist in der Schweiz aufgrund der eingeschränk-

ten Platzverhältnisse nicht auf dem Vormarsch. Die räumliche Segregation geschieht in der Schweiz we-

niger aufgrund des Alters, sondern aufgrund ökonomischer Ausstattungen. Eine schmälere Durchmi-

schung des Alters kann auch aufgrund des Alterungsprozesses der Bewohnenden erfolgen.  

Die Autorinnen teilen die Meinung von Höpflinger, dass lediglich aufgrund einer altersmässigen Durch-

mischung eine intergenerationelle Gemeinschaft noch nicht zwingend funktionieren muss (S. 148–150). 

Jedoch bietet es Menschen im Rentenalter die Chance, niederschwelliger mit unterschiedlichen Gene-

rationen im Austausch zu stehen, falls die Kernfamilie dies nicht abdecken sollte. Zudem kann es eine 

präventive Wirkung aufweisen, um zum Beispiel nach dem Wegzug der Kinder oder dem Tod der Part-

nerin oder des Partners nicht zu vereinsamen (Sidler, 2020, S. 2–5). 

Das Potenzial des gegenseitigen, informellen Austausches wird dabei von Höpflinger (2009b) angespro-

chen, der aussagt, dass ältere Menschen ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben können und gleich-

zeitig neue Ideen von den jüngeren Generationen aufnehmen (S. 151). Ein intensiver Austausch zwi-

schen den Generationen im Sinn von Wissen, Erfahrungen und Hilfeleistungen bildet für ältere Men-

schen eine wichtige Ausdrucksform von Teilhabe (Kruse, 2019, S. 39–40). Aus Sicht der SKA sehen die 

Autorinnen darin einen wichtigen Beitrag zur Kohäsion der Gesellschaft. Es fördert den Austausch und 

kann eine positive Wirkung auf die gegenseitige Toleranz und intergenerationelle Offenheit haben. Da-

mit dies gelingt, streicht Höpflinger (2009b) heraus, dass ein nachbarschaftliches Nebeneinander ge-

zielt, regelmässig und längerfristig von Fachpersonen betreut werden muss. Dies kann die Organisation 

von gemeinsamen Aktivitäten beinhalten oder die Vermittlung bei intergenerationellen Konflikten (S. 

151–152). Die Autorinnen sehen hier das Potenzial der SKA in ihrer Vermittlungsposition. Sie kann ge-

zielt intervenieren und einem Konfliktpotenzial entgegenwirken. 

Einen weiteren fördernden Faktor für ein gelingendes intergenerationelles, gemeinschaftliches Woh-

nen können ansprechende Gemeinschaftseinrichtungen respektive Aussenräume darstellen. Diese fun-

gieren als Begegnungszonen und können den Austausch fördern. Zugleich können sie ein Konfliktfeld 

darstellen aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse, zum Beispiel Raum für Ruhe oder Spiel. Empirisch 

gibt es keine eindeutigen Schlüsse, dass intergenerationelle Kontakte fruchtbarer sind als Kontakte un-

ter Gleichaltrigen. Höpflinger (2009b) führt aus, dass eine schlechte psychische oder physische Gesund-

heit im Alter oder altersbedingte Empfindlichkeiten den intergenerationellen Dialog erschweren kön-

nen. Es können auch eigene Konflikte mit dem Alter und der Endlichkeit oder Konfrontationen mit Al-

tersstereotypisierungen auftreten (S. 150–153).  
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Pock et al. (2021) haben das Generationenwohnen in langfristiger Perspektive erforscht und in Erfah-

rung gebracht, wie sich der Prozess von der Intention zur gelebten Umsetzung verändert. Interessant 

ist die Erkenntnis, dass die Grösse des Wohnprojektes eine wesentliche Rolle spielt. Diese hat Auswir-

kungen auf die Diversität der Sozialbeziehungen. Konkret haben grössere Generationen-Projekte eine 

breitere sozio-demografische Diversität. In solchen Projekten haben Bewohnende eine breitere Aus-

wahl an Bezugskontakten, dies kann aber auch die Gefahr aufweisen, dass eine höhere Unübersichtlich-

keit vorherrscht und sich dadurch ein grösserer Raum der Anonymität eröffnet. Am Ende ist das gelebte 

Generationenwohnen viel mehr von einem kontinuierlichen Aushandlungsprozess der Beteiligten als 

von den oben genannten Einflussfaktoren abhängig. Im Zentrum steht die stetige eigene Auseinander-

setzung und Reflektion mit Nähe und Distanz in der Gemeinschaft. In diesem Sozialraum muss in Einzel-

beziehungen und im Kollektiv das Gefühl und das Bedürfnis des Gebens und Nehmens stetig themati-

siert und ausbalanciert werden (S. 12–15). 

Aus der Literatur wird ersichtlich, dass es sich beim Generationenwohnen um keine flüchtige Modeer-

scheinung handelt, sondern um eine konkrete Symptom-Bekämpfung eines gesellschaftlichen und öko-

nomischen Wandels (Scherzer & Selle, 2003, S. 6). Sidler (2020) spricht von einem regelrechten Boom 

des intergenerationellen Wohnens (S. 4). In den vergangenen Jahren entstanden diverse Projekte in 

diesem Bereich (ebd.). Höpflinger (2009b) betont jedoch, dass es in Zukunft wichtig sei, generations-

übergreifende, aber auch homogene Wohnangebote im Alter anzubieten (S. 150–153). Métrailler 

(2021) führt aus, dass sich die Projekte von Generationenwohnen in den letzten Jahren stetig weiter 

ausdifferenziert haben. Diese unterscheiden sich in Grösse, Eigentümerschaft, Organisationsform und 

ideologischer Ausrichtung respektive Erwartungen der Bewohner*innenschaft. Der Grad der Steuerung 

über die partizipative Verpflichtung im gemeinschaftlichen Zusammenleben oder die Auswahl der 

Neuzuzügler*innen für eine breite soziale Durchmischung sind zwei wesentliche Aspekte, welche Ge-

nerationenwohnprojekte voneinander unterscheiden können. Im Kern haben sie aber folgende gemein-

same wichtige Kriterien, welche auch eine Konvergenz mit der Charta der SKA aufweisen. Es soll eine 

verbindliche und organisierte Nachbarschaftshilfe zwischen den Generationen stattfinden. Dies wirkt 

bestärkend auf die Autonomie und zugleich Partizipation der Bewohnenden. Diese Wohnform bietet 

Räume für niederschwellige Begegnungen, die das soziale Netzwerk eines Individuums stärken können. 

Das informelle Unterstützungsnetzwerk wird so gefördert, erweitert und gestärkt. Als Voraussetzung 

und als Grundstein für die Realisierung solcher Projekte, müssen natürlich die Bereitschaft und der Wille 

für einen intergenerationellen Austausch der Bewohnenden vorhanden sein. Es muss berücksichtig wer-

den, dass Projekte im Generationenwohnen nicht eine Zusicherung sind, dass intergenerationelle Kon-

takte florieren, sondern sie schaffen eine Grundlage, damit solche Kontaktpunkte und darüber hinaus 

Beziehungen, welche auch längerfristig in den Alltag der Bewohnenden integriert werden können, 
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entstehen können. Zudem ist interessant, besonders im Hinblick auf diese Arbeit, dass als ein Kriterium 

für diese Wohnform der Zugang zu preisgünstigem Wohnraum genannt wird. Einer Einzelperson steht 

im Verhältnis einer Einzelwohnung im Vergleich zu gemeinschaftlichem Wohnen mehr Wohnraum zu 

günstigeren Konditionen zur Verfügung. Dies unter Berücksichtigung, dass es sich beim Wohnraum teils 

um gemeinschaftlich geteilte Räume handelt (S. 188–190). 

4.3 Konkrete Beispiele in der Schweiz 

Beispiel Hausgemeinschaft 55+ als Teil einer grösseren genossenschaftlichen Siedlung 

Die Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ) eröffnete als top-down-Projekt eine Hausgemein-

schaft für ältere Menschen im Jahr 2007. Die zukünftigen Bewohnenden wurden im zweijährigen parti-

zipativen Prozess zur Ausgestaltung des Projektes miteinbezogen. Dieser Prozess wurde bewusst gestal-

tet, so dass sich neben den organisatorischen Aufgaben eine tragfähige Gemeinschaf bilden kann. Diese 

Wohnform hat zum Ziel eine Alternative zum Alleinsein und zum betreuen Wohnen zu bieten. Die Be-

wohnenden verfügen dabei trotzdem über eine eigene Wohnung, können jedoch auf ein sorgendes 

nachbarschaftliches Netzwerk zählen. Die Nutzung und Gestaltungsräume wurden partizipativ mit den 

Bewohnenden gestaltet. Drei gewählte Bewohnende bilden die Hauskommission (HK) und sind zustän-

dig für das Zusammenleben. Mittlerweile begleiten Sozialarbeitende und die Siedlungs-, sowie Quar-

tierarbeit der ABZ die HK in ihrer Arbeit. Ein Kernelement dieser Wohnform bildet die Ausrichtung der 

informellen Nachbarschaftshilfe. Das Konzept sieht einen Umfang von zwei bis vier Stunden gegenseiti-

ger Hilfe vor, wie zum Beispiel bei Krankheit, hauswirtschaftlicher Hilfe oder kommunikativer Unterstüt-

zung. Bis anhin konnte eine positive Bilanz aus dem Projekt gezogen werden (Pock et. al, 2021, S. 151–

155). Die untenstehende Abbildung 21 zeigt eine Übersicht der Möglichkeiten an kollektiv genutzten 

Räumen in dieser Wohnform. Zudem wird ersichtlich wer die Moderation/Ansprechperson darstellt und 
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inwiefern diese Unterstützung bietet. Dies kann ein Hinweis sein, ob eine Fachperson der SKA involviert 

ist. Expliziter gab es dazu keine Informationen. 

  

Abbildung 21: Kollektive Räume und soziale Infrastruktur Hausgemeinschaft 55+ ABZ (Quelle: Pock et. al, 2021, S. 151–155)  

Beispiel Alterswohngemeinschaft organisiert als Clusterwohnen 

Hier wird als ein Beispiel die WG Kanzlei-Seen vorgestellt. Die Kanzlei entstand im Jahr 2014 für circa 20 

Menschen ab dem fünfzigsten Lebensjahr, ist selbstverwaltet organisiert und an einer Genossenschaft 

angeschlossen. Die aktuelle Mehrheit der Bewohner*innen sind bereits in der Pension. Nach einem lan-

gen Prozess fiel der Entscheid für das innovative Clusterwohnen anstelle der klassischen Wohngemein-

schaft. Sie organisieren sich über einen Hausverein, welcher sich einmal im Monat trifft und partizipativ 

die Organisation für das Haus und das Zusammenleben organisiert. Die Bewohnenden verfügen in die-

sem Projekt über beschränkten Individualraum, wobei dieser eine Nasszelle und die Möglichkeit einer 

eigenen Küchenzeile beinhaltet. Dafür stehen unterschiedliche Gemeinschaftsräume zur Verfügung. 

Das Projekt hat gezeigt, dass es viel Arbeit braucht, damit eine gute Hausgemeinschaft entstehen kann. 

Zur Unterstützung hat die Genossenschaft dem Hausverein eine Sozialassistenz beiseitegestellt, welche 

die partizipativen Prozesse unterstützen kann. Es konnte in der Recherche nicht ermittelt werden, ob 

diese einen soziokulturellen Hintergrund hat. Das Hauptmotiv der Bewohnenden für diese Wohnform 

war eine tragende, sorgsame Gemeinschaft. Bewohner*innen der WG Kanzlei-Seen erhoffen sich durch 

diese Wohnform, möglichst lange die Selbstwirksamkeit beizubehalten und, wo dies nicht mehr möglich 

ist, auf ein gegenseitiges Unterstützungssystem zurückzugreifen. Es ist ein Wunsch nach intensiveren 

Kontaktmöglichkeiten als über das übliche nachbarschaftliche Netzwerk. Den Bewohnenden soll mit 

dieser Wohnform eine Alternative zum Alleinsein in dieser Wohnform geboten werden. Es wurde auch 

von Bewohnenden geäussert, dass es eine attraktive Alternative zum Altersheim bietet, da sich aus 

Peer-Perspektive eine Vereinsamung bei Heimeintritt bemerkbar mache. In dieser Wohnform wird 

mehr an die Eigenverantwortung der Bewohnenden appelliert, diese halte aber fit und könne auch eine 

positive Wirkung auf das psychische Wohlbefinden haben (Hoffmann & Huber, 2014, S. 22–27). Die 
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untenstehende Abbildung 22 zeigt eine Übersicht der Möglichkeiten an kollektiv genutzten Räumen in 

dieser Wohnform. Zudem wird ersichtlich wer die Moderation/Ansprechperson ist und inwiefern diese 

Unterstützung bietet. 

 

Abbildung 22: Kollektive Räume und soziale Infrastruktur WG Kanzlei-Seen (Quelle: Hoffmann & Huber, 2014, S. 22–27) 

Beispiel Mehrgenerationen-Hausgemeinschaft 

In der Westschweiz im Kanton Waadt, namentlich Crissier, wurde 2014 ein innovatives und generati-

onsübergreifendes Wohnprojekt (mixAGE) realisiert. Dieses Projekt möchte den Austausch zwischen 

Jung und Alt fördern und gleichzeitig der sozialen Isolierung älterer Menschen in Alters- und Pflegehei-

men entgegenwirken. Ein entsprechender Wohnungsmix, gemeinschaftlich genutzte Räume sowie ein 

soziokulturelles Angebot sind Kern von dieser Mehrgenerationen-Hausgemeinschaft. Hier liegt die Be-

sonderheit darin, dass Studierende vergünstigte Mieten zahlen, sich dafür ehrenamtlich engagieren und 

ältere Menschen bei alltäglichen Aufgaben wie Reinigungsarbeiten oder Erledigungen unterstützen. 

Ebenfalls in diesem Projekt erweisen sich Gemeinschafträume als fördernd für die sozialen Beziehungen 

zwischen den Hausbewohnenden. Die bewusste Durchmischung der Bewohner*innen auf den Etagen 

begünstigt zudem spontane und informelle Begegnungen und Gespräche auf dem Flur. Einmal pro Wo-

che wird ein generationsübergreifendes Essen seitens der Studierenden organisiert und weitere sozio-

kulturelle Anlässe sollen folgen. Dieses Projekt hat Abhilfe für gleich zwei wohnräumliche Herausforde-

rungen geleistet. Einerseits kommt es dem grossen Bedarf an erschwinglichem Wohnraum für Studie-

rende entgegen und andererseits wirkt es aktiv und erfolgreich fördernd für die soziale Teilhabe von 

älteren Menschen. Das Projekt zeigt einerseits, wie aktiv ein intergenerationeller Dialog stattfindet. An-

dererseits hat diese Wohnform das Potenzial, dass aus nachbarschaftlichen Kontakten freundschaftli-

che Kontakte entstehen können. Das Zusammenleben mit unterschiedlichen Lebenswelten konnte hier 

erfolgsversprechend vereinbart werden (Pock et al., 2021, S. 105–108). Die untenstehende Abbildung 

23 zeigt eine Übersicht der Möglichkeiten an kollektiv genutzten Räumen in dieser Wohnform. Zudem 
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wird ersichtlich wer die Moderation/Ansprechperson ist und inwiefern diese Unterstützung bietet. Dies 

kann ein Hinweis sein, ob eine Fachperson der SKA involviert ist. Expliziter gab es dazu keine Informati-

onen. Unter «Weitere Angebote» ist zudem aufgeführt, dass den Bewohnenden diverse sozio-kulturelle 

Angebote offene stehen. 

 

Abbildung 23: Kollektive Räume und soziale Infrastruktur mixAGE (Pock et al., 2021, S. 105–108) 

4.4 Spezifische Bedürfnislage älterer Menschen in Bezug auf das Wohnen 

Es konnten keine Studienergebnisse spezifisch auf die adressierte Gruppe «altersarmutsbetroffene 

Frauen in der dritten Lebensphase» in der Schweiz in Bezug auf das Wohnen gefunden werden. Deshalb 

wird nachfolgend die spezifische Bedürfnislage in Bezug auf ältere Frauen und Männer erläutert. Bevor 

die Autorinnen auf die Bedürfnislage älterer Menschen in Bezug auf das Wohnen eingehen, soll zuerst 

der Begriff «Bedürfnis» nach (2004) definiert werden: 

Ein Bedürfnis ist der Ausdruck dessen, was ein Lebewesen zu seiner Erhaltung und Entfaltung not-

wendig braucht. Dabei unterscheidet man zwischen primären (physiologischen) und sekundären 

(gelernten, erworbenen) Bedürfnissen. Primäre Bedürfnisse werden als angeborene, sich nicht ver-

änderbare, die sekundäre Bedürfnisse hingegen als sich zeitlich verändernde Bedürfnisse aufge-

fasst. (S. 15) 

Die Wohnbedürfnisse zählen zu den Sekundären, weil sie sozial vermittelt und sich je nach Lebenszyklus, 

sozialer Schicht, Person und sozialem Wandel individuell zeigen (ebd.).  

Im Alter bekommt die Bedeutung des Wohnens für das körperliche und psychische Wohlbefinden eine 

besondere Dimension, da diese Lebensphase, wie sonst keine andere, stark bestimmt ist von Aktivitäten 

in und um die Wohnung (Kricheldorff, 2008, S. 239). Das Wohnumfeld, sowie die Form und die Art des 

Wohnens gewinnen im Alter an Wichtigkeit (ebd.). Aufgrund der Abnahme von ausserhäuslichen 
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Aktivitäten werden die Grenzen des eigenen Lebensraumes enger und die Wohnung und das Wohnum-

feld nehmen einen zentralen Platz im Sozialraum ein (Hildebrandt, 2012, S. 197). Gemäss Gretler Heus-

ser (2017) kann der Sozialraum als Ort sowie als Lebenswelt verstanden werden - Sozialraum ist ein Ort:  

...an dem das gesellschaftliche Leben des Menschen stattfindet 

…der die Interaktion mit anderen Menschen ermöglicht 

…wo Menschen einen Teil ihrer Freizeit verbringen 

…der individuellen Gestaltung (S. 14) 

Eine selbständige Lebensführung für Ältere in der eigenen Wohnung ist sinnbildlich für Unabhängigkeit 

(Voges, 2008, S. 212). Die Autonomie und Selbständigkeit zu wahren und am gewohnten Ort alt zu wer-

den, «ageing in place», wird als das zu erreichende Ziel im Alter angesehen (Hildebrandt, 2012, S. 197). 

Kricheldorff (2008) bestätigt, dass die Erreichung dieses Ziels durch das gemeinschaftliche Zusammen-

leben unterstützt wird (S. 241). So erhält die Wohnumgebung eine wichtigere Rolle für ältere Menschen, 

vor allem in Bezug auf Einschränkungen des Gehvermögens. Eine sozial unterstützende Nachbarschaft 

sowie nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten werden bedeutsamer. Eine ruhige und sichere Wohnum-

gebung erhält im Alter mehr Bedeutung, wobei anzumerken ist, dass finanziell schlechter gestellte Äl-

tere es schwieriger haben, sich eine solche Wohnumgebung leisten zu können. Gemäss dem BFS sind 

vor allem ältere Menschen, welche zur unteren sozialen Schicht gehören und dementsprechend gerin-

gere sozioökonomische Ressourcen aufweisen, unter anderem von starker Lärmbelastung betroffen 

(Höpflinger & Van Wezemael, 2014, S. 77–80). Im Kapitel 3.5.4 «Prekäre Wohnsituation» wurde bereits 

näher auf diese Problematik eingegangen.  

Gemäss Höpflinger et al. (2019) haben Nachbarschaftsbeziehungen (Nachbarschaftshilfe) in den letzten 

Jahren an Beliebtheit gewonnen. Sozialräumliche Konzepte gehen davon aus, dass eine gute lokale Ein-

bettung das Wohlbefinden von älteren Menschen erhöht. Das informelle Nachbarschaftsnetzwerk trägt 

zur sozialen Unterstützung bei (S. 86). Dies deckt sich mit der gesellschaftlichen Aufgabe der SKA, wel-

che sich zum Ziel setzt, den menschlichen Zusammenhalt («Sozialintegration») zu fördern, indem nach-

haltige Beziehungen aufgebaut werden können (Husi, 2013, S. 100–101). Gemäss einer Studie von Pro 

Senectute liegt der Bedarf nach Unterstützung Zuhause für Menschen in der dritten Lebensphase über-

wiegend im Bereich der Haushaltsführung. Besonders schwere körperliche Arbeiten wie Waschen, Put-

zen, Einkaufen und Gartenarbeiten werden in diesem Zusammenhang genannt. Wichtig ist dabei zu 

nennen, dass es für diese Unterstützung keine staatliche Finanzierung über die obligatorische Kranken-

versicherung gibt (Gasser et al., 2015, S. 27). Gemäss Höpflinger (2018b) bildet sich die grösste Kluft bei 
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bildungsfernen Zielgruppen bezüglich Nachbarschaftskontakten sowie ausserfamilialen Generationen-

ziehungen. Bildungsschwache Haushalte zeigen ein grösseres Misstrauen gegenüber dem nachbar-

schaftlichen Beziehungsnetz auf (S. 3–18). Wie bereits im Kapitel 4.2 erwähnt, bieten hier gemeinschaft-

liche Wohnformen ein grosses Potenzial, da die intermediäre Unterstützungshilfe sowie der informelle 

Austausch dazu beitragen, dass der Verbleib im eigenen Zuhause länger gewährleistet werden kann 

(Saup & Reichert, 1999, S. 274). Zusätzlich sind die Autorinnen der Meinung, dass durch einen nieder-

schwelligen Zugang zu gemeinschaftlichen Wohnformen dem Misstrauen gegenüber ausserfamilialen 

Beziehungen entgegengewirkt wird. 

Nachfolgend wird die Theorie «social support» beigezogen. Die Autorinnen sehen diese Theorie als pas-

send und erklärend für die informelle Unterstützungsleistung, welche durch das gemeinschaftliche 

Wohnen gewährleistet wird.  

4.4.1 Theorie social support 

Die Theorie «social support» heisst übersetzt «soziale Unterstützung» (Jungbauer-Gans, 2002, S. 117). 

Der Begriff und das Konzept stammen aus der Belastungs- und Netzwerkforschung in der Gemeinde-

psychologie, Sozialepidemiologie und Medizinsoziologie. Seit 1950 zeigen empirische Belege, dass sozi-

ale Ressourcen (Hilfe und Unterstützung aus sozialem Netzwerk) die Gesundheit positiv beeinflussen 

können (Franzkowiak, 2018). Soziale Netzwerke können eine ausgleichende soziale Unterstützung dar-

stellen. In diesem Hilfesystem sind Gebende wie Nehmende entscheidend. Der Wert einer Handlung 

kann materieller oder immaterieller Form sein. Der Umfang der Leistung kann, muss aber nicht an eine 

Gegenleistung geknüpft sein. Dieses Konzept wird auch den unterschiedlichen Lebenslagen und somit 

den individuellen Hilfeleistungen gerecht (Jungbauer-Gans, 2002, S. 117–118). 

Es gibt folgende vier Arten von «social support» (House, 1981; zit. in Jungbauer-Gans, 2002, S. 118): 

1. Emotionaler Rückhalt in Form von Vertrauen, Wertschätzung, Interesse und Zuneigung 

2. Bestätigung und soziale Anerkennung 

3. Handlungsanweisungen, Tipps und Informationen 

4. Instrumentelle Hilfe, welche sich in Pflege, finanzieller Unterstützung, Mitarbeit oder in Zeit, die 

für jemanden aufgewendet wird, ausdrücken kann.  

Die Theorie «social support» deckt sich mit der Vision der SKA, dass aus dem blossen Nebeneinander 

ein Miteinander und Füreinander wird (Soziokultur Schweiz, ohne Datum, S. 2). 
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4.4.2 Bedürfnislage und Offenheit gegenüber gemeinschaftlichen Wohnformen  

Um nun etwas konkreter auf die Bedürfnisse der älteren Menschen ab 65 Jahren in Bezug auf das Woh-

nen einzugehen, wird im Folgenden auf einige Studienergebnisse aus der Age-Wohnerhebung vom Jahr 

2018 aus der Schweiz eingegangen. 

Eine gemütliche Wohnung zu haben, wird von der Mehrheit der befragten älteren Menschen hoch ge-

wichtet. Vor allem dann, wenn die Wohnung zum zentralen Lebensmittelpunkt wird, ist eine nach indi-

viduellen Wünschen gemütlich eingerichtete Wohnung von zentraler Bedeutung. Dabei spielen die As-

pekte eines ruheorientierten und privaten Rückzugsortes eine wichtige Rolle. In einer belebten Woh-

numwelt zu leben wird von den Befragten wenig Gewicht gegeben. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die 

Gestaltung und die Offenheit gegenüber gemeinschaftlichen Wohnformen. Weiter wird von 50 Prozent 

der Befragten eine ruhige Wohnungslage als relevant eingestuft, vor allem bei 85-Jährigen und Älteren. 

Die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten wird als sehr wichtig betrachtet. Formell schlechter ausgebildete 

Menschen, die in einem Mietverhältnis wohnen und über wenige finanzielle Mittel verfügen, gewichten 

den Wunsch nach einer kostengünstigen Wohnung sehr hoch. Altersgerechte Einrichtungen, wie roll-

stuhlgängige Wohnung werden erst relevant, wenn sich erste physische Einschränkungen zeigen (Höpf-

linger et al., 2019, S. 123–127). 

Nun wird ausgeführt, wie es mit der Offenheit und dem Interesse gegenüber gemeinschaftlichem Woh-

nen aussieht. Das Alter, welches von Individualisierungs-, Pluralisierungs- und Detraditionalisierungs-

prozessen geprägt ist ermöglicht es, neue Lebensformen und mit dem einhergehend, neue Wohnfor-

men zu kreieren. Gemeinschaftliche Wohnformen erhalten aber erst öffentliche Aufmerksamkeit, seit 

sich die von den emanzipatorischen Gedanken der 68er-Generation geprägten Altersgruppen mit ihrem 

zukünftigen Leben im Alter auseinandersetzen (Kricheldorff, 2008, S. 237–240). 

Höpflinger et al. (2019) bestätigen, dass in den letzten Jahren neue gemeinschaftliche Wohnformen 

entstanden sind. Im Rahmen der Age-Wohnumfrage 2018 wurden Menschen im Alter ab 65 Jahren zur 

Offenheit gegenüber gemeinschaftlichen Wohnformen befragt. Es besteht eine grössere Aufgeschlos-

senheit gegenüber generationengemischtem Wohnen als zu generationengetrenntem Wohnen. Es 

zeigt sich, dass die Offenheit gegenüber intergenerationellen Kontakten im Alter schwindet, wenn ge-

sundheitliche Einschränkungen vorhanden sind. Der Kontakt mit viel jüngeren Generationen setzt psy-

chisch-körperliche Ressourcen voraus. Ebenfalls sinkt die Zustimmung mit steigendem Alter, da wahr-

scheinlich jüngere Generationen, namentlich die Babyboom-Generation, mit alternativen Wohnformen 

vertrauter sind. Zudem wird generationengemischtes Wohnen von Menschen mit höherem Bildungs-

status öfters befürwortet. In der Deutschschweiz ist dies besonders ausgeprägt: 70 Prozent mit 
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tertiärem Abschluss befürworten generationengemischtes Wohnen, wohingegen sich nur 40 Prozent 

mit tieferem Bildungsstatus dafür aussprechen. In der Literatur wird nicht näher auf die Gründe einge-

gangen. In der Schweiz zeigt sich, dass gemeinschaftliche Wohnformen zwar medial stark diskutiert 

werden, eine solche Wohnform jedoch immer noch für eine Minderheit der älteren Bevölkerung in 

Frage kommt. Hierbei könnte sich dies mit den «Babyboomers» verändern, da das Interesse und die 

Offenheit gegenüber alternativen Wohnformen höher eingeschätzt wird (S. 127–130). Dies bestätigt 

auch Kricheldorff (2008), welche äussert, dass diese Gruppe einen hohen Impuls für die Initiierung und 

eine hohe Partizipationsquote für die Realisierung aufweist, da sie in den bestehenden Wohnformen im 

Alter keine Alternative sehen (S. 240–243). 

Weiter wird aufgeführt, dass ältere Menschen, welche sich finanziell eingeschränkt fühlen, eher am 

gemeinschaftlichen Wohnen interessiert sind, da dadurch die Wohnkosten gesenkt werden können 

(Höpflinger et al., 2019, S. 127–130). Dies bestätigt ebenfalls Sidler (2018) welcher äussert, dass die 

Motive für gemeinschaftliches Wohnen divers sind. Ausschlaggebend ist oft der ökonomische Vorteil 

der Mietkosten und der soziale Aspekt, im Sinn von gegenseitiger Unterstützung und Austausch (S. 4–

7). Hier sehen die Autorinnen ein grosses Potenzial für armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebens-

phase. Kricheldorff (2008) fügt an, dass vor allem die «jungen Alten» den Hauptimpuls für alternative 

Wohnprojekte setzen (S. 241). Die adressierte Gruppe, welche nur schwer der Kategorie der «jungen 

Alten» zugeordnet werden kann, verfügt wahrscheinlich kaum über die notwendigen Ressourcen, um 

solche Wohnprojekte zu initiieren. Hier sieht die SKA ein Potenzial, welches gestützt wird durch ihre 

Vision von «ein Miteinander und Füreinander», indem die vorliegende adressierte Gruppe von den Res-

sourcen der «jungen Alten» profitieren kann. Dadurch werden Begegnungen zwischen Menschen mit 

unterschiedlichen Lebensrealitäten geschaffen und gleichzeitig die Chancengleichheit gefördert (Sozio-

kultur Schweiz, ohne Datum, S. 2).  Hier darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass Armut immer 

noch schambehaftet ist und von der adressierten Gruppe nicht erwartet werden kann, dass sie sich 

getraut, ihre Bedürfnisse zu äussern. Die SKA kann mithilfe ihrer zwei Leitprinzipien «Flexibilität und 

Bedürfnisorientierung» einen wichtigen Beitrag zur Bedürfnisbefriedigung leisten. Da sich die SKA für 

die Förderung des sozialen Wandels ausspricht und sich an diesem Wandel orientiert, ist sie stets wach-

sam für neue Bedürfnisse und kann auf diese eingehen (Hangartner, 2010, S. 290). Unabhängig der 

Ressourcen ist es für jeden Menschen essenziell, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Kommt es zur unge-

nügenden Befriedigung derselben, werden Bedürfnisspannungen ausgelöst. Können diese Spannungen 

nicht abgebaut werden, kann es zu Schäden am Organismus kommen (Obrecht, 2005; zit. in Adlkofer & 

Elmiger, 2021, S. 21). Das gemeinschaftliche Wohnen bietet mit seinem demokratischen und partizipa-

tiven Charakter Raum für die Aushandlung von verschiedenen Bedürfnissen.  
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4.5 Kritische Betrachtung sozialer Teilhabe durch gemeinschaftliches Wohnen 

Wonneberger (2011) führt neben den positiven Aspekten des gemeinschaftlichen Wohnens auch die 

Herausforderungen respektive Ängste aus. Durch die grosse Nähe zu der Nachbarschaft können sich 

Bewohnende rascher beobachtet oder bewertet fühlen. Dies kann für die Zielgruppe mit einer beson-

deren und eingeschränkten Lebenslage eine zusätzliche Herausforderung darstellen (S. 20). 

Wie in der Arbeit im Kapitel 3.5.3 ausgeführt wird, kann das Geben-und-Nehmen-Prinzip trotz oder be-

sonders wegen der gemeinschaftlichen Wohnform eine Hürde darstellen. Die implizite Verpflichtung zu 

einer Gegenleistung bei einer Hilfestellung kann sich als Bürde und sozialer Zwang herausstellen. Dies 

könnte sich in einem sozialen Rückzug widerspiegeln und zur sozialen Exklusion führen anstatt zur ge-

wünschten sozialen Teilhabe. 

Im vorherigen Kapitel 4.2 wurde aufgezeigt, dass gemeinschaftliche Wohnformen häufig von einer ho-

hen Partizipationsstufe seitens der Bewohnenden leben. Dies geht teilweise bis zur Form der Selbstver-

waltung. Nun kann kritisch hinterfragt werden, ob diese Prozesse für alle partizipativ gestaltet sind oder 

ob es eine professionelle Begleitung dieser Prozesse benötigt, damit alle, die dies wünschen, inkludiert 

werden. Ansonsten kann auch die Gefahr einer Schein-Partizipation auftreten. 

Als letzten Punkt betrachten die Autorinnen kritisch den Zugang zu diesen Wohnformen. Die Recherche 

hat ergeben, dass der Zugang aufgrund diverser Ursachen erschwert scheint. Einerseits beruhen ge-

meinschaftliche Wohnformen häufig auf privaten Trägerschaften oder sind im genossenschaftlichen 

Kontext organisiert (Chanson & Walther, 2010, S. 24). Andererseits wird gemäss Wonneberger (2011) 

ein spezifisches Milieu eines Altersbildes, namentlich die aktiven Menschen im Rentenalter, angespro-

chen (S. 19). Die Aussicht auf ein aktiveres Leben im Alter und die damit einhergehende Erhaltung der 

Gesundheit sei einerseits die Motivation dafür, in einer gemeinschaftlichen Wohnform zu leben (ebd.). 

Andererseits führe ein Verantwortungsgefühl für die Wohngemeinschaft zu einem geringeren Sterberi-

siko, da die Bewohnenden aufgrund dessen selbst besser auf sich achten (ebd.) 

Die Grundwerte von Genossenschaften verfolgen grundsätzlich soziale Ziele, im Sinn von solidarischer 

Gemeinschaft und gemeinsamem Handeln (Chanson & Walther, 2010, S. 24). Jedoch setzt sie eine fi-

nanzielle Beteiligung voraus, um Mitglied zu werden (ebd.). Diese finanzielle Eintrittsschwelle erachten 

die Autorinnen als problematisch in Bezug auf die vorliegende adressierte Gruppe. Es gibt zwar bei-

spielsweise in der Stadt Zürich durch die Stadt subventionierte Plätze, diese sind jedoch beschränkt 

(Stadt Zürich, 2022). Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht genauer darauf eingegangen, da die weitere 

Differenzierung dieser Thematik den Rahmen sprengen würde. 
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Aus Sicht der Autorinnen entsprechen die Bestrebungen, den Zugang zu gemeinschaftlichen Wohnfor-

men für armutsbetroffene Rentnerinnen* zu fördern, den Forderungen im globalen Bericht zu «Altern 

und Gesundheit» der World Health Organization [WHO] von 2015. Dieser hat die Reduktion von sozialer 

Ungleichheit und die Förderung von sozialer Teilhabe und Befähigung zur Teilnahme als zentrale Fakto-

ren für eine altersfreundliche oder altersgerechte Gesellschaft zum Ziel (World Health Organization, 

2016, S. 24). 

Auch auf Bundesebene wurde erkannt, dass vielfältige Wohnformen einen konkreten Lösungsansatz für 

Fragen des demografischen Wandels und sozialer Ungleichheit bilden. Cascioni et al. (2016) erläutert 

dies wie folgt: «Vielfältige Wohnformen fördern die soziale Integration der älteren Bevölkerung und 

anderer schwächerer Bevölkerungsgruppen und steigern die Lebensqualität (unter anderem autonome, 

teilautonome Wohnformen und Mehrgenerationenwohnen)» (S.44). 

Der Kompetenzbereich der Wohnpolitik in der Schweiz ist föderalistisch organisiert. Die Obhut obliegt 

den Kantonen und Gemeinden. Der Kompetenzbereich auf Bundesebene liegt in der Information und 

Sensibilisierung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Diesen kann er fördern und wegweisende Projekte 

unterstützen. Des Weiteren forscht der Bund im Wohnungswesen unter Einbezug des demografischen 

Wandels. Gemäss der politischen Agenda werden zwei Eckpfeiler für den schweizerischen Wohn- und 

Lebensraum angestrebt. Es sollen Rahmenbedingungen entstehen, durch welche ein grösseres Angebot 

und Diversität von Wohnformen im Alter gewährleisten werden kann. Zweitens soll der Zugang zu 

Wohnraum für benachteiligte Bevölkerungsgruppen unterstützt werden. Dies soll durch Innovation und 

Diversifizierung des Angebots vorangetrieben werden (Cascioni et al., 2016, S. 44). 

In der BV ist im Artikel 41, Absatz 1, Ziffer e geregelt, dass sich Bund und Kantone dafür einsetzen, dass 

Einzelpersonen und Familien einen angemessenen Wohnraum zu tragbaren Bedingungen finden kön-

nen (Fedlex, 2022). Die Autorinnen fanden auf der Ebene der Kantone und Gemeinden wenige Initiati-

ven für gemeinschaftliches Wohnen. Konkludierend betrachten die Autorinnen als kritisch, dass einer-

seits die föderalistische Aufteilung und dass andererseits das Subsidiaritätsprinzip dazu führen, dass 

lange und umständliche Entscheidungs- und Handlungswege bestehen.  

4.6 Beantwortung der Fragestellung 

In diesem Unterkapitel beantworten die Autorinnen die unten aufgeführte Fragestellung, indem das 

gemeinschaftliche Wohnen mit der sozialen Teilhabe verknüpft und die Chancen zur Förderung von 

sozialer Integration aufgezeigt werden. In diesem Kapitel werden Teilhabe und Integration synonym 

verwendet.  
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Inwiefern bieten gemeinschaftliche Wohnformen einen Ansatz zur Förderung von sozialer Teilhabe von 

armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase? 

Wie bereits im Kapitel 3.5.3 erläutert wurde, ist eine der Folgen von Armut die soziale Exklusion. Feh-

lende soziale Teilhabe kann dazu führen, dass sich Menschen zurückziehen und unter Vereinsamung 

leiden. Fehlende Partizipationsmöglichkeiten und Ausschlusserfahrungen werden von den betroffenen 

Menschen als belastend wahrgenommen (Pilgram & Seifert, 2009, S. 34–35). Hier bietet das gemein-

schaftliche Wohnen mit seinem demokratischen und partizipativen Charakter ein grosses Potenzial für 

die soziale Teilhabe von Menschen. Partizipation ist die Voraussetzung, um soziale Teilhabe zu erfahren. 

Da das gemeinschaftliche Wohnen zum Ziel hat, ein gerechtes Zusammenleben auszuhandeln, werden 

die Bewohnenden dazu aufgefordert, ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse zu artikulieren (Kruse, 

2002, S. 18). Gelingt dieser Vorgang, wird ein Gefühl von Zugehörigkeit, Anerkennung und Handlungs-

macht ausgelöst, was sich wiederum als fördernd für die Identitätsstiftung zeigt (Sedmak, 2013, S. 60–

61). Damit dieser Prozess überhaupt funktionieren kann, ist ein stabiles soziales Netzwerk Vorausset-

zung. Die Partizipation an Entscheidungsprozessen sowie regelmässig formale Treffen unterstützen den 

Gruppenzusammenhalt von sozialen Netzwerken (Philippsen, 2014, S. 66). Dies fördert zudem die Be-

schäftigung und die Einflussnahme auf gesellschaftliche Prozesse und Entscheidungen (Kruse, 2002, S. 

18). Ausserdem setzen sich Bewohner*innen durch partizipative Prozesse automatisch mit Inhalten der 

sozialen und kulturellen Umwelt auseinander und können diese mitgestalten (ebd.) Schubert et al. 

(2016) führen aus, dass die soziale Teilhabe durch Aktivierung und Empowerment gestärkt wird, was 

wiederum das Sicherheitsgefühl und die Eingebundenheit in Strukturen von älteren Menschen stärkt (S. 

29).  

Wie im Unterkapitel 3.5 erläutert wurde, geht das Zugehörigkeitsgefühl einher mit gesellschaftlicher 

Anerkennung, welche sich wiederum positiv auf die soziale Teilhabe auswirkt (Gaisbauer, 2021, S. 99). 

Soziale Beziehungen ermöglichen es Menschen, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen, was wiede-

rum positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat (ebd.). Vor allem für armutsbetroffene 

Menschen kann sich der Zugang zu sozialen Netzwerken aufgrund monetärer Engpässe erschweren. 

Das gemeinschaftliche Wohnen ermöglicht es Bewohnenden, Teil einer Gesellschaft und weiter Teil ei-

nes Ganzen zu sein. 

Tesch-Römer (2010) weist darauf hin, dass soziale Beziehungen eine starke emotionale und stützende 

Qualität haben. Wenn bei einem Menschen das Gefühl vorhanden ist, dass Andere für ihn da sind, fühlt 

er sich geborgen. Eine subjektive soziale Integration besteht dann, wenn Menschen mit ihren Beziehun-

gen zufrieden sind. Eine positiv wahrgenommene soziale Integration wirkt zudem dem Einsamkeitsge-

fühl entgegen, welches bei armutsbetroffenen Menschen stärker ausgeprägt ist (S. 107). Weiter führt 



 

 

 
69 

der Austausch in der Gemeinschaft dazu, dass eigene Erfahrungen und Erkenntnisse in sozialen Bezie-

hungen eingebracht werden können (Kruse, 2002, S. 18). Diese Möglichkeit wird als eine der Kompo-

nenten der sozialen Teilhabe beschrieben (ebd.). 

Böhnke (2006) führt aus, dass soziale Netzwerke als wesentliche Faktoren dafür fungieren, dass trotz 

eingeschränkter materieller Ressourcen eine Einbettung in gesellschaftliche Prozesse bestehen bleibt 

und soziale Teilhabe möglich ist. Statistisch gesehen fühlen sich Frauen stärker beeinträchtigt, wenn 

soziale Beziehungen und Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt sind. Diese Zielgruppe treffen Lebensla-

gen wie Scheidung, Ein-Eltern-Familie oder Krankheit im Alter schwerer (S. 150). Teilhabe zu erleben ist 

ein Prozess, welcher intrinsische Motivation und eigene Interessen und Ressourcen voraussetzt. Für 

Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen ist die Teilhabe beschränkt, da zum Beispiel nicht an 

kostenpflichtigen Angeboten teilgenommen werden kann. Nachbarschaftskontakte, welche durch das 

gemeinschaftliche Wohnen gewährleistet werden, sind äusserst relevant für das Konzept der sozialen 

Teilhabe, da dadurch der soziale Rückzug von älteren Menschen verhindert werden kann (Schubert et 

al., 2016, S. 28–29).  

Vogel et al. (2017) führen aus, dass in der Altersforschung als Indikator für die Messung der sozialen 

Teilhabe die Tragfähigkeit des sozialen Beziehungsnetzwerkes beigezogen wird. Positiv wird gewertet, 

wenn die sozialen Netzwerke in der Nähe sind und eine Verlässlichkeit aufweisen. Heutzutage sind dafür 

Wahlverwandtschaften wie Nachbarn und Freunde neben familiären Verbindungen von grosser Rele-

vanz (S. 55–56). Gemäss Berg und Jungbauer (2017) verbringen Menschen ab 65 Jahren deutlich mehr 

Zeit in der eigenen Wohnung und dem Wohnumfeld als jüngere. Studien zeigen, dass ältere Menschen 

durchschnittlich täglich die Wohnung nur noch für circa drei Stunden verlassen. Ein Grund dafür liegt 

unter anderem darin, dass typischerweise der Übergang in den Ruhestand stattgefunden hat und mit 

diesem Wegfall der Erwerbsfähigkeit die Wohnung nicht mehr zwingend verlassen werden muss (S. 

122–123).  

Aufgrund des Austritts aus dem Erwerbsleben und der Änderung des sozioökonomischen Status können 

wichtige Teile einer sozialen Identität fehlen. Hier sollten neue Handlungs- und Lebensfelder eröffnet 

werden, in welchen neue, sinnstiftende und aufwertende Rollen entwickelt und erlebt werden können. 

In der Beziehung zu (ausser-)familialen Kontakten werden diese stetig gepflegt und tragen massgeblich 

zum Wohlbefinden älterer Menschen bei (Perrig-Chiello 1997; zit. in Hildebrandt, 2012, S. 208). Mit 

dem Austritt aus der Erwerbstätigkeit passiert auch eine Art Ausgliederung aus gesellschaftlicher Teil-

habe (Berg & Jungbauer, 2017, S. 123). Die Einbettung in gemeinschaftliche Wohnformen können dieser 

Ausgliederung entgegenwirken, wenn mithilfe der bereits bestehenden nachbarschaftlichen Beziehun-

gen eine Kompensation stattfindet. 
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Gemäss Tesch-Römer (2010) werden nachbarschaftliche Kontakte aufgrund des demografischen Wan-

dels in Zukunft immer wichtiger. Aufgrund des vermehrten Alleinseins werden Menschen früher oder 

später abhängig von Unterstützungsleistungen sein. Hier nehmen Nachbarschaftskontakte eine wich-

tige Funktion ein. Gemäss einer Befragung aus Deutschland von 70- bis 85-jährigen Menschen werden 

Menschen aus der Nachbarschaft bei praktischen Hilfeleistungen als potenzielle Unterstützung einge-

stuft. Vor allem für Menschen ab dem dritten Lebensalter haben die niederschwelligen Kontaktmöglich-

keiten zu den Menschen aus der Nachbarschaft eine enorme Bedeutung (S. 195–200). Einerseits stellen 

diese für ältere Menschen eine Quelle von Alltagskontakten dar und andererseits werden sie bedeutsam 

für die Erinnerung der eigenen Vergangenheit sowie für das Erleben der persönlichen Kontinuität (Lang 

& Asendorpf, 2005; zit. in Tesch-Römer, 2010, S. 196). Studien zeigen, dass die sozialen Netzwerke äl-

terer Menschen mit der Zeit in ihrem Umfang abnehmen (Tesch-Römer, 2010, S. 192). Umso bedeuten-

der wird das Potenzial des gemeinschaftlichen Wohnens, welches bereits ein bestehendes soziales 

Netzwerk aufweist.  

Maier (2008) spricht zudem den wichtigen Aspekt des sozialen Wandels an, insbesondere die Verände-

rung der (hetero-)normativen Alters- und Familienbilder. Die Annahme ist, dass die Selbstverständlich-

keit der primären Unterstützungsleistung durch das familiäre Netzwerk in Zukunft nicht mehr gewähr-

leistet sein wird. Bereits heute wird ersichtlich, wie Menschen durch Wahlfamilien und Netzwerke klar 

differenzieren, wer wofür einen Rückhalt bietet. Die Ausgestaltungen der ausserfamilialen sozialen 

Netzwerke und somit der sozialen Teilhabe im Alter werden in Zukunft einerseits vom Individuum und 

andererseits vom gesellschaftlichen Wandel geprägt sein (S. 233–234). 

Ein weiteres Charakteristikum von gemeinschaftlichem Wohnen ist die gegenseitige soziale Unterstüt-

zung. Wie bereits im Kapitel 4.2 beschrieben wurde, ist hiermit die intermediäre Unterstützungshilfe 

gemeint (Philippsen, 2014, S. 70). Hilfeleistungen nützen nicht nur der zu unterstützenden Person, son-

dern vermitteln zugleich den Unterstützenden das Gefühl, gebraucht zu werden (ebd.). Wonneberger 

(2011) erläutert, dass durch das informelle Unterstützungssystem das Selbstwertgefühl positiv beein-

flusst wird und dies wiederum einen förderlichen Einfluss auf das seelische und körperliche Wohlbefin-

den hat (S. 26). Die eigenen Ressourcen, wie zum Beispiel bestehende Fähigkeiten lebendig zu erhalten, 

werden mobilisiert (ebd.). Gemäss Kruse (2002) gehört das Bereitstellen von Hilfe für andere Menschen 

zur Erfüllung von sozialer Teilhabe (S. 18). Vogel et al. (2017) führen dies ebenfalls aus, indem geäussert 

wird, dass das Ausführen von Hilfeleistungen im sozialen Netzwerk die eigene soziale Teilhabe fördert 

(S. 55–56). Da beim gemeinschaftlichen Wohnen auf gegenseitige Hilfeleistung gesetzt wird, kann der 

«immateriellen Verschuldung», welche im Kapitel 3.5.3 beschrieben wurde, und ebenfalls der Isolation 

entgegengewirkt werden. Wonneberger (2011) bestätigt aufgrund der Erfahrung aus bereits 
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bestehenden gemeinschaftlichen Projekten aus Deutschland, dass gemeinschaftliche Wohnformen das 

Potenzial bieten, die Vereinsamung vorzubeugen (S. 26). 

In diesem Kapitel konnten viele Gründe genannt werden, warum die gemeinschaftliche Wohnform eine 

positive Wirkung auf die soziale Teilhabe und im weiteren Sinne auf die Lebensqualität haben kann. 

Gemäss Haefker und Tielking (2017) ist das Konzept der Lebensqualität einerseits abhängig von einer 

subjektiven Einschätzung von Zufriedenheit (kognitives Wohlbefinden) und Glück (emotionales Wohl-

befinden) und anderseits von objektiven Lebensbedingungen. Zu diesen gehören der ökonomische Sta-

tus, die Bildung, das Wohnverhältnis und soziale Beziehungen, respektive Teilhabe (S. 54). Unter dieser 

Ausgangslage muss berücksichtigt werden, dass es sich beim Wohnverhältnis nur um einen Teilaspekt 

handelt und die subjektive Wertung einen wichtigen Teil davon bestimmt. 

Somit kann abschliessend festgehalten werden, dass gemeinschaftliche Wohnformen einen Ansatz zur 

Förderung von sozialer Teilhabe von armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase bieten kön-

nen. 

Im folgenden Kapitel 5 wird auf die Rolle der SKA in Bezug auf das Professionswissen und das Praxiswis-

sen eingegangen.  
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5 Neues kombiniertes Handlungsfeld der SKA 

In diesem Kapitel erläutern die Autorinnen zunächst im Unterkapitel 5.1 die Wahl des Titels der vorlie-

genden Arbeit: Das dreifache Mandat der Soziokulturellen Animation: Alter – Armut – Wohnen. Im Un-

terkapitel 5.2 wird aufgezeigt, warum das Feld der SKA das Potenzial für die Förderung sozialer Teilhabe 

durch gemeinschaftliche Wohnformen für armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase auf-

weist. Im letzten Unterkapitel 5.3 zeigen die Autorinnen auf, inwiefern die SKA das neue kombinierte 

Handlungsfeld (Alter – Armut – Wohnen) erschliessen kann. Es wird aufgezeigt, wie die SKA den Prozess 

grösserer sozialer Teilhabe für armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase durch gemein-

schaftliche Wohnformen anstossen kann. Zudem wird erläutert, wie und in welchen Interventionsposi-

tionen die SKA in der intermediären Rolle zwischen System und Lebenswelt vermitteln soll. 

5.1 Das dreifache Mandat: Alter – Armut - Wohnen 

Die Autorinnen haben den Titel der vorliegenden Arbeit vom dreifachen Mandat der Sozialen Arbeit 

abgeleitet. Die vorliegenden drei Komponenten, Alter - Armut - Wohnen müssen in Verbindung und 

Rückkoppelung zueinander betrachtet werden. Wie beim dreifachen Mandat, können die Komponen-

ten zwar analytisch, nicht aber in der Praxis voneinander getrennt werden (Lutz, 2020). Diese verknüpfte 

Betrachtungsweise ermöglicht es, einen adäquaten Handlungsbedarf für die SKA aufzuzeigen. 

5.2 Handlungsbedarf der SKA im dreifachen Mandat 

Die SKA muss sich aufgrund ihrer seismographischen Funktion mit dem demografischen Wandel und 

seinen Folgen auseinandersetzen. Sie horcht an gesellschaftlichen Entwicklungen und macht so früh wie 

möglich auf diese aufmerksam (Störkle, Interview, 16.05.2022). Somit müssen die Professionellen der 

SKA die Fähigkeit haben, auf den sozialen Wandel und auf die daraus resultierenden Bedürfnisse der 

Menschen einzugehen (Hangartner, 2013, S. 274–299). Auf dieser Grundlage muss die SKA Analysen, 

Recherchen, Bewertungen und schlussendlich Konzepte entwickeln, welche zielgruppenorientiertes 

und professionelles Handeln ermöglichen (ebd.).  

Der demografische Wandel zeigt auf, dass in Zukunft Menschen immer länger leben werden und es 

demzufolge immer mehr ältere Menschen geben wird. Hier treten jedoch geschlechtsspezifische Un-

terschiede auf. Wie im Unterkapitel 2.2 unter «Feminisierung des Alters» erläutert wurde, besteht das 

soziale Phänomen, dass Frauen in der Schweiz im Vergleich zu den Männern eine längere Lebensdauer 

aufweisen und somit stärker von den Herausforderungen des langen Lebens betroffen sind. Zudem 

bringt eine Feminisierung des Alters eine Feminisierung der Armut mit sich. Frauen ab der dritten 
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Lebensphase sind von einem erhöhten Armutsrisiko betroffen. Armutsbetroffenheit kann dazu beitra-

gen, dass Menschen ihre existenziellen Bedürfnisse nicht decken können. Dies kann einschränkende 

Auswirkungen auf die soziale Teilhabe zur Folge haben (siehe Kapitel 3). Die SKA, als Teil der Sozialen 

Arbeit, verpflichtet sich, den Zugang zu und die Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen zu ermögli-

chen (Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, 2010, S. 6). Die wichtigste Zielsetzung der SKA ist die Eman-

zipation von benachteiligten Gruppen (Spierts, 1998, S. 23). Sie schreibt sich auf die Fahne, dass sie sich 

für benachteiligte Gruppen stark macht und deren aktive Beteiligung an der Gesellschaft fördert (Sozi-

okultur Schweiz, ohne Datum). Dadurch wird der Handlungsbedarf der SKA klar. Sie muss sich für ar-

mutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase anwaltschaftlich einsetzen und in ihrer Brückenfunk-

tion aktiv werden, damit deren Lebensgrundlage verbessert werden kann (Störkle, Interview, 

16.05.2022).  

Für armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase, als benachteiligte Gruppe, kann es herausfor-

dernd sein, Gehör im gesellschaftlichen Diskurs zu erhalten. Deshalb hat die SKA die Aufgabe, Zugänge 

dort zu schaffen, wo die Zielgruppe zunächst auf geschlossene Türen stösst (Husi, 2013, S. 150). Dies 

macht sie, indem sie auf der Mikroebene mit der Zielgruppe in Kontakt tritt und ihre Bedürfnisse abholt. 

Sie muss anwaltschaftlich in der intermediären Rolle Übersetzungs- und Vermittlungsarbeit gegenüber 

der Behörde, der Politik und den Organisationen leisten. Nur so kann die SKA zielführend zwischen Sys-

tem und Individuum agieren (Spierts, 1998, S. 234). Die SKA gewährleistet dadurch die Beteiligung von 

armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase. Fachpersonen der SKA sollen angeregt werden, 

die Selbstgestaltungskräfte der Zielgruppe zu fördern und die notwendigen Ressourcen zur Verfügung 

zu stellen (Friz, 2019, S. 43). So kann die SKA ihrem Arbeitsprinzip des Empowerments gerecht werden. 

Da die Armutsthematik immer noch stark tabuisiert wird und dadurch ein starkes Schamgefühl besteht, 

ist es schwierig, Betroffene zu erreichen. Die SKA muss Zugänge schaffen, um niederschwellig altersar-

mutsbetroffene Frauen zu sensibilisieren und ein soziales Netzwerk zu ermöglichen (Störkle, Interview, 

16.05.2022). Die SKA hat mit ihrer sozialräumlichen Arbeitsweise eine Kernkompetenz, die es ihr er-

möglicht, von Altersarmut betroffene Frauen in ihren Sozialräumen aufzusuchen, Kontakte zu knüpfen 

und ihre Bedürfnisse abzuholen (ebd.). Auch Fuhrimann bestätigt dies und äussert, dass es enorm wich-

tig ist, präventiv sozialräumlich zu arbeiten, um frühzeitig altersarmutsbetroffene Frauen zu identifizie-

ren, zu sensibilisieren und in den Kontext miteinzubeziehen (Interview, 02.05.2022).  

Die Art zu Wohnen kann wesentlich dazu beitragen, wie soziale Teilhabe erlebt und gefördert wird. Wie 

im Unterkapitel 4.6 beschrieben, kann fehlende soziale Teilhabe dazu führen, dass sich Menschen zu-

rückziehen und unter Vereinsamung leiden. Als belastend werden fehlende Partizipationsmöglichkeiten 

und Ausschlusserfahrungen wahrgenommen. Das gemeinschaftliche Wohnen ermöglicht Menschen, 
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sich zu beteiligen und verhilft ihnen zur Einbindung in ein soziales Netzwerk. Vor allem für armutsbe-

troffene Menschen kann sich der Zugang zu sozialen Netzwerken aufgrund monetärer Engpässe er-

schweren. Das gemeinschaftliche Wohnen ermöglicht den Bewohnenden, Teil einer Gesellschaft und 

somit Teil eines Ganzen zu sein. Im Unterkapitel 4.5 wird ersichtlich, dass sich der Zugang zu gemein-

schaftlichen Wohnformen für armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase immer noch als zu 

hochschwellig herausstellt. Es braucht Fachpersonen und Interessierte aus den Handlungsfeldern Alter, 

Armut und Wohnen, welche sich aktiv für einen niederschwelligen Zugang einsetzen. Hier muss die SKA 

ihre Stärken ausspielen und hat mithilfe ihrer Funktionen (Vernetzung- und Kooperationsfunktion, prä-

ventive Funktion und integrative Funktion) das Potenzial, den Zugang zu gemeinschaftlichem Wohnen 

zu fördern (Hangartner, 2013, S. 287–288). Die SKA ist zwar bereits aktiv in der Altersarbeit, jedoch gibt 

es noch zu wenig explizit ausgearbeitetes Professions- und Praxiswissen (Störkle, Interview, 

16.05.2022). Die Verknüpfung der Themenfelder Alter, Armut und Wohnen sind im Diskurs der SKA 

noch nicht zusammenhängend gedacht worden. Umso mehr sehen die Autorinnen hier einen Hand-

lungsbedarf für die SKA und die Erschliessung eines neuen kombinierten Handlungsfeldes. Die SKA muss 

hier Pionierarbeit leisten, da sie auf der Ebene von «Vermitteln als Problematisieren / Thematisieren» 

ihre Stärken ausspielen und die vorliegende Thematik im öffentlichen Diskurs anstossen kann (Han-

gartner, 2013, S. 317–318).  

Der SKA muss es gelingen, die Bedürfnisse von armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase 

öffentlich zur Sprache zu bringen und in der Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen und Akteuren 

den Zugang zu gemeinschaftlichen Wohnformen und dadurch die Förderung der sozialen Teilhabe an-

zustossen (Hug, 2013, S. 214). Wie dieser Prozess in Bewegung gebracht werden kann, erläutern die 

Autorinnen im nachfolgenden Kapitel. 

5.3 Interventionspositionen der SKA im dreifachen Mandat 

In diesem Kapitel betrachten die Autorinnen drei Interventionspositionen: die Animations-, die Konzep-

tions- und die Vermittlungsposition (siehe Abbildung 24). Diese stehen immer in Verbindung und Rück-

koppelung mit- und zueinander (Hangartner, 2013, S. 274–299).  

Die Interventionspositionen der SKA ordnen die Autorinnen in den nächsten Unterkapiteln anhand der 

Mikro-, Meso- und Makroebene ein (Zimmermann, 2021, S. 1). Die Anforderungen an die Fachpersonen 

der SKA, in Bezug auf das neue kombinierte Handlungsfeld, werden anhand der Interventionspositionen 

des Handlungsmodells von Hangartner analysiert. 
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Abbildung 24: Das Handlungsmodell der Soziokulturellen Animation (Quelle: Hangartner, 2013, S. 299) 

5.3.1 Mikroebene 

Die SKA muss in der Animationsposition ihre Stärken in der Beziehungsarbeit im sozialräumlichen Kon-

text einbringen. Die aufsuchende sozialräumliche Arbeit bietet grosses Potenzial gewünschte Zielgrup-

pen spezifisch zu erreichen (Störkle & Fuhrimann, Interview, 16.05.2022; 02.05.2022). Durch die Bezie-

hungsarbeit können Fachpersonen der SKA Vertrauen aufbauen und zu einem Teil der Lebenswelt der 

Zielgruppen werden. Durch das gewonnene Vertrauen in der Beziehungsarbeit wird der Grundstein für 

eine Zusammenarbeit gelegt (Hangartner, 2013, S. 288). Dies ist eine Voraussetzung, so dass Präventi-

onsarbeit zielgerichtet geleistet und Massnahmen für das Wohnen zuhause getroffen werden können 

(Sidler, 2020, S. 62). Die Autorinnen sind der Meinung, dass die SKA dadurch ihrer präventiven Funktion 

gerecht wird. 

Wie im Unterkapitel 3.5.3 beschrieben wird, können armutsbetroffene Menschen Mühe haben, Bezie-

hungen und Vertrauen zu ausserfamilialen Personen aufzubauen. Hier weist die SKA, durch ihr Arbeits-

prinzip der Niederschwelligkeit, ein grosses Potenzial auf, Kontakte zu knüpfen und Zugänge für den 

Beziehungsaufbau herzustellen. Bestehende Hürden der Marginalisierung und Stigmatisierung hat die 

SKA abzubauen und in ihrer Vermittlungsposition anwaltschaftlich für die Zielgruppe einzustehen. In der 

wertvollen Beziehungsarbeit kann die SKA eine ihrer Schlüsselkompetenzen, Bestärkung und Befähi-

gung, anwenden, so dass sich die Zielgruppe durch die SKA befähigt fühlt, sich eine gemeinschaftliche 

Wohnform (siehe Kapitel 4) zuzutrauen (Fuhrimann, Interview, 02.05.2022). Durch gemeinschaftliche 

Wohnformen kann die soziale Teilhabe gefördert werden und somit die Selbständigkeit und damit ein-

hergehend das eigenständige Handeln.  

Durch die sozialräumliche Arbeit kann die SKA ihrer Kernkompetenz der Animation und Vernetzung 

nachgehen. Die Fachpersonen der SKA können innerhalb, ausserhalb oder gar vor der Bildung eines 
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Arrangements neue Kontakte leicht knüpfen und Beziehungen pflegen (Hangartner, 2013, S. 295). Zu-

dem sind sie als Vermittelnde für den Beziehungsaufbau zwischen und für Personen oder Gruppen, die 

sich nicht mehr begegnen oder keine soziale Teilhabe erfahren, zuständig (Gillet, 1998, S. 326). 

Diese Handlungsfähigkeit ist von grosser Relevanz, damit Menschen mit ähnlichen Ausgangslagen un-

tereinander vernetzt werden und somit die Peer-to-Peer Hilfe gefördert wird. Dies eröffnet Raum für 

eine präventive Auseinandersetzung mit den Themen Alter, Armut und Wohnen. Zudem eröffnet sich 

die Chance, Hürden und Hemmschwellen von alternativen Wohnformen im Alter abzubauen (Fuhri-

mann, Interview, 02.05.2022). Dieser Zugang der SKA muss ohne Zwang gestaltet werden, so dass Fach-

personen auch akzeptieren können, wenn eine Person keine soziale Teilhabe wünscht (Störkle, Inter-

view, 16.05.2022). Wie Hafen (2007) zusammenfassend formuliert: «Es gibt keine direkt kausalen Inter-

ventionen in Funktionssysteme, sondern lediglich Interventionsversuche, die zu ganz bestimmten und 

oft nicht zu den erwarteten oder gar den erwünschten Anpassungsleistungen führen» (S. 17). 

5.3.2 Meso-Ebene 

Damit Hürden abgebaut und Zugänge verbessert werden, muss sich die SKA in der Vermittlungsposition 

behaupten und sich mit unterschiedlichen Personen und Gruppen (Fachpersonen, Netzwerke) in den 

Handlungsfeldern Alter, Armut und Wohnen vernetzen, so dass die vorliegende Thematik zu einem ge-

meinsamen Ziel gemacht wird. Dabei ist es essenziell, regionale Stakeholder zusammenzuführen 

(Störkle, Interview, 16.05.2022). 

Das Knüpfen von Kontakten und die daraus resultierende wertvolle Beziehungsarbeit ist eine Kernkom-

petenz und ein Grundpfeiler der SKA (Hangartner, 2013, S. 295). Ein Trumpf der SKA liegt in der Aktivie-

rung der Adressatinnen und Adressaten, so dass Schwellen zu Institutionen abgebaut werden und wert-

volle Triagen erfolgen können (Spierts, 1998, S. 223). In der Organisationsposition kann die SKA als Fach-

person Gruppen in dem partizipativen Prozess zu einer gemeinschaftlichen Wohnform begleiten und 

unterstützen. Hier kann die SKA ein besonderes Augenmerk darauf richten, so dass die Zielgruppe den 

Zugang zu diesen Wohnformen erhält. Die SKA kann zudem die Partizipation der Zielgruppe ermöglichen 

oder fördern, indem sie einerseits anwaltschaftlich Gehör für ihre Bedürfnisse verschafft und anderer-

seits adäquat triagiert. Die SKA soll Prozesse, die im Bereich der gemeinschaftlichen Wohnformen be-

reits stattgefunden haben, auswerten und daraus Erfahrungswissen ziehen und weitere Handlungs-

schritte ableiten. 

Einerseits bestehen Vereine, Institutionen oder Fachstellen wie zum Beispiel «Verein Vicino» oder die 

«Koordinationsstelle Alter der Gemeinde Buttisholz», die bereits über Fachpersonen der SKA verfügen 
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und dadurch mit Ansätzen der SKA arbeiten (Buttisholz, ohne Datum; Fuhrimann, Interview, 

02.05.2022). Andererseits bieten viele professionelle Partner*innen Dienstleistungen für ältere Men-

schen an, die nicht nach Methoden der SKA arbeiten. Zuletzt liegt das Potenzial darin, dass Fachperso-

nen der SKA in Institutionen in den Bereichen Alter, Armut und Wohnen vertreten sind und mit ihren 

Ansätzen den sozialen Wandel fördern können (Störkle, Interview, 16.05.2022). Die soziokulturellen Ar-

beitsprinzipien müssen in den Fachbereichen der Altersarbeit mehr Einzug finden, damit die Bedürfnis-

orientierung und Aktivierung der Klientel mehr in den Fokus rücken können (ebd.). 

5.3.3 Makro-Ebene 

In der Konzeptionsposition muss die SKA die Herausforderungen der sozialen Teilhabe der Zielgruppe 

erforschen, thematisieren und daraus einen Handlungsbedarf ableiten (Spierts, 1998, S. 234). Dafür 

müssen den Fachpersonen der SKA die Fragen, Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppen bekannt sein 

(ebd.). Störkle sieht darin einen weiteren Handlungsbedarf, so dass die SKA Feldforschung betreiben 

muss, um die Bedürfnisse der Zielgruppe und deren Zugang zu gemeinschaftlichen Wohnformen zu er-

heben. Dies setzt jedoch voraus, dass die SKA einen Auftrag in der Altersarbeit von Gemeinden und 

Städten erhält. Es braucht eine fundierte Bedürfnis- und Situationsanalyse, welche durch die Kernkom-

petenzen der sozialräumlichen Arbeit der SKA erfüllt werden kann (Interview, 16.05.2022). 

Damit das Ziel der Transformation7 vollzogen werden kann, braucht es die Vermittlungsposition, damit 

der Handlungsbedarf von der Forschung in die Praxis Einzug erhält. In dieser muss die SKA in ihrer Ver-

netzungs- und Kooperationsfunktion die Organisationen vernetzen und ihnen dabei helfen, sich zu or-

ganisieren, damit die Thematik auf der Makroebene behandelt und Teil des sozialpolitischen Diskurses 

wird (Interview, Fuhrimann, 02.05.2022; Störkle,16.05.2022; Hangartner, 2013, S. 288). Die SKA muss 

auf politischer Ebene aktiv werden und in der intermediären Rolle anwaltschaftlich agieren, damit der 

Zugang zu gemeinschaftlichem Wohnraum für die Zielgruppe errungen werden kann. Dies kann ihr nur 

gelingen, wenn sie in ihrer integrativen Funktion zwischen System und Individuum kommuniziert (Han-

gartner, 2013, S. 288–290). 

Störkle sieht grosses Potenzial in der Sensibilisierung auf Gemeindeebene, da sich in Zukunft aufgrund 

des demografischen Wandels und der damit einhergehenden Pluralisierung der Lebensstile die Frage 

nach alternativen Wohnformen im Alter verschärfen wird. Die Gemeinden werden sich zukünftig 

 

7 Eine Transformation (lateinisch, «Umformung») bezeichnet eine Veränderung der Gestalt beziehungsweise der 
Form oder der Struktur. Dieser Begriff wird in viele2n Themengebieten mit unterschiedlichen Bedeutungen ver-
wendet. In diesem Falle ist eine Umformung resp. auch Verschriftlichung von Inhalten zur Veränderung (z.B. 
Neukonzipierung) und/oder zur Vergewisserung gemeint (Hangartner, 2013, S. 310) 
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diesem Thema nicht allein stellen können. Die SKA muss in ihrer intermediären Rolle Gemeinden auf 

den Handlungsbedarf sensibilisieren, damit der Zugang für weniger privilegierte Menschen geschaffen 

wird. Dafür müssen sich die Fachpersonen in der SKA, zum Beispiel auf selbständiger Ebene oder in der 

Quartiersarbeit, aktiv einsetzen. In Gemeinden gibt es für das kombinierte Handlungsfeld noch keine 

verantwortliche Person und somit erscheint es auch nicht in der politischen Agenda (Interview, 

16.05.2022).  

Die SKA kann in dieser Debatte auf verschiedene wirkungsvolle Kompetenzen zurückgreifen. Wie dies 

Spierts (1998) pointiert ausdrückt, kann sie in ihrer Nischenrolle Menschen im öffentlichen Raum eine 

niederschwellige Anlaufstelle bieten, wo ihnen Gehör verschafft und soziale Teilhabe ermöglicht wird. 

Diese Bandbreite an Interventionspositionen ist eine der Stärken der SKA. Mithilfe diesen kann sie auf 

komplexe gesellschaftliche Fragestellungen reagieren (S. 86). 

5.4 Beantwortung der Fragestellung 

Die Autorinnen haben sich entschieden die Ergebnisse aus der folgenden Fragestellung in einer Infogra-

fik festzuhalten: Inwiefern kann die SKA mithilfe der Interventionspositionen den Zugang zu gemein-

schaftlichen Wohnformen für armutsbetroffene Frauen in der dritten Lebensphase fördern? 

Die Infografik in der Abbildung 25 soll Interessierten zur Verfügung stehen, so dass sie als Handlungs-

empfehlung zur Auslage oder zur Weiterreichung dienen kann. Der Wunsch der Autorinnen ist, dass sie 

inspiriert und zum Austausch anregt. Die Infografik soll die vielseitigen Interventionsmöglichkeiten und 

gleichzeitig Stärken der SKA aufzeigen, inwiefern das neue kombinierte Handlungsfeld angegangen wer-

den kann. Die Thematik ist komplex und wie gesagt, liegt ein langer Prozess vor der SKA, um dieses 

innovative neue Handlungsfeld zu bespielen. Die SKA steht für innovative Lösungen und kann auf ein 

erfahrenes Repertoire an Arbeitsprinzipien zurückgreifen. Mit diesen Interventionen wäre ein Schritt 

Richtung einer Erweiterung des Zugangs für gemeinschaftliche Wohnformen für armutsbetroffene 

Frauen in der dritten Lebensphase getan.  
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Abbildung 25: Infografik Beantwortung Fragestellung (Eigene Darstellung) 
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Autorinnen waren überrascht, welche Feminisierung des Alters und der Armut in der Schweiz 

herrscht. Durch die Recherche und das Verfassen der Arbeit wurden die Autorinnen persönlich wie auch 

fachlich auf die Thematik geschult und sensibilisiert. Die Autorinnen haben unterschätzt, dass die ge-

wählte Kombination der drei Thematiken Alter, Armut und Wohnen eine sehr individuelle Komponente 

enthält. Es gibt nicht das eine Altern, das eine Altersbild oder das universale Bedürfnis einer armutsbe-

troffenen Frau in der dritten Lebensphase. Somit kann auch nicht pauschal und abschliessend genannt 

werden, dass die gemeinschaftliche Wohnform für jede armutsbetroffene Rentnerin* mehr soziale Teil-

habe bedeutet. 

Es liegt ein langer Prozess vor der SKA, um das kombinierte genannte Handlungsfeld (Alter, Armut und 

Wohnen) zu erschliessen. Zuerst muss die SKA, wie im Unterkapitel 5.3.1 erläutert, auf der Mikroebene 

aktiv werden. Der Zugang zur Zielgruppe muss erstmals geschaffen werden, damit auf der Meso- und 

Makroebene die Thematik vorangebracht werden kann. Als nächsten Schritt gilt es, die Bedürfnisse der 

Zielgruppe und den Bedarf der Gemeinden und Städten auf der Makroebene zu erforschen. Die Bedürf-

nisse bezüglich des gemeinschaftlichen Wohnens müssen ermittelt und mögliche Hürden thematisiert 

und abgebaut werden. Als letzter Schritt muss das empirische Wissen Eingang in die Praxis finden. Bei 

all diesen Handlungsableitungen würden sich fortführende Bachelor- oder Forschungsarbeiten anbie-

ten. 

In den Fachgesprächen erfuhren die Autorinnen, dass es in der Praxis besonders Beziehungsarbeit mit 

den Betroffenen und den handelnden Personen und Organisationen braucht, damit intime Gesprächs-

themen, wie das Wohnen, besprochen werden können. Dafür müssen in einem ersten Schritt Ressour-

cen für die (aufsuchende/mobile) Altersarbeit auf der Makroebene gesprochen werden. In der Bezie-

hungsarbeit liegt zudem das Potenzial, die Zielgruppe von Betroffenen zu Beteiligten zu machen. In der 

Schweiz wird bereits auf nationaler Ebene, im Rahmen des finanzierten Programmes «Nationalen Platt-

form gegen Armut» (Laufzeit 2019 bis 2024), angestrebt, die Partizipationsmöglichkeiten von Armuts-

betroffen auf unterschiedlichen Ebenen zu thematisieren. Damit Armut nachhaltig und präventiv ange-

gangen werden kann, muss das Wissen und die Erfahrungen von Betroffenen inkludiert und berücksich-

tig werden. Dies gehört zu den zentralen Aufgaben der Sozialen Arbeit (Müller de Menezes, 2022, S. 

22–23). Die Autorinnen sehen das Potenzial eines weiterführenden Beteiligungsvorhabens aus dieser 

Arbeit, dies könnte von der genannten Plattform beraten und begleitet werden. 

Die Arbeit hat zudem aufgezeigt, dass die Zugänglichkeit dieser Wohnform aktuell noch eine Hoch-

schwelligkeit aufweist und schwer zugänglich für die adressierte Gruppe der vorliegenden Arbeit ist. 
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Diese Hürden, bei der adressierten Gruppe und bei den Wohnbauträger*innen abzubauen, setzt einen 

langen Prozess voraus. Die Autorinnen sehen jedoch aufgrund der Faktenlage und der Korrelation des 

erarbeiteten Wissens, dass das neue kombinierte Handlungsfeld ein Potenzial für die soziale Teilhabe 

von armutsbetroffenen Frauen in der dritten Lebensphase aufweist. Die SKA hat den Auftrag, innovative 

Lösungen und Konzepte für soziale Probleme zu kreieren. Die Autorinnen sehen hier die Erschliessung 

eines neuen Handlungsfeldes für die SKA, welches sich anbietet zu forschen und weiter zu erproben. Es 

ist wichtig, dass sich die SKA dieser Thematik annimmt. Aufgrund der Arbeitsprinzipien und der Grunds-

ätze der SKA, weist sie das grosse Potenzial auf, die mehrdimensional benachteiligte adressierte Gruppe 

zu erreichen. 

Ein weiteres Potenzial sehen die Autorinnen zudem in der angesprochenen Sensibilisierungsarbeit von 

jungen Frauen in Bezug auf selbstbestimmte Altersvorsorge wie im Kapitel 3.6 beschrieben. Dies könnte 

ein weiteres spannendes Handlungsfeld der SKA darstellen. Herauszufinden inwiefern dieser Bedarf in 

der Schweiz gedeckt ist und wo sich im informellen Bereich und formellen Bildungsstätten noch Hand-

lungsräume eröffnen, wäre eine Chance für eine weiterführende Forschungsarbeit. 

Die Autorinnen hoffen, dass diese Arbeit den Fachpersonen der SKA und weiteren Interessierten als 

Inspiration für die Zukunft dienen kann. Diese Arbeit soll Lust vermitteln, die kombinierte Thematik auf 

den unterschiedlichen Ebenen zu thematisieren und weiter voranzutreiben. Die SKA darf und soll den 

sozialen Wandel aktiv mitgestalten und soziale Innovation vorantreiben. Dafür plädieren die Autorinnen 

an die Fachpersonen der SKA, sich aktiv zu beteiligen und ihre vielfältigen Rollen wahrzunehmen. In der 

direkten Arbeit mit der Zielgruppe an der Front, in den Institutionen, im Wohnungsbau, in den Genos-

senschaften und natürlich in der Politik sollen Fachpersonen der SKA aktiv werden.  
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